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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Sur proposition de la CPS-CN, le Conseil national a refusé de classer les postulats
relatifs à la protection contre les cyberrisques (Po. 18.3003 et 16.4073). La commission
ne souhaitait pas les voir classer, car ils sont en cours de mise en œuvre et de
nombreuses questions restent encore sans réponse s’agissant de la Stratégie nationale
de protection de la Suisse contre les cyberrisques. 1

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
DIANE PORCELLANA

Jahresrückblick 2020: Rechtsordnung

Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz waren im Kapitel Rechtsordnung
aufgrund der fortwährenden internationalen Terrorismusgefahr auch 2020 dominante
Themen. So verabschiedeten die eidgenössischen Räte gleich drei Gesetzesvorlagen zur
Umsetzung der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung. Erstens wurden mit
der Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des
Terrorismus und das dazugehörige Zusatzprotokoll umgesetzt. Damit sind neu bereits
bestimmte Handlungen im Vorfeld eines geplanten terroristischen Aktes strafbar,
insbesondere das Anwerben und Ausbilden von Terroristinnen und Terroristen, das
Reisen für terroristische Zwecke (sog. Dschihadreisen) und die entsprechende
Finanzierung. Das Vorläuferstoffgesetz reguliert zweitens den Zugang von
Privatpersonen zu bestimmten Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff
missbraucht werden können. Das dritte und umstrittenste der drei neuen
Antiterrorgesetze war das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung
von Terrorismus (PMT), auf dessen Grundlage die Polizei präventiv gegen terroristische
Gefährderinnen und Gefährder vorgehen kann. Die PMT umfassen unterschiedlich
starke Freiheitseinschränkungen von einer Meldepflicht bis zum Hausarrest und können
gegen potenziell gefährliche Personen verhängt werden. Die Gegnerschaft sah damit
den Rechtsstaat in Gefahr, weil die betroffenen Personen keine Straftat begangen
hätten und die Massnahmen aufgrund blosser Indizien angeordnet würden. Die Jungen
Grünen, die Juso und die Junge GLP ergriffen zusammen mit der Piratenpartei und dem
Chaos Computer Club das Referendum gegen das Gesetz und begannen im Oktober mit
der Unterschriftensammlung. Neben dem Parlament beschäftigte sich auch das
Bundesstrafgericht mit der terroristischen Bedrohung, indem es mehrere Prozesse
wegen der Unterstützung terroristischer Aktivitäten führte.

Unabhängig von der spezifisch terroristischen Bedrohung trieb das Parlament die
Informationssicherheit des Bundes weiter voran, indem es die bereits 2017
begonnenen Beratungen zum Informationssicherheitsgesetz fortführte und in der
Wintersession 2020 zum Abschluss brachte. Im Februar erschütterte überdies die
sogenannte Crypto-Affäre die Schweizer Politlandschaft, als bekannt wurde, dass die
Zuger Firma Crypto AG über Jahrzehnte von der CIA und dem BND manipulierte
Chiffriergeräte in alle Welt verkauft hatte. Über Wochen wurde in den Medien
gemutmasst, wer wie viel darüber wusste, welche Rolle der NDB, die Armee, die
Bundesanwaltschaft, das Fedpol und der Bundesrat gespielt hatten und inwiefern sich
die Schweizer Behörden und einzelne Führungsfiguren damit zu Komplizen
ausländischer Nachrichtendienste gemacht hatten. Die ausgiebige Berichterstattung
liess die Anzahl Zeitungsartikel im Themenbereich innere und äussere Sicherheit im
Februar denn auch markant nach oben schnellen, während er über das ganze Jahr 2020
im Vergleich mit den Vorjahren medial eher schwach abgedeckt war (vgl. Abb. 1: Anteil
Zeitungsberichte pro Monat und Abb. 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). Das
Ansinnen der Grünen und der sozialdemokratischen Fraktion, zur Aufarbeitung der
Ereignisse rund um die Crypto AG eine PUK einzusetzen, scheiterte vorerst am
Widerstand des Büros-NR, das den beiden entsprechenden parlamentarischen
Initiativen im November keine Folge gab. Es erachtete die Untersuchung der GPDel, die
kurz zuvor ihren Bericht veröffentlicht hatte, als ausreichend.

Im Bereich Strafrecht schlossen die eidgenössischen Räte den ersten Teil der Revision
der Strafprozessordnung ab. Die Bestimmungen zur Sicherheitshaft wurden infolge

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
KARIN FRICK
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einer Verurteilung der Schweiz durch den EGMR als dringend revidierungsbedürftig
eingestuft und der Revision der gesamten Strafprozessordnung deshalb zeitlich
vorgezogen. Auch zum zweiten laufenden, umfassenden Revisionsprojekt im Strafrecht,
der Revision des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs (BT), nahm das Parlament die
Beratungen in Angriff. Hauptbestandteil der BT-Revision bildet die Harmonisierung der
Strafrahmen, mit der die im Strafgesetzbuch aus den 1940er-Jahren angedrohten
Strafen mit den heutigen Werthaltungen in Einklang gebracht und deren Verhältnis
zueinander neu ausgelotet werden sollen. Die von der Öffentlichkeit mit Spannung
erwartete Anpassung der sexualstrafrechtlichen Normen wurde vorerst jedoch weiter
aufgeschoben, da der Ständerat diese Bestimmungen im Einvernehmen mit dem
Bundesrat in einen separaten Entwurf auslagerte, der zuerst noch in die
Vernehmlassung gegeben werden soll.

Im Bereich Zivilrecht verabschiedete das Parlament sowohl die erste Etappe der
Erbrechts-Revision, mit der durch die Verkleinerung der Pflichtteile die
Verfügungsfreiheit von Erblasserinnen und Erblassern erhöht wird, als auch die
Änderung des Zivilgesetzbuches zur einfacheren Änderung des Geschlechts im
Personenstandsregister für Menschen mit Transidentität oder einer Variante der
Geschlechtsentwicklung. Betreffend das internationale Privatrecht wurden die Normen
über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit modernisiert, um die Schweiz als
internationalen Schiedsplatz attraktiv zu halten.

Mit dem Datenschutzgesetz fand ein weiteres, grosses Gesetzgebungsprojekt 2020
seinen Abschluss. Knapp vier Jahre nach dem Beginn der Vernehmlassung und drei
Jahre nach Beginn der parlamentarischen Beratung stimmten die eidgenössischen Räte
dem Antrag der Einigungskonferenz zu und brachten damit das hart umkämpfte
Geschäft in trockene Tücher. Umstritten waren vor allem die Voraussetzungen, unter
denen das sogenannte Profiling, d.h. die Verknüpfung von Daten zur Erstellung von
Persönlichkeitsprofilen, zulässig ist. Im Sinne eines Kompromisses setzte sich ein
risikobasierter Ansatz durch, der strengere Voraussetzungen, wie beispielsweise die
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person, stellt, wenn die Datenverknüpfung
die Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit der betroffenen Person
ermöglicht. Damit hat die Schweiz nun ein modernes Datenschutzrecht, das nach
Einschätzung des Bundesrates und des Parlaments dem Datenschutzniveau der EU
gleichwertig sein sollte. Der diesbezügliche Äquivalenzbeschluss, der wie ein
Damoklesschwert über den Verhandlungen hing und der eigentlich für 2020
angekündigt war, ist indes noch ausstehend.

Die Corona-Krise wurde im Kapitel Rechtsordnung vor allem in zwei Dimensionen
sichtbar. Einerseits wurde die Einführung der Corona-Warn-App «SwissCovid» von
einer ausführlichen Datenschutz-Diskussion begleitet. Andererseits gab es im ganzen
Land zahlreiche Demonstrationen gegen die und trotz der Massnahmen zur
Eindämmung der Pandemie. Gegen die Corona-Massnahmen wurde ab Anfang Mai
demonstriert, weil sich die Bürgerinnen und Bürger in ihren Grundrechten
eingeschränkt sahen, nicht zuletzt gerade durch das Versammlungsverbot. Menschen,
die nicht an die Gefährlichkeit des Virus glaubten, wehrten sich so gegen die aus ihrer
Sicht ungerechtfertigten Freiheitsbeschränkungen. Der Pandemie zum Trotz
demonstrierten im Juni – in Folge der antirassistischen Proteste in den USA als
Reaktion auf den durch Polizeigewalt verursachten Tod des Afroamerikaners George
Floyd – auch in den Schweizer Städten Tausende unter dem Motto «Black Lives Matter».
Die Ereignisse lösten eine grosse gesellschaftliche Debatte über strukturellen
Rassismus in der Schweizer Gesellschaft aus, die sich um systematische
Benachteiligung nichtweisser Menschen, Polizeigewalt und Racial Profiling, und nicht
zuletzt auch um die umstrittene Bezeichnung einer Süssigkeit drehte. Diese Debatte
machte zusammen mit der Grundrechtsdiskussion um die Corona-Massnahmen die
Bürgerrechte über den Sommer zum in der Presse meistdiskutierten Themenfeld des
Kapitels Rechtsordnung (vgl. Abb. 1: Anteil Zeitungsberichte pro Monat). Über das ganze
Jahr zeichnete zudem der Themenbereich innere Konflikte und Krisen für einen
deutlich höheren Anteil an der Zeitungsberichterstattung verantwortlich als in den
Vorjahren (vgl. Abb. 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). 2
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Äussere Sicherheit

Wie vom Ständerat im Rahmen der Rückweisung gefordert, wiederholte die SiK-SR im
Februar 2020 die Detailberatung der Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität (Genehmigung und
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit
dem dazugehörigen Zusatzprotokoll) unter Einbezug eines Mitberichts der RK-SR. Im
Zuge dessen beschloss sie, an allen ihren ursprünglichen Anträgen festzuhalten, wobei
die Anträge der RK-SR zum Teil von Minderheiten der SiK-SR vertreten wurden.
Der Ständerat beugte sich somit in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat über den
Entwurf. Die Debatte beschränkte sich auf fünf neuralgische Punkte: Erstens stand die
Frage im Raum, ob beim Strafmass zwischen der Beteiligung an einer kriminellen und
der Beteiligung an einer terroristischen Organisation unterschieden werden soll, wie es
im Entwurf des Bundesrates mit Höchststrafen von fünf bzw. zehn Jahren vorgesehen
war, oder ob die Beteiligung an beiden Arten von Organisationen einheitlich mit
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren geahndet werden soll, wie es die Mehrheit der SiK-SR
beantragte. Die Ratsmehrheit war der Ansicht, dass zwischen «gewöhnlichen»
kriminellen und terroristischen Organisationen kein grundsätzlicher Unterschied in der
Gefährlichkeit für die Gesellschaft bestehe und unterstützte den Antrag der
Kommissionsmehrheit.
Zweitens entschied die Kantonskammer, dass die Unterstützung einer solchen
Organisation in ihrer Tätigkeit generell, und nicht nur spezifisch «in ihrer
verbrecherischen Tätigkeit», strafbar sein soll. Sie folgte damit ihrer
Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat und lehnte den entsprechenden
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, GE), der beim geltenden Recht bleiben wollte und
auch von der Mehrheit der RK-SR unterstützt worden war, ab. Der Genfer Ständerat
hatte sich besorgt gezeigt, dass humanitäre Organisationen der Unterstützung einer
terroristischen Organisation beschuldigt werden könnten, wenn sie humanitäre Hilfe
leisteten, die vielleicht indirekt auch einer terroristischen Organisation zugutekomme.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte jedoch versichert, die neutrale und unabhängige
Hilfe an die Opfer von Konflikten bleibe straflos, denn der Vorsatz zur Unterstützung
der Organisation – in Form von Wissen und Willen – müsse zur Erfüllung des
Tatbestands gegeben sein.
Drittens bestätigte die Ständekammer den neuen Tatbestand des Anwerbens,
Ausbildens und Reisens im Hinblick auf eine terroristische Straftat und lehnte eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) ab, für die die neue Bestimmung zu nah am
Gesinnungsstrafrecht lag. Die Justizministerin hatte dieses Argument nicht gelten
lassen, da nur das Anwerben, nicht aber das Sich-anwerben-lassen unter Strafe gestellt
werde, und damit eine breite Ratsmehrheit überzeugt.
Viertens erörterte die kleine Kammer die Möglichkeit zur vorzeitigen Übermittlung von
Informationen und Beweismitteln an ausländische Behörden zur Ermittlung in einem
Terrorismusverfahren, die der Bundesrat neu im Rechtshilfegesetz vorgesehen hatte.
Ständerat Beat Rieder (cvp, VS) verlieh mit seinem Einzelantrag den Einwänden des
Anwaltsverbands Ausdruck, diese neue Regelung gleiche einem «Dammbruch» beim
Rechtsschutz im Rechtshilfeverfahren, weil die Übermittlung von Informationen so
nicht mehr oder erst viel später richterlich überprüft werden könne und somit faktisch
alleine die Staatsanwälte über die Gewährung von Rechtshilfe entscheiden könnten. Um
den Rechtsschutz besser zu garantieren, beantragte er, die vorzeitige Übermittlung nur
zur Abwehr von schweren, unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben – da sei, so
räumte er ein, «schnelles Handeln angesagt» – und nicht zur Abwehr jeglicher
auslieferungsfähiger Straftaten zu erlauben. Mit 26 zu 17 Stimmen folgte die
Ständekammer diesem Antrag Rieder; Bundesrätin Keller-Sutter hatte vergeblich
argumentiert, dass nicht alle Terrorakte eine direkte Gefahr für Leib und Leben
darstellten, so etwa Cyberattacken oder Angriffe auf die Infrastruktur, aber dennoch
enormen Schaden verursachen könnten.
Fünftens bestätigte die Ständeratsmehrheit den neuen Abschnitt über internationale
gemeinsame Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz und lehnte einen Einzelantrag
Hefti (fdp, GL) auf Streichung der entsprechenden Bestimmungen ab, nachdem die
EJPD-Vorsteherin erklärt hatte, es handle sich hierbei um die Niederschrift der bereits
gängigen Praxis.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die gegenüber dem
Bundesratsentwurf in zwei Punkten veränderte Vorlage einstimmig (bei acht
Enthaltungen) an. Stillschweigend stimmte sie auch der Abschreibung der beiden
Motionen 14.4187 zur Ratifizierung des Europaratseinkommens zur Verhütung von
Terrorismus und 15.3008 für wirksamere Strafbestimmungen zur Verfolgung der
organisierten Kriminalität zu. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2020
KARIN FRICK
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In der Sommersession 2020 beriet der Nationalrat als Zweitrat die Vorlage zur
Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität, die auch die Genehmigung des Europarats-Übereinkommens
über die Terrorismusprävention und dessen Zusatzprotokolls beinhaltete. Während die
vorberatende SiK-NR die Stossrichtung des Geschäfts mehrheitlich unterstützte, wie
deren Sprecher Mauro Tuena (svp, ZH) dem Ratsplenum bekannt gab, beantragte eine
Minderheit Schlatter (gp, ZH) die Rückweisung an den Bundesrat, weil sie eine klare
Definition von terroristischen Organisationen vermisste und diese nicht der
Rechtsprechung überlassen wollte. Welche Organisation terroristisch sei, sei keine
juristische, sondern eine politische Entscheidung, begründete die Grüne Nationalrätin
ihren Antrag. Zudem forderte sie, dass sich die Strafrechtsverschärfung darauf
beschränken müsse, was das internationale Abkommen zwingend verlange. Votantinnen
und Votanten gegen die Rückweisung wandten ein, es gebe keine allgemeingültige,
globale Definition von Terrorismus, auf die man sich stützen könnte, und betonten das
Vertrauen in die Schweizer Justizbehörden. So einig wie die Fraktionen der SP und der
Grünen die Rückweisung unterstützen, stellten sich jene der GLP, der Mitteparteien,
der FDP und der SVP dagegen, sodass der Antrag mit 127 zu 67 Stimmen deutlich
abgelehnt wurde.
In der Detailberatung wandte sich die grosse Kammer in einem ersten Block den
Änderungen im Nachrichtendienstgesetz zu und erörterte die Frage, unter welchen
Voraussetzungen der Bundesrat eine Organisation, die die innere oder äussere
Sicherheit der Schweiz bedroht, verbieten können soll. Eine Minderheit Addor (svp, VS)
blieb mit der Forderung, dass der Bundesrat dies im Sinne von mehr Sicherheit und
Souveränität allein entscheiden können müsse, erfolglos. Die Mehrheit blieb beim
Entwurf des Bundesrates, demgemäss sich ein Verbot auf einen Verbots- oder
Sanktionsbeschluss der UNO gegen die fragliche Gruppierung stützen muss. Diese
Bedingung sei wichtig für die Neutralität der Schweiz, erläuterte Bundesrätin Karin
Keller-Sutter, weil sonst andere Staaten die Schweiz politisch oder diplomatisch unter
Druck setzen könnten, eine bestimmte Organisation zu verbieten.
Im zweiten Block widmete sich der Nationalrat den Anpassungen im Strafrecht. Der mit
sechs Minderheitsanträgen meistdiskutierte Artikel 260ter StGB definiert den
Tatbestand der Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen bzw. terroristischen
Organisation und legt das einschlägige Strafmass fest. Die Kommissionsmehrheit wich
mit ihrem Vorschlag insofern von der ständerätlichen Fassung ab, als sie humanitäre
Dienste einer unparteiischen humanitären Organisation wie dem IKRK explizit von der
Strafbarkeit ausschliessen wollte. Dieser Vorschlag setzte sich deutlich gegen alle
Minderheitsanträge durch, sowohl jene, die diese Ausnahmebestimmung für
humanitäre Organisationen einerseits als überflüssig oder andererseits mit der
Nennung des IKRK als zu eng gefasst in Frage stellten, als auch jene, die den
Strafrahmen insgesamt verkleinern, den Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
nicht als Terrorismus klassifizieren, die zusätzliche Bestrafung für weitere im Rahmen
einer Organisation begangene Straftaten explizit machen oder die Definition
terroristischer Organisationen ganz streichen wollten. Der zweite grosse Streitpunkt der
Vorlage lag im neuen Art. 260sexies StGB, der die Anwerbung und Ausbildung sowie das
Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat unter Strafe stellt. Eine Minderheit
Seiler Graf (sp, ZH) wollte den ganzen Artikel streichen, weil sie diese Vorverlagerung
der Strafbarkeit als rechtsstaatlich problematisch ansah. Man befinde sich hier
«definitiv im Gesinnungsstrafrecht», urteilte die Antragstellerin. Terroristen liessen
sich kaum durch eine Strafandrohung abschrecken; Prävention und
Ursachenbekämpfung – etwa gestützt auf den Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung
und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus – wären an dieser
Stelle zielführender als repressive Massnahmen, schloss sie. Im Gegensatz dazu
bezeichnete Justizministerin Keller-Sutter den umstrittenen Artikel als «de[n]
zentrale[n] Pfeiler des Europaratsübereinkommens» und dessen Streichung als
«empfindlich[e] Schwächung des Strafrechts». Gegen die bis auf eine Ausnahme
(Philipp-Matthias Bregy, cvp/VS) geschlossen stimmenden Fraktionen der bürgerlichen
Parteien sowie der Grünliberalen blieb das links-grüne Lager schliesslich chancenlos.
Der dritte und letzte Block betraf die Änderungen im Rechtshilfegesetz. Auch hier
folgte der Nationalrat in allen Punkten seiner Kommissionsmehrheit und lehnte drei
Minderheitsanträge Roth (sp, SO) hochkant ab, die internationale Rechtshilfe bei
Steuerhinterziehung zulassen, die Voraussetzungen für die vorzeitige Übermittlung von
Informationen und Beweismitteln an ausländische Ermittlungsbehörden (sog.
dynamische Rechtshilfe) erhöhen und grenzüberschreitende Ermittlungsgruppen der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft unterstellen wollten. Bei den
Bedingungen für die dynamische Rechtshilfe kehrte der Nationalrat diskussionslos zu
den lockereren Voraussetzungen des Bundesrats zurück, anstatt sich der vom Ständerat
beschlossenen Verschärfung anzuschliessen.
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In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die gegenüber dem Ständerat in
zwei Punkten veränderte Vorlage mit 127 zu 54 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Die
Fraktionen der SP und der Grünen machten damit ihre bereits in der Eintretensdebatte
geäusserte Drohung wahr, dem Entwurf ihre Zustimmung zu verweigern, sollten die
Tatbestände des Anwerbens, Ausbildens und Reisens im Hinblick auf einen Terrorakt im
Strafgesetzbuch festgeschrieben werden. Stillschweigend schrieb der Nationalrat
zudem die beiden Motionen 14.4187 für die Ratifizierung des Europaratseinkommens
zur Terrorismusverhütung und 15.3008 für wirksamere Strafbestimmungen zur
Verfolgung der organisierten Kriminalität ab. 4

Die Motion Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) mit der Aufforderung an den Bundesrat, das
Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des Terrorismus umgehend zu
ratifizieren, wurde von den eidgenössischen Räten im Sommer 2020 stillschweigend
abgeschrieben, nachdem beide Räte auf den Bundesbeschluss über die Genehmigung
und Umsetzung des genannten Übereinkommens eingetreten waren. 5

MOTION
DATUM: 16.06.2020
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 sprach sich der Nationalrat mit 120 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür aus, die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung
des Grenzwachtkorps abzuschreiben. Er folgte damit dem Mehrheitsantrag seiner SiK,
die nach Anhörung einer EFD-Delegation zum Schluss gekommen war, dass es die
Flexibilisierung der EZV im Rahmen des fortschreitenden Transformationsprogramms
DAZIT erlaube, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Grenze einzusetzen,
womit das Anliegen der Standesinitiative erfüllt sei. Eine Minderheit hatte vergeblich
beantragt, an der Initiative festzuhalten, um den Druck auf den Bundesrat
aufrechtzuerhalten, die geforderten Stellen tatsächlich zu besetzen. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK

Nachdem beide Räte den Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des
Europarats-Übereinkommens zur Terrorismusverhütung und des dazugehörigen
Zusatzprotokolls sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums
gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität einmal beraten hatten, wies die
Vorlage noch zwei inhaltliche Differenzen auf. Die erste betraf die explizite Ausnahme
der Tätigkeit humanitärer Organisationen aus dem Straftatbestand der organisierten
Kriminalität, die zweite die Voraussetzungen für die dynamische Rechtshilfe.
Der Ständerat behielt in der Herbstsession 2020 zunächst beide Differenzen bei, wobei
er dem Nationalrat in der Frage der Ausnahme für humanitäre Organisationen ein Stück
weit entgegenkam. Die Ratsmehrheit gewichtete die Gefahr der Kriminalisierung von
humanitären Aktionen höher als jene, dass die Unterstützung einer kriminellen oder
terroristischen Organisation als humanitäre Hilfe getarnt werden könnte und folgte mit
23 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung einer Minderheit Juillard (cvp, JU), die das
Anliegen des Nationalrats aufnahm, aber neu formulierte und das IKRK nicht mehr
explizit nannte. Die vorzeitige Übermittlung von Informationen und Beweismitteln an
ausländische Ermittlungsbehörden (sogenannte dynamische Rechtshilfe) wollte die
Ständekammer im Gegensatz zum Nationalrat aber nicht generell, wenn die
ausländischen Ermittlungen sonst unverhältnismässig erschwert würden, sondern nur
zur Abwendung schwerer und unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben sowie nur nach
schriftlicher Verpflichtung der ausländischen Behörden, sich an die Einschränkungen
zur Verwendung der übermittelten Informationen zu halten, erlauben. Damit liess der
Ständerat seine Kommissionsmehrheit mit 23 zu 19 Stimmen und einer Enthaltung auch
hier im Regen stehen und hielt an seinem letzten Beschluss fest, wie es eine Minderheit
Zopfi (gp, GL) beantragt hatte.
Der Nationalrat konnte mit der Version des Ständerates indes wenig anfangen und
entschied mit 111 zu 75 Stimmen bei 9 Enthaltungen, an seiner Ausnahmenorm für
humanitäre Organisationen, die das IKRK beispielhaft erwähnt, festzuhalten.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte sich abermals für die gänzliche Streichung der
Bestimmung ausgesprochen und gewarnt, die explizite Ausnahme humanitärer
Organisationen könnte ungewollt zur Straflosigkeit führen – etwa wenn ein Fahrer einer
humanitären Organisation nicht nur Personen transportiere, sondern auch Waffen für
eine Konfliktpartei schmuggle –, blieb damit jedoch Ruferin in der Wüste. Allerdings
bewegte sich die grosse Kammer bei der zweiten Differenz etwas auf ihre
Schwesterkammer zu, indem sie die dynamische Rechtshilfe auf Fälle von organisierter
Kriminalität oder Terrorismus beschränkte. Die darüber hinausgehenden
Einschränkungen des Ständerates waren indes gar nicht zur Diskussion gestanden; der
Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit setzte sich mit 140 zu 55 Stimmen
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gegen eine Minderheit Addor (svp, VS) durch, die beim Entwurf des Bundesrats bleiben
wollte. Justizministerin Keller-Sutter erklärte ihre Unterstützung für die Mehrheit «im
Sinne der Differenzbereinigung», bedauerte aber, dass die dynamische Rechtshilfe
damit in wichtigen Kriminalitätsfeldern wie Drogenhandel, Geldwäscherei und bei
Sexualdelikten ausgeschlossen sei.
Da sich die beiden Räte nun in beiden Streitpunkten einen Schritt näher gekommen
waren, unterstützte die SiK-SR die vorliegende «Einigungsversion», wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) erklärte. Sie beantragte ihrem Rat, beide
Differenzen auszuräumen, was dieser dann auch stillschweigend tat. In den
Schlussabstimmungen wurde der Bundesbeschluss vom Nationalrat mit 128 zu 34
Stimmen bei 34 Enthaltungen und vom Ständerat mit 37 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. Die Fraktionen der SP und der Grünen vertraten damit
auch hier konsequent ihren bereits in der Eintretensdebatte geäusserten Standpunkt,
für die Einführung des Gesinnungsstrafrechts, die ihrer Ansicht nach mit dem Verbot
des Anwerbens, Ausbildens und Reisens im Hinblick auf eine terroristische Straftat
erfolge, nicht Hand zu bieten. 7

Rund 70 Terrorismusstrafverfahren waren Medienberichten zufolge Anfang 2020 am
Bundesstrafgericht hängig. Eine Handvoll weitere kamen im Verlauf des Jahres hinzu.
Im Dunstkreis der Genfer IS-Zelle um die Moschee Petit-Saconnex, die unter anderem
den enthüllten Terroranschlag auf das Treibstofflager in Vernier geplant hatte, kam es
etwa zu neuen Anklagen gegen zwei Männer, die 2015 versucht hatten, nach Syrien zu
reisen und sich dem IS anzuschliessen. Obwohl sie von den türkischen Behörden an der
Weiterreise nach Syrien gehindert worden seien, hätten sie bereits in der Türkei
logistische Unterstützung des IS in Anspruch genommen und diesen finanziell
unterstützt, lauteten die Vorwürfe. Grosse Medienaufmerksamkeit generierte auch die
Messerattacke von Morges (VD) im September, als ein nachrichtendienstlich bekannter
Islamist einen Kunden eines Kebaplokals mit einem Messer angriff und tödlich verletzte.
Die Bundesanwaltschaft ermittelte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr wegen
versuchter Brandstiftung an einer Tankstelle gegen den Mann, weil die Polizei bereits
damals Hinweise auf einen dschihadistischen Hintergrund festgestellt hatte. Ob die Tat
von Morges als erster islamistischer Terroranschlag in der Schweiz gelten kann, wird
gemäss Einschätzung der NZZ allerdings nur schwer zu klären sein. Die Grenze zwischen
religiösem Fanatismus und psychischer Erkrankung könne nicht klar gezogen werden
und es stehe die Frage im Raum, inwiefern radikal-islamistische Kreise die angebliche
psychische Erkrankung des Mannes für ihre Zwecke missbraucht hätten, so die Zeitung.
Ebenfalls 2020 brachte das Bundesstrafgericht zwei Verfahren gegen Islamisten aus
dem Netzwerk um die An'Nur-Moschee in Winterthur zum Abschluss, die auf reges
mediales Interesse stiessen. Im August standen Sandro V. – die mutmassliche
Schlüsselfigur im Winterthurer Islamistennetzwerk – sowie ein weiterer Mann aus
diesem Umfeld vor den Richtern in Bellinzona. Als Syrien-Rückkehrer – bereits 2013 und
damals noch unbehelligt verbrachte Sandro V. drei Wochen im Kriegsgebiet, nach
eigenen Aussagen lediglich auf einer humanitären Hilfsmission – wurde der
Hauptangeklagte in der Szene als «Emir» verehrt, genoss hohes Ansehen und grossen
Einfluss. Laut Anklageschrift hatte er eine «Intermediärstellung» zu radikalen
Geistlichen im Ausland inne. Als Verantwortlicher der Koranverteilungsaktion «Lies!» in
der Schweiz und der Kampfsportschule «MMA Sunna» schuf er ein «Auffangbecken für
die Jugendlichen, die sich vom radikalen Islamismus angezogen fühlten» und wurde
zum «Dschihad-Reiseleiter», wie die NZZ ausführte. Schlagzeilen machten während des
Prozesses nicht zuletzt die Zeugen, die ihre wichtigsten belastenden Aussagen aus den
Ermittlungen nun nicht mehr bestätigten und so die Beweisführung der
Bundesanwaltschaft erheblich erschwerten. Nichtsdestotrotz sah das Gericht die
Vorwürfe gegen Sandro V. als erwiesen an und verurteilte ihn wegen Beteiligung und
Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie wegen Besitzes von
Gewaltdarstellungen zu 50 Monaten Freiheitsstrafe – mehr als die Anklage gefordert
hatte. Die Presse zitierte aus dem Urteil, der Mann habe als «fanatischer Anhänger des
IS» und als «ideologische[r] Überzeugungstäter» mit «grosse[r] kriminelle[r] Energie»
«kaltblütig und menschenverachtend» Dschihad-Reisende, darunter auch
Minderjährige, rekrutiert. Seinem Mitangeklagten wurde eine bedingte Geldstrafe
wegen der Verbreitung von IS-Propagandabildern auferlegt. Der Vorwurf, er habe eine
Beziehung zu einem 15-jährigen Mädchen geführt und sie zur Reise ins Kriegsgebiet
verführt – sie war der weibliche Teil des medial bekannten minderjährigen
Geschwisterpaars aus Winterthur, das in den Dschihad gezogen war –, konnte mangels
Beweisen nicht bestätigt werden. Die NZZ beklagte anschliessend, dass der Prozess der
«ratlosen Öffentlichkeit» keine Antworten geliefert habe; es gebe immer noch keine
einleuchtende Erklärung für die «merkwürdig[e] Häufung von Jihad-Reisen aus dem
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Raum Winterthur» und es bleibe offen, wie gefährlich diese radikalen Kreise für die
Sicherheit der Schweiz seien.
Einen Monat später musste sich auch Azad M., der in der Winterthurer An'Nur-Moschee
als Hilfs-Imam amtete, vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Laut Anklage soll er
die Schweiz als sicheren Hafen benutzt haben, um von hier aus unbemerkt dem IS zu
dienen. Das Gericht kam zum Schluss, er habe sich «in multifunktionaler Rolle und mit
grossem Zeitaufwand» für den IS eingesetzt. So habe er in Kontakt mit der
Führungsriege des IS und selbst in «mittlerer Kaderrolle» gestanden, Geld an den IS
überwiesen und zusammen mit seiner Frau ein Selbstmordattentat im Libanon geplant.
Dass er auch Terroranschläge in der Schweiz vorbereitet haben soll, wie die
Bundesanwaltschaft vermutet hatte, sei indes «reine Spekulation». Der Iraker wurde zu
einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten, wovon er gut die Hälfte bereits
in Untersuchungshaft verbüsst hatte, und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Gemäss
NZZ sei dies die höchste Strafe, die bisher gegen einen IS-Anhänger in der Schweiz
ausgesprochen worden sei.
Bereits zum zweiten Mal verhandelte das Bundesstrafgericht im Herbst 2020 den Fall
der Terrorpropaganda durch den IZRS. Deren Präsident Nicolas Blancho und der
Medienverantwortliche Qaasim Illi waren 2018 wegen Formfehlern seitens der
Bundesanwaltschaft noch freigesprochen worden; nur der dritte im Bunde, Naim
Cherni, der den strittigen Film über den islamistischen Geistlichen Abdallah al-
Muhaysini in Syrien realisiert hatte, war verurteilt worden. Das Bundesgericht hatte im
März 2020 dann die Verurteilung Chernis bestätigt und die Entscheide Blancho und Illi
ans Bundesstrafgericht zurückgewiesen. Dieses annullierte die Freisprüche im Herbst,
sprach die beiden IZRS-Exponenten der Terrorismusunterstützung schuldig und
verhängte bedingte Freiheitsstrafen von 18 Monaten für Illi und 15 Monaten für Blancho.
Der Film sei Propaganda, weil die dschihadverherrlichenden und antisemitischen
Aussagen des Interviewten nicht kritisch dargestellt und in keinerlei Kontext gesetzt
würden. Somit hätten sich Illi mit der Veröffentlichung und Blancho mit der Bewerbung
des Videos strafbar gemacht. 8

Mittels Motion forderte die SVP-Fraktion die Einführung einer Sicherheitshaft für
Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen. Personen, die im Verdacht stehen, eine
verbotene Organisation nach Art. 74 NDG unterstützt zu haben, sollten bei ihrer
Einreise in die Schweiz bis zum Abschluss der entsprechenden Verfahren in Haft
genommen werden, ausser von der Person gehe erwiesenermassen keine Gefahr für die
öffentliche Sicherheit aus, so das Ansinnen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung
der Motion, weil eine Präventivhaft für Gefährder und Gefährderinnen EMRK-widrig
wäre; diese Massnahme habe das Parlament aus diesem Grund bei den Beratungen der
PMT-Vorlage schliesslich verworfen, so Justizministerin Karin Keller-Sutter. In der
Sondersession im Oktober 2020 nahm der Nationalrat den Vorstoss dennoch mit 96 zu
79 Stimmen bei einer Enthaltung an. 9
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Anfang November 2020 verabschiedete die GPDel ihren Inspektionsbericht zum Fall
Crypto AG und bat den Bundesrat um Stellungnahme zu den darin formulierten
Ausführungen und Empfehlungen innert sechs Monaten. Der Bericht zeigte auf, dass
der Strategische Nachrichtendienst, eine Vorgängerorganisation des NDB, ab 1993
gewusst hatte, dass ausländische Nachrichtendienste hinter der Crypto AG standen und
dass die Firma sogenannte «schwache» Chiffriergeräte, deren Verschlüsselung mit
realistischem Aufwand zu brechen war, exportierte. Im darauffolgenden Zeitraum sei
von nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit auszugehen, sodass der NDB als
Nutzniesser der CIA-Operation «Rubikon» durch die Crypto AG anzusehen sei. Damit
liege aber kein verbotener Nachrichtendienst vor, denn es sei grundsätzlich zulässig,
dass der NDB und ausländische Dienste gemeinsam ein Unternehmen in der Schweiz
nutzten, um Informationen über das Ausland zu beschaffen. Es sei auch nicht davon
auszugehen, dass die Crypto AG den Schweizer Behörden jemals «schwache»
Verschlüsselungsgeräte geliefert habe. Dies zeige aber, wie wichtig es sei, dass die
Schweizer Behörden die Sicherheit dieser Geräte überprüfen oder gar deren
Konzeption mitbestimmen könnten, betonte die GPDel. So gesehen sei es nicht
verantwortbar, dass der Bund Verschlüsselungslösungen von ausländischen Lieferanten
beziehe; der Bundesrat habe der Wichtigkeit einheimischer Lieferanten für die
Verschlüsselungstechnik nicht die nötige Beachtung geschenkt.
Insbesondere erachtete es die GPDel angesichts der politischen Tragweite als falsch,
dass die VBS-Führung erst Ende 2019 über die Rolle der Crypto AG in Kenntnis gesetzt
worden war. Sie sah darin nicht zuletzt einen Mangel an Führung und Aufsicht durch
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den Bundesrat, womit dieser eine Mitverantwortung für den jahrelangen Export von
manipulierten Chiffriergeräten durch die Crypto AG trage. Weil keiner der Vorgänger
Viola Amherds durch die NDB-Führungsriege, die offenbar selbst entschied, wer was zu
wissen brauchte, über die Vorgänge informiert worden war, war von einem «Staat im
Staat» und einem «Eigenleben» des NDB in der Presse zu lesen. Ebenso thematisiert
wurde der problematische Umgang des NDB mit historischen Dokumenten: Wie die
GPDel berichtete, wurden nur durch einen «Glücksfall» die entscheidenden Akten zur
Aufklärung der Crypto-Affäre in einem alten Kommandobunker aufbewahrt – und dort
auch gefunden.
Mit der Sistierung der Generalausfuhrbewilligungen für Chiffriergeräte der Crypto
International AG, einer Nachfolgefirma der Crypto AG, im Dezember 2019, habe das
WBF schliesslich widerrechtlich gehandelt, da die gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Widerruf nicht erfüllt gewesen seien; es habe damit lediglich versucht,
ungünstige Medienberichterstattung zu vermeiden. Diese Rüge der GPDel ging in erster
Linie an den amtierenden WBF-Vorsteher Guy Parmelin, der sich damit «prophylaktisch
dem medialen Druck gebeugt» (NZZ) und dadurch im Bestreben, den Ruf der Schweiz
als Technologiestandort und neutraler Staat zu wahren, falsche Entscheidungen
getroffen habe, so das Urteil der Medien. Die darauffolgende Blockade der
Einzelausfuhrgesuche durch den Bundesrat verstiess nach Einschätzung der GPDel
gegen Treu und Glauben, da keine rechtlichen Gründe gegen deren Bewilligung
gesprochen hätten. Dazu veranlasst hatte den Bundesrat eine Strafanzeige gegen die
Crypto International AG, die das Seco eingereicht hatte, weil es einen Verstoss gegen
Deklarationspflichten des Güterkontrollrechts vermutete. Aus Sicht der GPDel
entbehrte diese jedoch einer sorgfältig erstellten Faktenlage und Argumentation und
war «kein geeignetes Mittel, um auf den Fall Crypto AG zu reagieren». Damit sei die
Strafanzeige lediglich ein Versuch gewesen, «sich der politischen Verantwortung zu
entledigen» und die Bewältigung des Falles der Justiz zu überlassen.
Am Ende des Berichts formulierte die GPDel zwölf konkrete Empfehlungen an die
Bundesbehörden, was zur Bewältigung der Crypto-Affäre und zur Vermeidung ähnlicher
Fehler in Zukunft getan werden soll. Diese enthielten sowohl konkrete Schritte wie die
Bewilligung aller Ausfuhrgesuche der Crypto International AG und der Einstellung des
Strafverfahrens gegen dieselbe als auch Massnahmen zur Verbesserung der
Kommunikation innerhalb und zwischen den involvierten Bundesbehörden. 10

Im März 2020 reichten die Grüne (Pa.Iv. 20.403) und die sozialdemokratische Fraktion
(Pa.Iv. 20.404) je eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie die Einsetzung einer
PUK zur Aufarbeitung der Crypto-Affäre forderten. Während die Grüne Fraktion als
Begründung anführte, die umfassende Aufklärung der Crypto-Affäre liege im Interesse
der Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität und der Neutralität der Schweiz, führte die
SP-Fraktion in ihrer Begründung eine Vielzahl an Fragen auf, die es zu klären gelte.
Konkret verlangte sie die Beleuchtung von sechs Themenkomplexen: Komplizenschaft
des NDB, Rolle der Armee, Rolle der Bundesanwaltschaft, Rolle des Fedpol und dessen
Zusammenarbeit mit dem NDB, Rolle weiterer Bundesbehörden sowie Verantwortung
des Bundesrates.
Das Büro des Nationalrates lehnte das Begehren der beiden Fraktionen im November
mit 8 zu 5 Stimmen ab. Nach Anhörung der beiden initiierenden Fraktionen, des GPDel-
Präsidenten und einer Vertretung des Bundesrates sei es zur Ansicht gelangt, dass der
kurz zuvor veröffentlichte Untersuchungsbericht der GPDel die aufgeworfenen Fragen
beantwortet habe, gab es per Medienmitteilung bekannt. 11
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Indem es der Ständerat in der Wintersession 2020 seiner Schwesterkammer gleichtat
und die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps
abschrieb, erledigte er das Geschäft endgültig. Die Kantonskammer folgte dabei
stillschweigend ihrer SiK, die die Abschreibung einstimmig (bei einer Enthaltung)
beantragt hatte. Sie hatte keinen gesetzlichen Handlungsbedarf mehr erkannt, da die
Mitarbeitenden der EZV dank des eingeleiteten Transformationsprozesses flexibler
eingesetzt und in Konsequenz mehr Grenzübergänge und Kontrollpunkte besetzt
werden könnten. 12
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Rechtshilfe

2016 hatte die Schweiz ein Rechtshilfeersuchen des UNO-Sondertribunals für den
Libanon, das die Aufklärung des Attentats auf den ehemaligen libanesischen
Präsidenten Hariri zum Ziel hat, ablehnen müssen, weil eine gesetzliche Grundlage zur
Zusammenarbeit mit dem Tribunal gefehlt hatte; das schweizerische Rechtshilfegesetz
(IRSG) beschränkt sich bis anhin ausschliesslich auf die Zusammenarbeit mit Staaten.
Dabei hätte die Gewährung der Rechtshilfe durchaus den Interessen der Schweiz
entsprochen. Um diese unbefriedigende Situation in Zukunft zu vermeiden, schlug der
Bundesrat dem Parlament eine Änderung von Artikel 1 des Rechtshilfegesetzes vor, so
dass die Zusammenarbeit gemäss IRSG auf internationale Strafinstitutionen
ausgedehnt werden kann. Das bis Ende 2023 befristete Bundesgesetz über die
Zusammenarbeit mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender
Verletzungen des humanitären Völkerrechts, das die Zusammenarbeit der Schweiz mit
den Sondertribunalen für Ex-Jugoslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR) regelt, soll im Zuge
dessen vorzeitig aufgehoben werden.
Die in der Vernehmlassung nur vereinzelt kritisierte Vorlage kam in der Herbstsession
2020 vor den Nationalrat, der den Entwurf mit 142 zu 51 Stimmen unverändert
verabschiedete. Gegen das Gesetz stimmte die geschlossene SVP-Fraktion, die gar
nicht erst auf das Geschäft hatte eintreten wollen und stattdessen lieber die bisherige
Praxis einer Spezialgesetzgebung für jedes neue internationale Straftribunal
weiterverfolgt hätte. Gescheitert waren ebenfalls zwei inhaltliche Änderungsanträge,
die einerseits die Rechtshilfe an internationale Strafinstitutionen auf völkerrechtliche
Verbrechen sowie Delikte gegen Leib und Leben einschränken und andererseits dem
Bundesrat die Kompetenz hätten streichen wollen, unter bestimmten Bedingungen per
Verordnung die Zusammenarbeit mit internationalen Strafinstitutionen ausserhalb des
UNO-Rahmens zuzulassen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2020
KARIN FRICK

In der Wintersession 2020 nahm der Ständerat eine Motion seiner Rechtskommission
für modernere grenzüberschreitende Zivilprozesse an. Die RK-SR forderte den
Bundesrat mit dem Vorstoss auf, den Schweizer Vorbehalt zum Haager
Beweiserhebungsübereinkommen (HBewÜ) dahingehend anzupassen, dass der Einsatz
von Video- und Telefonkonferenzen im internationalen Kontext vereinfacht wird. Wie
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im Ratsplenum erläuterte, war die
Kommission bei ihrer Arbeit an der ZPO-Revision auf dieses grenzüberschreitende
Hindernis beim Einsatz moderner Technologie im Zivilprozess gestossen. 14

MOTION
DATUM: 17.12.2020
KARIN FRICK

Völlig unbestritten war im Ständerat in der Wintersession 2020 die Ausdehnung der
Zusammenarbeit gemäss IRSG auf internationale Strafinstitutionen. Die angestrebte
Änderung von Artikel 1 des IRSG soll es der Schweiz künftig erlauben, Rechtshilfe nicht
mehr nur an staatliche, sondern auch an internationale Institutionen zu leisten, und
damit die Spezialgesetzgebungen für das Jugoslawien- (ICTY) und das Ruanda-Tribunal
(ICTR) ersetzen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter bezeichnete die Zusammenarbeit mit
internationalen Strafinstitutionen als «unerlässlich» für das Engagement gegen die
Straflosigkeit, das die Schweiz auf der internationalen Ebene «sehr» unterstütze. Die
Ständekammer nahm den Entwurf ohne jegliche Änderungsanträge einstimmig an. In
der Schlussabstimmung stimmte der Ständerat dem Gesetz mit 38 zu 1 Stimme bei 3
Enthaltungen zu, wobei ihm vier Vertreter der SVP-Fraktion die Zustimmung
verweigerten. Im Nationalrat stimmte die SVP-Fraktion geschlossen gegen die Vorlage,
womit diese die Schlussabstimmung in der grossen Kammer mit 141 zu 54 Stimmen
passierte. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK
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Strafrecht

Die von der RK-SR eingesetzte Subkommission kam in ihrer Vorberatung der Vorlage zur
Harmonisierung der Strafrahmen zum Schluss, dass dieses Geschäft auf die Höhe der
Strafrahmen begrenzt bleiben sollte. Die RK-SR schloss sich dieser Argumentation im
Januar 2020 an und erklärte in der entsprechenden Medienmitteilung, auf Änderungen
am Wortlaut der materiellen Tatbestände verzichten zu wollen. Die Neuformulierung
der Tatbestände der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung, die der Bundesrat in
der Botschaft vorgeschlagen hatte, habe weitere Fragen im Bereich des
Sexualstrafrechts aufgeworfen, zu denen aber aufgrund der bereits langen
Entstehungsgeschichte des Entwurfs nie eine Vernehmlassung stattgefunden habe. Im
Einvernehmen mit der zuständigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter werde sie ihrem Rat
daher die Teilung der Vorlage beantragen. So könne der Revisionsbedarf des
Sexualstrafrechts in eine separate Vorlage ausgelagert und dazu eine ordentliche
Vernehmlassung durchgeführt werden, ohne die Harmonisierung der Strafrahmen
weiter zu verzögern.
Im Februar 2020 nahm die RK-SR die Kernvorlage der Strafrahmenharmonisierung
einstimmig an und reichte zudem ein Kommissionspostulat (20.3009) zur Überprüfung
der Regeln für die Gesamtstrafenbildung ein. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.02.2020
KARIN FRICK

Der Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession 2020 die Motion Abate (fdp, TI) zur
Lockerung der Voraussetzungen, unter denen die Öffentlichkeit über ein hängiges
Strafverfahren informiert werden darf, ab. Mit 132 zu 52 Stimmen folgte er seiner
Kommissionsmehrheit und mass dem Persönlichkeitsschutz der betroffenen Personen
sowie den Interessen der Strafverfolgung höheres Gewicht bei als dem
Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Nur die SVP-Fraktion unterstützte den
Vorstoss. 17

MOTION
DATUM: 04.03.2020
KARIN FRICK

Mittels Standesinitiative deponierte der St. Galler Kantonsrat bei der
Bundesversammlung das Anliegen, die Verjährungsfrist für die schwersten Verbrechen,
die eine lebenslängliche Freiheitsstrafe nach sich ziehen, aufzuheben. Die heutigen
technischen Hilfsmittel zur Ermittlung und Fahndung ermöglichten es, vermehrt auch
lange zurückliegende Straftaten aufzuklären, was durch die dreissigjährige
Verjährungsfrist verhindert werden könnte, so die Begründung für die Initiative. Die RK-
SR beantragte ihrem Rat mehrheitlich die Ablehnung der Initiative, da sie das Prinzip
der Verjährung als wichtigen Teil unseres Rechtssystems und als «zentral für die
Wiederherstellung des Rechtsfriedens» erachtete. Die strafrechtliche Beweisführung
erweise sich mit zunehmendem Zeithorizont  – auch mit moderner Technologie –  noch
immer als schwierig. Der technische Fortschritt trage sogar dazu bei, dass Verbrechen
schneller aufgeklärt werden können. Eine Minderheit argumentierte hingegen, die
Änderung betreffe nur die Tatbestände Mord und qualifizierte Geiselnahme und damit
nur sehr wenige Fälle, womit das Konzept der Verjährung an sich nicht in Frage gestellt,
aber etwas für die Einzelfallgerechtigkeit getan würde. Der Ständerat führte in der
Frühjahrssession 2020 eine lebhafte Debatte über das Anliegen. Von der Gegnerseite
wurde angeführt, die Abschaffung der Verjährung wecke bei Angehörigen von
Mordopfern falsche Hoffnungen und die Gesellschaft brauche die Möglichkeit, mit
einem Ereignis abzuschliessen. Die Befürworterinnen und Befürworter waren indes der
Ansicht, in solchen Fällen heile die Zeit die Wunden nicht und die Bevölkerung würde es
nicht verstehen, wenn ein nach Jahrzehnten zweifelsfrei identifizierter Mörder nicht
bestraft werden könne. Die Kantonskammer sprach sich schliesslich mit 20 zu 18
Stimmen knapp gegen Folgegeben aus. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK

Im Frühjahr 2020 verlängerte der Ständerat die Frist für die Berner Standesinitiative
mit der Forderung nach einer zwingenden Freiheitsstrafe bei Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte um zwei Jahre. Über den einschlägigen Strafrahmen
könne das Parlament im Zuge der laufenden Strafrahmenharmonisierung entscheiden,
deren Verabschiedung deshalb abgewartet werden solle, begründete die zuständige
Rechtskommission das Vorgehen. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK
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Im Zuge ihrer Beratung der StPO-Revision sprach sich die Mehrheit der RK-NR im
Frühling 2020 für eine Teilung der Vorlage aus. Die Auslagerung der Artikel 364a und
364b StPO in einen separaten Entwurf soll deren baldige Inkraftsetzung ermöglichen,
um eine Gesetzeslücke bei der Sicherheitshaft im Nachverfahren rasch zu schliessen.
Der EGMR hatte im Dezember 2019 die Schweiz verurteilt, weil sie gegen eine Person
eine dreimonatige Sicherheitshaft verhängt hatte, um damit die Zeit bis zur
gerichtlichen Bestätigung der Verlängerung einer stationären Massnahme zu
überbrücken. Dafür habe keine gesetzliche Grundlage bestanden, weshalb die Schweiz
eine Menschenrechtsverletzung begangen habe, so die Feststellung des EGMR. Mit der
Priorisierung der beiden genannten Artikel wollte die Kommission daher verhindern,
dass gefährliche Täterinnen und Täter mangels Rechtsgrundlage in die Freiheit
entlassen werden müssen. Eine Kommissionsminderheit war gegen die Teilung der
Vorlage. Mit 15 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte die Kommission überdies die
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat ab. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2020
KARIN FRICK

In der Sommersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit den aus dem
Hauptteil der StPO-Revision in einen separaten Entwurf ausgegliederten
Bestimmungen in Artikel 364a und 364b zur Sicherheitshaft. Damit sollte eine vom
EGMR gerügte Gesetzeslücke zwischen der ordentlichen Haft und einer allfälligen
Sicherheitshaft geschlossen werden, damit gefährliche Personen zwischen dem Ende
der Freiheitsstrafe und dem Beginn einer anschliessenden stationären Massnahme
nicht in die Freiheit entlassen werden müssen.
Eine Kommissionsminderheit hatte Nichteintreten beantragt, weil sie die Auftrennung
der Vorlage in zwei Teile nicht guthiess und lieber eine integrale Revision der
Strafprozessordnung vorgenommen hätte. Deren Sprecher Christian Lüscher (fdp, GE)
erläuterte jedoch, der Antrag sei noch «ante-Covid19» und habe auf dem Glauben
basiert, die gesamte Revision könne in der Sommersession beraten werden. Weil eine
zeitnahe Behandlung der Gesamtrevision nun nicht mehr möglich sei und die
Minderheit die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf ausdrücklich begrüsse, wurde
der Antrag zurückgezogen.
Nach dem Eintreten hatte sich die grosse Kammer mit einem Rückweisungsantrag einer
Minderheit Nidegger (svp, GE) zu befassen, der ausserhalb der SVP-Fraktion jedoch
keine Unterstützung fand. Die Antragsteller wollten den Bundesrat beauftragen, mit
dem ihrer Ansicht nach übermässigen administrativen Aufwand für die Polizei und der
als unzureichend beurteilten Verfahrensrolle der Opfer zwei «ignorierte Kritikpunkte»
in die StPO-Revision aufzunehmen. Diese Punkte könnten in der Detailberatung des
Hauptteils der Vorlage noch diskutiert werden und seien kein Grund, die
Verabschiedung des dringenderen Teils zu verlangsamen, so aber die
Mehrheitsmeinung. Die vorgenommene Priorisierung der beiden Artikel 364a und 364b
sei «wichtig und im Sinne der öffentlichen Sicherheit», bestätigte auch Bundesrätin
Karin Keller-Sutter.
Nachdem die Mitte-Fraktion den einzigen inhaltlichen Minderheitsantrag
zurückgezogen hatte, stimmte der Nationalrat dem unveränderten Entwurf einhellig
zu. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2020
KARIN FRICK

Der Bundesrat soll die Regeln zur Gesamtstrafenbildung überprüfen und mögliche
Alternativen zum geltenden Recht mit ihren Vor- und Nachteilen aufzeigen. So verlangte
es der Ständerat, als er in der Sommersession 2020 ein entsprechendes Postulat seiner
Rechtskommission überwies. Eine Gesamtstrafe wird gebildet, wenn jemand mehrere
Delikte gleichzeitig begangen hat, und fällt nach dem sogenannten Asperationsprinzip
immer geringer aus als die Summe der Einzelstrafen. Im Ratsplenum machte
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) auf zwei konkrete Probleme der heutigen
Regeln aufmerksam: Einerseits bedinge die festgeschriebene maximale Anzahl von 180
Tagessätzen, dass eine Gesamtstrafe nie höher als 180 Tagessätze sein kann, selbst
wenn zum Beispiel von drei begangenen Delikten jedes einzelne 90 Tagessätze Strafe
nach sich zöge; so könne man ab einem gewissen Punkt «gratis delinquieren».
Andererseits werde auch bei Delikten, die in der Probezeit einer bedingten Strafe
begangen werden, mit der ursprünglichen, bedingten Strafe eine Gesamtstrafe gebildet,
womit man gerade dann einen «Rabatt» auf die Strafe erhalte, wenn man sich
eigentlich bewähren sollte. 22

POSTULAT
DATUM: 09.06.2020
KARIN FRICK
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In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches, deren Ziel die Harmonisierung der
Strafrahmen ist. Wie der Kommissionsberichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) dem
Ratsplenum erläuterte, habe sich die vorberatende RK-SR bei der Diskussion der
Strafrahmen an zwei Leitfragen orientiert: Erstens, absolut betrachtet, entspricht ein
Strafrahmen nach heutigem Empfinden wertmässig dem Verschulden? Und zweitens,
relativ betrachtet, passt ein Strafrahmen wertmässig in das System vergleichbarer
Strafen hinein? Die thematischen Schwerpunkte verortete Jositsch zum einen im
Bereich Gewalt und Drohung gegenüber Beamten und Behörden, zu dem in der
jüngeren Vergangenheit sehr viele Vorstösse eingegangen waren, sowie zum anderen
bei den Delikten gegen Leib und Leben, wo generell «eine moderate Anhebung der
Strafen» vorgesehen sei. Damit werde korrigiert, dass der Gesetzgeber bei der
Ausgestaltung des Strafgesetzbuchs in den 1940er-Jahren den Schutz des Vermögens
im Vergleich zum Schutz von Leib und Leben «relativ stark gewichtet» habe. Diese
Werthaltung, die neu ausgelotet werden müsse, veranschaulichte er mit dem Beispiel,
dass auf einfachen Diebstahl heute eine Maximalstrafe von fünf Jahren stehe, während
eine fahrlässige Tötung mit maximal drei Jahren bestraft werde. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter betonte, es sei wichtig, dass sich die Bevölkerung mit einem Urteil
identifizieren könne: «Nur unter dieser Voraussetzung kann der Rechtsstaat auch seine
Glaubwürdigkeit und seine Akzeptanz behalten.» Die öffentliche Debatte sei aber oft
vom Eindruck einzelner Vorkommnisse geprägt, die die Forderung nach Mindeststrafen
befeuerten. Solche habe der Bundesrat allerdings nur «sehr selektiv» vorgesehen, weil
der Strafrahmen nicht nur den denkbar schwersten, sondern immer auch den denkbar
leichtesten Fall abdecken müsse.
Über weite Strecken war die umfangreiche Vorlage im Ständerat unbestritten. Bis auf
drei Punkte, die sie vertiefter diskutierte, folgte die Ständekammer überall
stillschweigend den Anträgen ihrer Kommission. Als wichtigste dieser diskussionslosen
Neuerungen hervorzuheben sind die Anhebung der Mindeststrafe für schwere
Körperverletzung von bisher sechs Monaten auf ein Jahr sowie die Vereinheitlichung
der Mindeststrafe für alle gewerbsmässig begangenen Vermögensdelikte auf sechs
Monate. Die Bestimmungen des Sexualstrafrechts klammerte der Ständerat in der
Debatte aus, weil diese nach dem Willen seiner Kommission und des Bundesrates in
einem separaten Entwurf, der zuerst noch in die Vernehmlassung gegeben wird,
behandelt werden sollen.
Die erste der drei umstrittenen Änderungen betraf mit Art. 42 StGB eine Bestimmung
aus dem Allgemeinen Teil, der eigentlich gar nicht Gegenstand des Geschäfts war. Die
Kommissionsmehrheit habe diese Anpassung dennoch vorgenommen, um den
Forderungen nach schärferen Strafen entgegenzukommen, ohne die Mindeststrafen zu
erhöhen, wie Jositsch erklärte. Sie schlug vor, den Artikel dahingehend abzuändern,
dass das Gericht bei einem Ersttäter oder einer Ersttäterin nicht mehr «in der Regel»
eine bedingte Strafe aussprechen muss, sondern dass es dies «kann». Durch die etwas
offenere Formulierung wollte sie mehr Möglichkeiten für unbedingte Strafen schaffen.
Eine Minderheit Vara (gp, NE) und der Bundesrat beantragten hingegen, beim geltenden
Recht zu bleiben. Die Änderung gefährde die Rechtssicherheit, weil die vielen Gerichte
in der Schweiz die Kann-Bestimmung vielleicht unterschiedlich anwendeten, so deren
Argumentation. «Es kann nicht angehen, dass irgendwelche Gründe dazu führen
können, dass der bedingte Strafvollzug, selbst bei einer günstigen Prognose, verweigert
werden kann», warnte Justizministerin Keller-Sutter vor unzulässiger Willkür.
Kommissionssprecher Jositsch wandte ein, dass es für Täterinnen und Täter eben
gerade keine Sicherheit geben solle, dass man beim ersten Mal eine bedingte Strafe
erhalte. Die Ratsmehrheit liess sich davon überzeugen und folgte mit 26 zu 15 Stimmen
der Kommissionsmehrheit.
Als zweites erörterte der Ständerat die konzeptionelle Frage, ob eine Mindestgeldstrafe
automatisch auch eine Mindestfreiheitsstrafe bedeute – an einer konkreten Frage:
Wenn für ein Delikt eine Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen oder eine
Freiheitsstrafe vorgeschrieben ist, bedeutet dies dann, dass die Freiheitsstrafe auch
mindestens 30 Tage betragen muss? Die Kommissionsmehrheit bejahte diese Frage, die
in der juristischen Lehre bislang ungeklärt geblieben war, und wollte dies im StGB nun
ausdrücklich festschreiben. Sie sah Geld- und Freiheitsstrafen als «weitestgehend
gleichwertig» an, wie es Andrea Caroni (fdp, AR) ausdrückte; dies zeige sich nicht
zuletzt auch darin, dass eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen bei Nichtbezahlung eins zu
eins in eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen umgewandelt werde. Eine Minderheit Mazzone
(gp, GE) argumentierte dagegen, eine Freiheitsstrafe stelle einen grösseren Eingriff dar
als eine Geldstrafe, weshalb auf eine solche ausdrückliche Gleichsetzung im StGB
verzichtet werden sollte. Auch EJPD-Vorsteherin Keller-Sutter plädierte gegen die
vorgeschlagenen Ergänzungen bei den betreffenden Artikeln, weil aus der Praxis hierzu
keine Unklarheiten moniert worden seien und die Änderung aus Sicht des Bundesrates

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2020
KARIN FRICK
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daher nicht notwendig sei. Etwas spitz bemerkte sie: «Es wurde gesagt, im Lehrbuch
Jositsch stehe, dass hier Klärungsbedarf bestehe. Herr Jositsch ist in der Minderheit
und sieht offensichtlich, entgegen seinem Lehrbuch, keinen so grossen
Klärungsbedarf.» Die Ratsmehrheit folgte mit 24 zu 16 Stimmen dennoch der
Kommissionsmehrheit.
Der dritte Streitpunkt betraf die Verschärfung der Strafnorm für Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB). Die Kommissionsmehrheit unterstützte
hier das Konzept des Bundesrates, der den Strafrahmen für den Grundtatbestand
unverändert liess – d.h. keine Mindeststrafe, maximal drei Jahre Freiheitsstrafe –,
während er Gewalttaten, die aus einem zusammengerotteten Haufen heraus begangen
werden, neu mit einer Geldstrafe von mindestens 120 Tagessätzen (bisher 30) oder
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (wie bisher) bestrafen wollte. Nach dem
vorangegangenen Beschluss des Ständerates über die wertmässige Gleichstellung von
Geld- und Freiheitsstrafen bedeutete dies, dass Gewalttaten im Kontext einer
Zusammenrottung mit einer Geldstrafe von mindestens 120 Tagessätzen oder einer
Freiheitsstrafe im Umfang von 120 Tagen belegt würden. Eine Minderheit Engler (cvp,
GR) wollte die Strafen indes dergestalt verschärfen, dass sie zwar keine Mindeststrafe
vorsah, Geldstrafe aber nur in leichten Fällen ausgesprochen werden dürfte. Bei
Gewalttaten im Kontext einer Zusammenrottung wäre eine Freiheitsstrafe zwingend.
Uneinigkeit herrschte in erster Linie darüber, welche Variante die schärfere war, jene
mit der hohen Mindeststrafe oder jene mit der grundsätzlichen Freiheitsstrafe. Wie
Beat Rieder (cvp, VS) berichtete, war dies auch der einzige Punkt, in dem sich die
Subkommission, die das Geschäft für die RK-SR vorberaten hatte, nicht einig geworden
war. Rieder setzte sich für die Minderheit ein, weil es hier um Straftäterinnen und
-täter gehe, die «relativ renitent» seien und bei denen Geldstrafen «schlichtweg keine
Wirkung» erzielten. Wichtig sei die Signalwirkung der Freiheitsstrafe, sprich, dass
Hooligans «am Montag nach dem Samstagsmatch im Büro fehlen». Bundesrätin Keller-
Sutter zeigte Verständnis für die Streichung der Geldstrafe in schweren Fällen, gab aber
in Bezug auf die Signalwirkung zu bedenken, dass Freiheitsstrafen auch bedingt
ausgesprochen werden können. Mit 23 zu 18 Stimmen betreffend den Grundtatbestand
und 25 zu 17 Stimmen bezüglich der Zusammenrottungen nahm der Ständerat den
Minderheitsantrag Engler an.
In der Gesamtabstimmung opponierte die Grüne Fraktion geschlossen, womit die
Kantonskammer das revidierte StGB mit 35 zu 5 Stimmen guthiess. Der zweite Entwurf
zur Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht, mit dem vor allem
formelle Änderungen vorgenommen wurden, passierte die Gesamtabstimmung
unverändert mit 36 zu 6 Stimmen, wobei sich hier auch SP-Ständerat Paul Rechsteiner
(sp, SG) zur Grünen Opposition gesellte. Stillschweigend schrieb die kleine Kammer
zudem die Vorstösse 06.3554, 09.3366, 08.3131, 10.3634 und 17.3265 ab. 23

Nachdem die RK-SR im Januar 2019 der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
betreffend die Erhöhung des Strafmasses für Vergewaltigungen keine Folge gegeben
hatte, weil sie die Frage stattdessen im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen
klären wollte, beschloss sie – im Einvernehmen mit EJPD-Vorsteherin Karin Keller-
Sutter –, eine materielle Revision des Sexualstrafrechts anzupacken. Dafür wollte sie
einen separaten Entwurf ausarbeiten, der dann auch Gegenstand einer regulären
Vernehmlassung sein sollte. Im Februar 2020 lenkte auch die Mehrheit der RK-NR auf
die Position ihrer Schwesterkommission ein und beantragte ihrem Rat mit 14 zu 9
Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative Rickli keine Folge zu geben. Eine
Minderheit aus SVP und FDP bestand jedoch auf Folgegeben: Sie wolle damit ein Signal
senden, dass sie die vorgeschlagenen Änderungen in der Strafrahmenharmonisierung
auch wirklich berücksichtigt sehen möchte. 
In der Sommersession 2020 forderte Minderheitsvertreterin Andrea Geissbühler (svp,
BE) den Nationalrat auf, der Initiative Folge zu geben, da man die Revision des
Sexualstrafrechts nun schon zu lange – seit 2008 – vor sich her schiebe und eine von
der Harmonisierung der Strafrahmen getrennte Vorlage diesen Prozess noch einmal
verlängern würde. Tatsächlich vermochte diese Argumentation eine Mehrheit des
Nationalrates zu überzeugen und so gab die grosse Kammer – entgegen der Empfehlung
ihrer Kommissionsmehrheit – der Initiative knapp mit 77 zu 72 Stimmen bei 14
Enthaltungen Folge. Möglich wurde dieses Resultat, weil neben der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion auch die Fraktionen der Mitteparteien und der FDP
grossmehrheitlich für Folgegeben stimmten und sich gleichzeitig mehrere
Vertreterinnen und Vertreter aus dem links-grünen Lager enthielten (5 SP, 4 GP und 2
GLP). 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
ELIA HEER
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Im Sommer 2020 schrieben die eidgenössischen Räte die Motion der RK-SR zur
Änderung der Strafbestimmungen zu organisierter Kriminalität stillschweigend ab. Das
Anliegen wurde mit der Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums
gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität umgesetzt. 25

MOTION
DATUM: 16.06.2020
KARIN FRICK

Einstimmig hiess in der Herbstsession 2020 auch der Ständerat die aus der StPO-
Revision ausgegliederten Bestimmungen zur Sicherheitshaft gut. Damit werde eine
Gesetzeslücke geschlossen, die der Schweiz bereits eine Verurteilung durch den EGMR
eingebracht habe, wie Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) dem Ratsplenum
erklärte. Das Problem sei, so Justizministerin Karin Keller-Sutter, dass zwischen dem
Ablauf einer freiheitsentziehenden Massnahme und dem Entscheid über deren
Verlängerung oder Ersatz eine gewisse Zeit verstreichen könne, weil dazu ein Gutachten
eingeholt werden müsse. Wenn von der betroffenen Person eine Gefahr für Dritte
ausgehe, sei es tatsächlich oft nötig, die Person bis zum Entscheid in Gewahrsam zu
behalten, wofür die geltende StPO jedoch keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage
biete. Die Kantone hätten den Bund gebeten, diese Lücke möglichst rasch zu
schliessen, weil sie im Nachgang des EGMR-Urteils befürchteten, im schlimmsten Fall
eine gefährliche Person in die Freiheit entlassen zu müssen. In den
Schlussabstimmungen nahmen beide Räte die Änderung einstimmig an. 26
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Privatrecht

Mit Stichentscheid des Präsidenten folgte die RK-SR im Februar 2020 dem Beschluss
ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
Folge, die zum Ziel hatte, Eheleuten das Führen eines Doppelnamens wieder zu
ermöglichen. Diese laut Begründung des Initianten inzwischen vermisste Möglichkeit
war mit Inkrafttreten des neuen Namensrechts 2013 abgeschafft worden. 27
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Die Stärkung des Schiedsplatzes Schweiz durch die Revision des zwölften Kapitels des
IPRG über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit war im Frühjahr 2020 auch im
Ständerat grundsätzlich unbestritten. Nach dem oppositionslosen Eintreten auf die
Vorlage führte die kleine Kammer nur in zwei Punkten eine Diskussion über grössere
inhaltliche Differenzen. Erstens beantragte eine Minderheit Mazzone (gp, GE) die
Einfügung einer Korruptionsbekämpfungsklausel – ein Anliegen, mit dem die Grüne
Fraktion bereits im Nationalrat gescheitert war –, derzufolge das Schiedsgericht bei
Feststellen von Indizien für eine Bestechung von den Parteien ergänzende Beweise
verlangen könnte. Die Ratsmehrheit folgte mit 31 zu 13 Stimmen jedoch der
Kommissionsmehrheit, die, so Berichterstatter Beat Rieder (cvp, VS), das
Schiedsgericht «nicht zum verlängerten Arm der Strafjustizbehörde» machen wollte.
Auch der Bundesrat war einer solchen Klausel skeptisch gegenübergestanden, da sie
laut Justizministerin Karin Keller-Sutter in Anbetracht der internationalen Sachverhalte
wohl eher Rechtsunsicherheit schaffen und letztlich die funktionierende Praxis in Frage
stellen würde. Zum Zweiten hatte der Nationalrat entschieden, dass im
Beschwerdeverfahren gegen einen Schiedsspruch vor Bundesgericht Rechtsschriften
auf Englisch eingereicht werden dürfen und dass das Bundesgericht auf Antrag und
Kosten einer Partei auch eine beglaubigte englische Übersetzung seines Urteils
anfertigen muss. Das Bundesgericht sei ohnehin schon überlastet und sicher «kein
Übersetzungsdienst», quittierte Kommissionssprecher Rieder diesen Entscheid der
grossen Kammer. Dem Nationalrat zu folgen war im Ständerat deswegen gar keine
Option; es stand jedoch zur Debatte, ob allenfalls Eingaben in englischer Sprache
zulässig sein sollten, was auch dem Vorschlag des Bundesrates entsprach. Mit 29 zu 14
Stimmen entschied sich die Kantonskammer gegen die Zulassung englischsprachiger
Rechtsschriften am Bundesgericht, das diesen Schritt selbst als «verfassungsrechtlich
bedenklich» eingestuft habe, so Rieder, der diese Position im Namen der
Kommissionsmehrheit vertrat. Die anwesende Bundesrätin hatte vergeblich darauf
hingewiesen, dass in anderen Ländern – «sogar in Frankreich!» – Verfahren vor
staatlichen Gerichten sogar gänzlich in Englisch geführt werden könnten und diese
Neuerung die Attraktivität des Schiedsplatzes Schweiz steigern würde. Mit dieser
einzigen inhaltlichen Differenz überwies der Ständerat das Geschäft einstimmig zurück
an den Nationalrat und hiess die Abschreibung der Motion 12.3012, die die Revision
angestossen hatte, stillschweigend gut. 28
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Die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) zum Erbenaufruf betrifft den technischen
Teil der bereits laufenden Erbrechts-Revision, den der Bundesrat in eine separate
Vorlage ausgelagert hat. Die ständerätliche Rechtskommission wollte deshalb den
Entwurf zum technischen Teil abwarten, bevor sie die Arbeiten zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative in Angriff nimmt. Der Ständerat stimmte der
Fristverlängerung um weitere zwei Jahre in der Frühjahrssession 2020 stillschweigend
zu. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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In der Sommersession 2020 wurde die Teilrevision des Zivilgesetzbuches für eine
einfachere Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister vom Ständerat als
Erstrat behandelt. Gemäss dem neuen Artikel 30b ZGB kann «jede Person, die innerlich
fest davon überzeugt ist, nicht dem im Personenstandsregister eingetragenen
Geschlecht zuzugehören, [...] gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem
Zivilstandsbeamten erklären, dass sie den Eintrag ändern lassen will» und gleichzeitig
einen neuen Vornamen wählen. Die vorberatende RK-SR hatte dem Entwurf im Mai
2020 unverändert zugestimmt und beantragte ihrem Rat, dasselbe zu tun.
Berichterstatter Beat Rieder (cvp, VS) legte dem Ratsplenum die zentralen Punkte der
trotz des schlanken Entwurfs «regen» Kommissionsdebatte dar. Man habe sich bewusst
gegen ein schriftliches Verfahren, wie es von manchen Kantonen gefordert wurde, und
gegen eine Begründungspflicht entschieden, weil es das Ziel der Vorlage sei, einen
«Paradigmenwechsel» zu vollziehen und «das Kapitel sozialer Ausgrenzung»
abzuschliessen. Zudem gehe man nicht davon aus, dass ein solches Gesuch angesichts
seiner Tragweite «aus einer Laune heraus» gestellt werde, weshalb Missbräuche – etwa
zur Vermeidung des Militärdiensts, zur Erschleichung einer Rentenberechtigung oder
zur Vermeidung von Strafverfolgung – kaum vorstellbar seien. Eine Minderheit Salzmann
(svp, BE) beantragte Nichteintreten, weil es nicht notwendig sei, das Verfahren zu
vereinfachen und weil durchaus Missbrauchspotenzial bestehe, da die «innerste
Selbstwahrnehmung» praktisch nicht überprüft werden könne. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter verwies dagegen wieder auf den angestrebten «Paradigmenwechsel» hin
zur Selbstbestimmung, was in diesem Zusammenhang bedeute, «dass jede urteilsfähige
Person selbst am besten in der Lage ist, die eigene Geschlechtsidentität zu kennen,
ohne von der Beurteilung von Gerichten oder Behörden abhängig zu sein». Nachdem
die Ständekammer mit 33 zu 6 Stimmen bei 6 Enthaltungen auf die Vorlage eingetreten
war, debattierte sie die Frage, ob Minderjährige zur Geschlechtsänderung die
Zustimmung der Eltern brauchen, wie vom Bundesrat vorgesehen, oder ob sie dies,
sofern sie als urteilsfähig gelten, selber entscheiden können sollten, wie es eine
Minderheit Mazzone (gp, GE) verlangte. Mit 27 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte
die Ratsmehrheit dem Bundesrat und der Kommissionsmehrheit, die argumentierten,
Kinder und Jugendliche hätten noch keine gefestigte Persönlichkeit und müssten daher
gegen leichtsinnige Erklärungen oder den Einfluss von Dritten geschützt werden. Der
Weg über ein Gerichtsverfahren – so wie es aktuell durchlaufen werden muss, um das
Geschlecht im Personenstandsregister zu ändern –, stehe Minderjährigen zudem
weiterhin offen, sollten sie in dieser Frage im Konflikt mit ihren Eltern stehen, erklärte
die Justizministerin. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den somit
unveränderten Entwurf mit 31 zu 7 Stimmen bei 7 Enthaltungen an. 30
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Sollen Beschwerden gegen einen Schiedsentscheid vor Bundesgericht auch auf Englisch
eingereicht werden dürfen? Darum drehte sich in der Sommersession 2020 die
Differenzbereinigung in der Revision des zwölften Kapitels des IPRG betreffend die
internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Während der Nationalrat als Erstrat diese Frage
mit Ja beantwortet hatte und darüber hinaus das Bundesgericht hatte verpflichten
wollen, auf Antrag und Kosten einer Partei eine beglaubigte englische Übersetzung des
Urteils zu erstellen, hatte der Ständerat Englisch am Bundesgericht kategorisch
abgelehnt. Die RK-NR hielt es für den Schiedsplatz Schweiz jedoch für entscheidend,
dass Rechtsschriften auf Englisch akzeptiert werden, wolle sie im internationalen
Wettbewerb im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit nicht ins
Hintertreffen geraten. Sie beantragte ihrem Rat daher, englische Rechtsschriften
zuzulassen, aber auf die Übersetzungspflicht zu verzichten und damit dem
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrats zu folgen, was der Nationalrat auch
stillschweigend tat. Nachdem der Ständerat ebenso stillschweigend eingelenkt hatte,
nahmen beide Räte das Geschäft in den Schlussabstimmungen einstimmig an. 31
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In der Herbstsession 2020 stand der erste Teil der Erbrechts-Revision, mit der in
erster Linie die Verfügungsfreiheit von Erblassern und Erblasserinnen vergrössert
werden sollte, auf der Tagesordnung des Nationalrats, der die Vorlage als Zweitrat
behandelte. Einige Mitglieder der SVP-Fraktion beantragten Nichteintreten, weil sie es
für falsch hielten, die Pflichtteile der Eltern und Kinder zugunsten des Lebenspartners
oder der Lebenspartnerin zu verringern. Diese Bevorzugung der horizontalen und
temporären gegenüber der vertikalen und beständigen Beziehung stelle «die
traditionellen Linien auf den Kopf», begründete Yves Nidegger (svp, GE) die Ablehnung
der Vorlage. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand der Antrag jedoch keine Unterstützung,
sodass der Nationalrat mit 142 zu 48 Stimmen bei einer Enthaltung auf das Geschäft
eintrat.
Inhaltlich hatte sich die grosse Kammer mit drei Minderheitsanträgen aus ihrer
vorberatenden Rechtskommission zu befassen. Der erste betraf eine Bestimmung, die
der Ständerat noch stillschweigend durchgewunken hatte, die in der RK-NR jedoch für
heftige Diskussionen gesorgt hatte: Hat ein Ehepaar nichts anderes vereinbart, kommt
grundsätzlich die Hälfte der Errungenschaft (d.h. des während der Ehe gebildeten
Vermögens) der verstorbenen Person dem überlebenden Ehegatten zugute, während
die andere Hälfte zusammen mit dem Eigengut (d.h. des vor der Ehe gebildeten
Vermögens) in den Nachlass fällt und unter den Erben aufgeteilt wird. Mit einem
Ehevertrag kann ein Ehepaar von dieser Regel abweichen und den überlebenden
Ehegatten stärker oder sogar maximal begünstigen, indem ihm die gesamte
Errungenschaft zugewiesen wird, sodass nur noch das Eigengut der verstorbenen
Person in den Nachlass fällt. In der juristischen Lehre und Literatur sei nun seit
längerem umstritten, erläuterte Bundesrätin Karin Keller-Sutter, ob eine solche
Bevorzugung des Ehegatten für die Berechnung der Pflichtteile der gemeinsamen
Kinder berücksichtigt werden muss oder nicht. Der Bundesrat hatte hier darum eine
klärende Regelung vorgeschlagen, wonach der überhälftige Teil der Errungenschaft, der
an den überlebenden Ehegatten geht, bei der Berechnung der Pflichtteilsmasse zu
berücksichtigen wäre. Konkret müsste der Pflichtteil berechnet werden, bevor die
zusätzliche Begünstigung gemäss Ehevertrag angewandt wird, sodass die Basis zur
Berechnung der Pflichtteile damit grösser wäre, als wenn die ehevertragliche
Bevorzugung nicht berücksichtigt wird. In der Kommission wurde kritisiert, dass in der
Praxis eine andere Interpretation des geltenden Rechts vorherrsche und diese
Berücksichtigung bei der Berechnung der Pflichtteile üblicherweise gerade nicht
gemacht werde, sodass in der Folge zahlreiche bestehende Verfügungen an das neue
Recht angepasst werden müssten, was zu noch mehr Rechtsunsicherheit führe. Die
Justizministerin erklärte, der Bundesrat habe sich dabei auf die Analyse einer
Expertengruppe aus juristischer Lehre und Praxis gestützt, die ein grosses Interesse an
der Klärung der Rechtslage kundgetan habe. Eine Minderheit der Kommission wollte
eine in der Formulierung verbesserte Version des bundesrätlichen Vorschlags
übernehmen, währenddessen die Kommissionsmehrheit beantragte, beim geltenden
Recht zu bleiben. Der Nationalrat folgte mit 106 zu 80 Stimmen bei einer Enthaltung
dem Mehrheitsantrag. Da dieser Entscheid aber ohnehin zu einer Differenz mit dem
Ständerat führte, könne der Bundesrat gemäss Karin Keller-Sutter auch damit gut leben;
wichtig sei, dass sich der Ständerat noch einmal mit der Thematik befasse. 
Mit einem zweiten Minderheitsantrag brachte Nationalrätin Min Li Marti (sp, ZH) die im
Ständerat bereits gescheiterte Idee erneut ein, dass die erblassende Person den
Pflichtteil weiter, d.h. bis auf die Hälfte des neu im Gesetz vorgeschriebenen Werts,
verringern können sollte, um so den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin in
grösserem Umfang zu begünstigen. Diese noch grössere Verfügungsfreiheit als vom
Bundesrat vorgesehen ging jedoch auch dem Nationalrat zu weit; er lehnte den
Minderheitsantrag mit 106 zu 81 Stimmen ab.
Bei der dritten Minderheit ging es um den vom Bundesrat neu ins Gesetz eingebrachten
Unterstützungsanspruch für faktische Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, der von
der Kommissionsmehrheit wie vom Ständerat abgelehnt worden war und für dessen
Beibehaltung die Minderheit Arslan (basta, BS) eintrat. Der Unterstützungsanspruch sei
gedacht, um Notlagen zu verhindern, beispielsweise weil der Lebenspartner oder die
Lebenspartnerin die verstorbene Person gepflegt und darum kein Erwerbseinkommen
hatte, und entspreche damit der Gerechtigkeit, so das Argument der Minderheit. Die
Kommissionsmehrheit war dagegen der Ansicht, dass die Verringerung der Pflichtteile
und die damit erweiterte Verfügungsfreiheit eine ausreichende Möglichkeit schaffe,
den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin zu begünstigen, wie
Kommissionssprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) ausführte. Eine knappe Mehrheit aus
den geschlossenen Fraktionen der SVP und der Mitte sowie zwei Dritteln der FDP-
Fraktion besiegelte schliesslich das Aus für diese Idee. Sie wurde von der Volkskammer
mit 94 zu 90 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt, womit die entsprechenden
Artikel definitiv aus dem Gesetzesentwurf gestrichen sind.
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In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 48 Stimmen bei
einer Enthaltung an, wobei alle Opposition aus der SVP-Fraktion kam. Stillschweigend
schrieb er zudem die Motion Gutzwiller (fdp, ZH; Mo. 10.3524) für ein zeitgemässes
Erbrecht und das Postulat Nantermod (fdp, VS; Po. 16.3416) betreffend eine gesetzliche
Regelung der Erbfolge in Patchworkfamilien ab. 32

Der Nationalrat debattierte in der Herbstsession 2020 als Zweitrat die Revision des
ZGB zur einfacheren Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) beantragte Nichteintreten, weil ihrer Ansicht nach
die innerliche Überzeugung, nicht dem eingetragenen Geschlecht anzugehören, nicht
als Grund für eine Änderung des Eintrags im Personenstandsregister genüge, da ein
staatliches Register nur auf objektiven Kriterien basieren dürfe. Man könne ja auch
nicht sein Geburtsdatum ändern lassen, wenn man sich nicht so alt fühle, wie man sei,
argumentierte Nidegger und unkte, in der «Geschichte der Dekadenz des Westens»
werde diese Änderung haften bleiben «wie Caligulas Ernennung seines Pferdes zum
Konsul». Um die angepriesene Entbürokratisierung tatsächlich umzusetzen, sollte der
Rat – «Gott bewahre» – dennoch auf das Gesetz eintreten, beantragte Nidegger, dass
die Änderung des Geschlechts gleich wie die Änderung des Namens bei legitimen
Gründen von der Kantonsregierung des Wohnsitzkantons bewilligt werden solle. Beide
Anträge blieben in der grossen Kammer jedoch genauso erfolglos wie zwei
Minderheitsanliegen aus der Grünen Fraktion zur Änderung des Begriffs «Geschlecht»
bzw. «sexe» zu «Geschlechtsidentität» bzw. «identité de genre» sowie zur Zulassung
auch schriftlich eingereichter und nicht nur persönlich und mündlich vorgebrachter
Anträge. Ebenso deutlich lehnte die Volkskammer einen Minderheitsantrag Vogt (svp,
ZH) ab, der die binäre Geschlechterordnung explizit festschreiben und so verhindern
wollte, dass «die Tür hin zum dritten Geschlecht geöffnet wird». Einigermassen knapp –
mit 100 zu 93 Stimmen bei 2 Enthaltungen – setzte sich die Kommissionsmehrheit
gegen eine Minderheit Bregy (cvp, VS) in der Frage durch, ob Minderjährige die
Zustimmung ihrer Eltern brauchen, um die Änderung des Geschlechts auf dem
Zivilstandsamt zu erklären. Die Minderheit Bregy vertrat die Ansicht des Bundesrates,
der auch der Ständerat zugestimmt hatte, dass dies nötig sei, um Minderjährige vor
leichtfertigen Entscheidungen und dem Einfluss Dritter zu schützen. Dagegen entschied
die Mehrheit, diese Entscheidung sei urteilsfähigen Jugendlichen selbstbestimmt zu
ermöglichen. Mit 121 zu 61 Stimmen bei 13 Enthaltungen verabschiedete der Nationalrat
die Vorlage zur Bereinigung der einen Differenz an den Ständerat. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2020
KARIN FRICK

Gegen den Willen des Bundesrates nahm der Nationalrat in der Wintersession 2020 mit
162 zu 21 Stimmen bei 4 Enthaltungen eine Motion Schneeberger (fdp, BL) an, die zum
Ziel hatte, digitale Vertragsabschlüsse breit zu ermöglichen. Konkret forderte die
Motionärin die Schaffung einer digitalen Alternative zur eigenhändigen
Vertragsunterzeichnung, weil das Schriftformerfordernis im Digitalzeitalter ein
Hindernis für eine vollständig automatisierte Geschäftsabwicklung darstelle. Der
Bundesrat hatte dagegen argumentiert, er sei daran, die Formvorschriften des
Zivilrechts auf ihre Angemessenheit zu überprüfen, weshalb das Parlament davon
absehen solle, dieser Prüfung vorzugreifen. 34
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Als Erstrat nahm der Nationalrat in der Wintersession 2020 eine Motion Buffat (svp, VD)
an und sprach sich mit 109 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen dafür aus, dass eine
vollständig getilgte Forderung automatisch aus dem Betreibungsregister gelöscht
werden soll. Gemäss geltendem Recht müsse der Gläubiger bzw. die Gläubigerin die
Löschung des Eintrags beim Schuldbetreibungs- und Konkursamt veranlassen, sonst
bleibe der Eintrag mit einem Betrag von null Franken bestehen. Für diesen Aufwand
verlangten sie teilweise eine Gebühr vom Schuldner oder der Schuldnerin, weshalb es
für alle Beteiligten einfacher wäre, eine getilgte Forderung gälte automatisch als
gelöscht, so die Begründung des Motionärs. Der Bundesrat hatte zu Bedenken gegeben,
dass Schuldnerinnen und Schuldner durch die automatische Löschung den Anreiz
verlieren würden, eine Rechnung vor der Einleitung einer Betreibung zu bezahlen, und
die Motion zur Ablehnung beantragt. Er hatte auch darauf hingewiesen, dass
ebendieses Anliegen im Rahmen der jüngsten SchkG-Revision geprüft und verworfen
worden sei. 35
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Mit 124 zu 60 Stimmen bei einer Enthaltung unterstützte der Nationalrat in der
Wintersession 2020 eine Motion Frei (glp, ZH) für qualitative Standards bei Gutachten
im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Gerade in konfliktiven Situationen im
Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes dienten Gutachten als zentrale
Entscheidungsgrundlage für die Behörden und könnten einschneidende Folgen für die
betroffenen Personen haben, wodurch mangelhafte Gutachten grossen Schaden
anrichten könnten, so die Begründung des Motionärs. Obwohl der Bundesrat die
gesetzliche Festlegung methodischer und formaler Vorgaben für Gutachten nicht als
sinnvoll ansah und die Motion deshalb zur Ablehnung beantragte, stiess das Anliegen im
Erstrat auf breiten Zuspruch. 36
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Allein die Frage, ob urteilsfähige Minderjährige die Zustimmung ihrer Eltern brauchen,
um ihr Geschlecht im Personenstandsregister per einfacher Erklärung zu ändern,
entzweite die beiden Parlamentskammern nach der ersten Beratungsrunde der
entsprechenden Anpassung des Zivilgesetzbuches. Während der Ständerat dem
Bundesrat gefolgt war und die Frage bejaht hatte, hatte sie der Nationalrat verneint. In
der Wintersession 2020 lenkte der Nationalrat nach zwei weiteren Beratungsrunden
schliesslich auf den Kompromissvorschlag von Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) ein,
der sich in der kleinen Kammer gegenüber den beiden anderen Konzepten behauptet
hatte: Ab einem Alter von 16 Jahren können Jugendliche ihren Geschlechtseintrag
künftig selbstständig ändern lassen, bei jüngeren Minderjährigen ist die Zustimmung
der Eltern erforderlich. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf ursprünglich die
Volljährigkeit vorausgesetzt, weil er damit die Kinder und Jugendlichen vor
leichtfertigen Entscheidungen und dem Einfluss Dritter schützen wollte. Letztlich
plädierte aber auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Sinne der Kompromissfindung
für die Altersgrenze bei 16 Jahren; in diesem Alter sei das Schutzbedürfnis denn auch
etwas geringer, erklärte sie im Nationalrat. Während die linke Ratsseite, die eigentlich
auf jegliche Zustimmung der Eltern hätte verzichten wollen, dem Kompromiss
«schweren Herzens», so SP-Fraktionssprecherin Tamara Funiciello (sp, BE), zustimmte
und das Gesetz dennoch als Fortschritt wertete, war die SVP-Fraktion, die nach wie vor
die Volljährigkeitsvoraussetzung unterstützte, nicht bereit, von ihrer ursprünglichen
Position abzuweichen. So nahm der Nationalrat den Kompromiss mit 124 zu 47 Stimmen
bei 7 Enthaltungen an. In der Schlussabstimmung gesellten sich noch einige Stimmen
aus der Mitte-Fraktion zum ablehnenden Lager, weil sie generell den Missbrauch des
einfacheren Verfahrens befürchteten, sodass die grosse Kammer die Vorlage mit 128 zu
54 Stimmen bei 13 Enthaltungen verabschiedete. Der Ständerat stimmte dem Geschäft
mit 33 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 37
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Die Differenzbereinigung beim ersten Teil der Erbrechtsrevision zur Erweiterung der
Verfügungsfreiheit drehte sich um die Grundsatzfrage, wie bei einem vorliegenden
Ehevertrag, der dem überlebenden Ehepartner mehr als die Hälfte des während der Ehe
errungenen Vermögens zuspricht, die Pflichtteile für das Erbe der gemeinsamen Kinder
berechnet werden. Konkret ging es darum, ob diese sogenannte überhälftige
Vorschlagszuweisung zur Berechnung der Pflichtteile der gemeinsamen Kinder
mitberücksichtigt wird oder nicht. Durch den Einbezug der überhälftigen
Vorschlagszuweisung in die Berechnung fallen die Pflichtteile der Kinder höher aus, als
wenn nur der Teil des Vermögens, der nicht durch den Ehevertrag dem überlebenden
Ehepartner zugewiesen wird – im Falle der Maximalbegünstigung des Ehepartners also
nur noch das Eigengut der verstorbenen Person – als Berechnungsgrundlage für die
Pflichtteile dient.
Der bestehende Gesetzestext regelte diese Frage nicht eindeutig. Infolgedessen zeigte
sich die juristische Lehre zwischen den zwei Auslegungen gespalten und es gab bislang
auch keine wegweisenden Urteile, die den Streitpunkt geklärt hätten. Der Bundesrat
hatte im Entwurf deshalb eine neue Regelung vorgeschlagen, um die Frage eindeutig zu
klären und die Rechtsunsicherheit zu beenden. Der Nationalrat war als Zweitrat mit der
Lösung des Bundesrates jedoch nicht einverstanden gewesen und hatte die
einschlägigen Bestimmungen aus der Vorlage gestrichen.
Alles beim Alten zu belassen war für die RK-SR aber keine sinnvolle Lösung. Sie
betrachtete es als Aufgabe des Gesetzgebers, eine Entscheidung für eine der beiden
denkbaren Auslegungen zu fällen und nicht einfach zu warten, «bis eines Tages das
Bundesgericht entscheidet», so Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im
Ratsplenum. Der Ständerat, der in der Wintersession 2020 die Differenzbereinigung
begann, folgte stillschweigend seiner Kommission und beschloss, inhaltlich beim
Bundesrat zu bleiben und die Streitfrage zugunsten der gemeinsamen Kinder zu
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entscheiden. Dies sei «inhaltlich naheliegender», erklärte Caroni, weil der überlebende
Ehepartner im Falle einer zusätzlichen Begünstigung durch einen Ehevertrag ohnehin
den «Löwenanteil» am Erbe erhalte, womit der Zusatzgewinn für ihn relativ gesehen
kleiner wäre als für die Kinder.
So einig wie die ständerätliche, so zerstritten zeigte sich die nationalrätliche
Rechtskommission in dieser Frage. Während die Kommissionsmehrheit beantragte, das
Konzept des Bundesrates und des Ständerates zu übernehmen, wollte eine starke
bürgerliche Minderheit an der Streichung der Bestimmungen festhalten und somit beim
geltenden Recht bleiben. Ihrer Ansicht nach widerspreche die vorgeschlagene Lösung
dem weit verbreiteten Rechtsempfinden und der überwiegenden Rechtspraxis in der
Deutschschweiz; nur in der lateinischen Schweiz werde eher der Auslegung von
Bundesrat und Ständerat gefolgt, die den Kindern höhere Anteile zurechnet, erklärte
Minderheitsvertreterin Christa Markwalder (fdp, BE) im Nationalrat. Primäres Ziel müsse
es gemäss der Minderheit sein, den Lebensstandard des überlebenden Ehepartners zu
sichern, und nicht, die Pflichtteile der gemeinsamen Kinder zu schützen. Zudem wäre
die Korrektur zum jetzigen Zeitpunkt übereilt, weil die Frage noch nicht in aller Tiefe
diskutiert worden und auch nicht Teil des Vernehmlassungsentwurfs gewesen sei,
führte Markwalder weiter aus. Im Unterschied zu ihrer Schwesterkommission war die
RK-NR überdies mehrheitlich zum Schluss gekommen, dass es für die neue Regelung
einer Übergangsbestimmung bedürfe, damit bestehende Erbverträge und Testamente,
die in einem falschen Verständnis aufgesetzt worden waren, nicht nachträglich
geändert werden müssten, um ihre Wirkung wie beabsichtigt zu entfalten. Sie schlug
also vor, dass die neue Auslegung erst für Verträge gelten soll, die nach Inkrafttreten der
Revision abgeschlossen werden. Gegen diese Lösung sprach sich jedoch neben einer
Minderheit Flach (glp, AG) auch Justizministerin Karin Keller-Sutter aus, weil mit den
klärenden Bestimmungen kein neues Recht geschaffen, sondern nur eine
Rechtsunsicherheit beseitigt werde. Mit 106 zu 80 bzw. 109 zu 77 Stimmen folgte der
Nationalrat in beiden Punkten seiner Kommissionsmehrheit, womit er sowohl die
Klärung der Auslegungsdifferenz gemäss Bundesrat und Ständerat als auch die neu
hervorgebrachten Übergangsbestimmungen ins Gesetz schrieb. 
Die RK-SR war von der Übergangslösung so wenig begeistert, dass sie daraufhin
inhaltlich in der Auslegungsfrage eine komplette Kehrtwende vollzog: Sie schlug ihrem
Rat neu vor, die überhälftige Vorschlagszuweisung bei der Berechnung der Pflichtteile
für die gemeinsamen Kinder nicht zu berücksichtigen. Das Wichtigste sei es, die Frage
im Gesetz zu klären, und zwar mit einer einzigen Regel, die für alle Testamente gelte,
erläuterte Kommissionssprecher Andrea Caroni. Unterschiedliche Regelungen für
bestehende und zukünftige Verträge führten zu noch mehr Unklarheit als jetzt schon
bestehe, weil ein Testament unter Umständen erst siebzig Jahre nach dem Aufsetzen –
und damit vielleicht nach einigen weiteren Erbrechtsrevisionen – seine Wirkung
entfalte. Um diese «siebzigjährigen Übergangsproblematiken» zu vermeiden, habe sich
die Kommission inhaltlich also der vom Nationalrat favorisierten Auslegung
angeschlossen, so Caroni. Obwohl der Bundesrat ursprünglich die andere Lösung
vorgeschlagen hatte, sicherte auch Bundesrätin Keller-Sutter dem Kommissionsantrag
ihre Unterstützung zu. Wichtig sei, dass Rechtssicherheit geschaffen werde; in welche
inhaltliche Richtung der Meinungsstreit aufgehoben werde, erachtete sie als sekundär.
Die Kantonskammer stimmte dem Antrag folglich stillschweigend zu.
Daraufhin zeigte sich RK-Sprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) im Nationalrat erfreut, stolz
und etwas belustigt über die «Volte» des Ständerats: Der Beschluss des Nationalrats zur
Einführung der Übergangsbestimmung habe sich insofern gelohnt, als es nur unter
diesem Druck gelungen sei, «den Ständerat dazu zu bringen, dass er das 180-grädige
Gegenteil von dem beschliesst, woran er zuvor während Monaten festgehalten hatte».
Auf Antrag seiner einstimmigen Kommission schloss sich der Nationalrat
stillschweigend dem nun vorliegenden Konzept an und bereinigte die Differenz.
In den Schlussabstimmungen lehnte schliesslich nur ein Grossteil der SVP-Fraktion, die
anfänglich gar nicht auf die Vorlage hatte eintreten wollen, den Entwurf ab. So wurde er
im Nationalrat mit 146 zu 46 Stimmen bei 3 Enthaltungen und im Ständerat mit 36 zu 5
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. 38

Stillschweigend verlängerte der Nationalrat in der Wintersession 2020 die
Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Markwalder (fdp, BE) betreffend
den Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen um weitere
zwei Jahre. Er folgte damit dem Antrag seiner Rechtskommission, die zunächst die
parlamentarische Beratung der ZPO-Revision abwarten wollte, weil der Bundesrat das
Anliegen der parlamentarischen Initiative in den entsprechenden Entwurf
aufgenommen hatte. 39
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Datenschutz und Statistik

Bereits vor Weihnachten 2019 verkündete das Referendumskomitee in der Presse,
genug Unterschriften gegen das E-ID-Gesetz gesammelt zu haben, um eine
Volksabstimmung zu erzwingen. Am 16. Januar 2020, dem Tag der Ablauf der Frist,
reichte das Komitee sodann gut 64'000 beglaubigte Unterschriften bei der
Bundeskanzlei ein, womit das Referendum gegen die E-ID zustande gekommen ist.
Widerstand gegen die von der Privatwirtschaft betriebene E-ID regte sich inzwischen
auch in den Kantonen Schaffhausen und Waadt, wo bereits eine kantonale E-ID an die
Einwohnerschaft herausgegeben wird bzw. sich eine solche in Planung befindet. Beide
Kantone setzen auf eine staatliche Lösung, wobei die Waadtländer Regelung einen
Einbezug der Privatwirtschaft sogar ausdrücklich untersagt. Sowohl der Schaffhauser
Regierungsrat als auch der Waadtländer Staatsrat überlegten sich nun, eine ablehnende
Abstimmungsparole herauszugeben, berichtete die NZZ online. 40
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Bei der Totalrevision des Datenschutzgesetzes begann in der Frühjahrssession 2020
der Nationalrat mit der Differenzbereinigung. Als Kernpunkt der Vorlage identifizierte
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) die Bestimmungen zum sogenannten
Profiling (d.h. automatisierte Datenbearbeitung zur Bewertung bestimmter Aspekte
einer Person). Einig war man sich hier inzwischen geworden, dass im Sinne eines
risikobasierten Ansatzes irgendwie zwischen verschiedenen Arten von Profiling
unterschieden werden muss. Weder der Ansatz des Bundesrates, an alle Arten von
Profiling erhöhte Datenschutzanforderungen zu stellen, noch der vom Nationalrat als
Erstrat beschlossene Verzicht auf jegliche Regulierung des Profilings wurden nunmehr
als gangbare Wege betrachtet. Um die richtige Lösung für die Definition der
verschiedenen Risikostufen wurde allerdings noch gerungen. Der ständerätliche
Vorschlag, Profiling mit hohem Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der
betroffenen Person von gewöhnlichem Profiling zu unterscheiden, war in der SPK-NR
auf Skepsis gestossen, weil in der Praxis fast jedes Profiling die einschlägigen Kriterien –
die bearbeiteten Personendaten stammen entweder aus verschiedenen Quellen oder
betreffen verschiedene Lebensbereiche – für hohes Risiko erfülle. Während die SP-
und die Grüne Fraktion den Minderheitsantrag Glättli (gp, ZH) auf Beibehaltung der
ständerätlichen Lösung unterstützten, sprach sich die Ratsmehrheit für einen
Minderheitsantrag Jauslin aus, der es mit einer anderen Risikodefinition versuchte.
Jedoch wurde auch dieser Vorschlag nicht als ausgereift angesehen. Im Prinzip war es
einerlei, ob die Kommissionsmehrheit oder die Minderheit Jauslin obsiegte; das
Hauptanliegen der Ratsmehrheit war es, hier die Differenz aufrechtzuerhalten, damit
die Diskussion dieser Problematik weitergeführt werde. Die linke Ratsseite machte
indes klar, dass diese Bestimmungen die «Pièce de Résistance» dieses Gesetzes seien,
wie es deren Wortführer Cédric Wermuth (sp, AG) und Balthasar Glättli ausdrückten.
Eine laschere Regelung als diejenige des Ständerates wollten sie nicht akzeptieren.
Zusammen mit der SVP, die das Gesetz ohnehin als «Meisterwerk der Bürokratie»
(Gregor Rutz, svp, ZH) ablehnte, könnte diese Drohung, je nach Entscheid des
Ständerats, im Hinblick auf die Schlussabstimmungen noch brisant werden, mutmasste
der Tages-Anzeiger.
Bei einigen weiteren umstrittenen Punkten erhielt der Nationalrat die Differenz zum
Ständerat aufrecht, indem er an seinen Beschlüssen als Erstrat festhielt. So definierte
die grosse Kammer nach wie vor nur jene genetischen Daten als besonders
schützenswerte Personendaten, die eine Person eindeutig identifizieren. Der
besondere Schutz aller genetischen Daten schaffe Rechtsunsicherheit für die
Forschung, so das Argument der Kommissionsmehrheit, die den entsprechenden
Antrag gestellt hatte. Des Weiteren sah die Volkskammer keine Notwendigkeit, dass der
betroffenen Person bei der Beschaffung von Personendaten zwingend die Liste ihrer
Rechte und gegebenenfalls die Absicht des Bearbeitenden, eine
Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen, mitgeteilt werden müssen, um die der
Ständerat die Informationspflicht ergänzt hatte. An der als Erstrat noch eingefügten
Ausnahme von der Informationspflicht bei unverhältnismässigem Aufwand hielt der
Nationalrat hingegen nicht mehr fest, weil sie wohl nicht mit den EU-Kriterien für ein
angemessenes Datenschutzniveau vereinbar wäre. Hinsichtlich der
Kreditwürdigkeitsprüfung beharrte die grosse Kammer jedoch darauf, dass dafür Daten
der letzten zehn, anstatt wie vom Bundesrat und vom Ständerat vorgesehen nur der
letzten fünf, Jahre beigezogen werden dürfen.
In zwei weiteren wichtigen Punkten räumte der Nationalrat die Differenzen aus, indem
er dem Beschluss des Ständerates folgte. Er hiess einerseits das vom Ständerat
eingeführte «Konzernprivileg» gut, das die Datenweitergabe innerhalb von Konzernen
erleichtert, indem die Weitergabe zwischen Unternehmen, die von derselben
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juristischen Person kontrolliert werden, nicht als Weitergabe an Dritte betrachtet wird.
Auch hier bestehe aber noch Nachbesserungsbedarf, stellte Kommissionssprecher
Jauslin fest, da die Erleichterung bei sehr grossen Konzernen, deren Unternehmen zwar
durch die gleiche juristische Person kontrolliert werden, aber verschiedene
Geschäftstätigkeiten ausüben, eventuell zu weit gehe. SP-Vertreter Cédric Wermuth
hatte anhand von Alphabet, des Mutterkonzerns von Google, auf dieses Problem
aufmerksam gemacht, da zu Alphabet «inzwischen die halbe Internetinfrastruktur»
gehöre. Der Kommissionssprecher drückte indes seine Hoffnung aus, dass der
Bundesrat in der Verordnung eine Lösung für solche Fälle finde. Andererseits beliess
der Nationalrat die Strafbestimmung, die bei Verletzung der Sorgfaltspflichten für die
Datensicherheit eine Busse von bis zu CHF 250'000 androht, im Gesetz. In seiner
ersten Beratung hatte er diese noch gestrichen, vom Ständerat war sie dann aber
wieder eingefügt worden, da eine solche Strafbestimmung zu den Anforderungen für
die Datenschutzäquivalenz der EU gehöre. Mit einer Handvoll verbliebener der
anfänglich elf Differenzen überwies die Volkskammer den Entwurf wieder an die
Ständekammer. 41

Einstimmig bei sechs Enthaltungen genehmigte der Nationalrat in der Frühjahrssession
2020 das Änderungsprotokoll vom 10. Oktober 2018 zum Übereinkommen SEV 108 des
Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung
personenbezogener Daten. Die Beratungen des Datenschutzgesetzes seien mittlerweile
weit genug fortgeschritten, um vorherzusehen, dass es mit dem vorliegenden
Übereinkommen kompatibel sein werde, erklärte Kommissionssprecher Matthias
Jauslin (fdp, AG) vor dem Ratsplenum. Bundesrätin Karin Keller-Sutter unterstrich, die
Schweiz sende mit der Ratifikation des Abkommens ein positives Signal an die EU, für
die das «ein wichtiges Indiz für den Entscheid über den Angemessenheitsbeschluss»
darstelle. 42
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Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzten mehrere früh von der
Pandemie betroffene Länder, beispielsweise China, Singapur, Südkorea oder Taiwan,
auf staatlich verordnetes Mobiltelefon-Tracking, damit die Behörden den Standort
einer Person verfolgen und so einerseits die Einhaltung von Isolation und Quarantäne
überwachen und andererseits Passanten vor infizierten Personen warnen konnten.
Ende März berichtete die Presse, dass auch in der Schweiz das BAG Handydaten zur
Bewältigung der Pandemie nutze. Im Fokus stand dabei jedoch nicht das
personalisierte Tracking, sondern die Auswertung anonymisierter Massendaten aus dem
Mobilfunknetz der Swisscom, um zu überprüfen, ob sich die Bevölkerung an das Verbot
von Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum hielt und wo sich
allenfalls zu grosse Menschenansammlungen bildeten. Auf Kritik aus Datenschutzkreisen
entgegnete das BAG in der Presse, die Daten liessen keine Rückschlüsse auf einzelne
Personen zu und würden nicht in Echtzeit verwendet, weshalb es sich nicht um eine
Überwachung, sondern um eine verhältnismässige Massnahme handle.
Die permanente Mitverfolgung des Standorts aller Personen durch den Staat, mit der
einige asiatische Länder schnelle Erfolge in der Eindämmung der Pandemie erzielten,
war in Europa datenschutzrechtlich undenkbar. Ein paneuropäisches Konsortium von
130 Forschungseinrichtungen aus acht Ländern, darunter auch die ETHZ und die EPFL,
das Anfang April in den Medien vorgestellt wurde, arbeitete daher an einer auf Europa
zugeschnittenen, die Privatsphäre bewahrenden Lösung, um die Rückverfolgung der
Kontakte infizierter Personen zu unterstützen. Ziel war eine Smartphone-App zum
Proximity Tracing, d.h. zum Erkennen, welche Personen sich so nah waren, dass eine
Übertragung des Coronavirus möglich gewesen wäre. Die europäische App setzte
allerdings nicht auf die Standort-Lokalisierung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern
auf eine extra zu diesem Zweck von Apple und Google gemeinsam entwickelte
Bluetooth-Schnittstelle. Über Bluetooth soll die App andere Smartphones in einem
gewissen Umkreis erkennen, auf denen die Anwendung ebenfalls aktiviert ist, und diese
Kontakte anonym speichern. Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person kann
dann über die App die registrierten Kontaktpersonen warnen, sodass sich diese
frühzeitig in Quarantäne begeben und testen lassen können. Für den Bundesrat sei
diese Anwendung «interessant», wie Karin Keller-Sutter gegenüber dem Tages-Anzeiger
sagte. Man kläre derzeit ab, wie dieses System in der Schweiz zum Einsatz kommen
könnte und wie die Rechtslage aussehe. Aus Datenschutzsicht hielt EDÖB Adrian
Lobsiger diesen Weg gemäss Tages-Anzeiger für «gangbar», solange das Herunterladen
der App freiwillig sei. Wie in den Medien erklärt wurde, sammle das System keine
personalisierten Daten; vielmehr würden die Kontakte für eine begrenzte Zeit als
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verschlüsselte Codes abgespeichert.
Den beiden Schweizer Hochschulen erschien das europäische Projekt nach einiger Zeit
jedoch zu wenig transparent und sie befanden, es lege zu wenig Wert auf den Schutz
der Privatsphäre. Mitte April zogen sie sich daher – wie auch einige weitere
Institutionen, die zum gleichen Schluss gekommen waren – daraus zurück und
kündigten an, stattdessen eine eigene Lösung zu entwickeln, die im Gegensatz zum
europäischen System keine Kontaktdaten sammle, sondern sie jeweils dezentral direkt
auf dem Smartphone speichere. So könne weder nachverfolgt werden, welche Personen
miteinander in Kontakt waren, noch welche sich infiziert und damit eine Warnung
ausgelöst haben, selbst wenn die Server der App-Betreiber gehackt werden sollten,
erklärten die Medien. Auch der EDÖB, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit und
die Nationale Ethikkommission zeigten sich in der Presse zufrieden mit dem gewählten
dezentralen Ansatz: Damit werde die Privatsphäre bestmöglich geschützt.
In seiner Medienkonferenz vom 29. April bestätigte der Bundesrat schliesslich, dass er
plane, der Bevölkerung zeitnah eine solche Corona-Warn-App zur Verfügung zu stellen;
diese werde derzeit von der ETHZ und der EPFL gemeinsam mit dem Bund entwickelt.
Weiter versicherte die Regierung, dass der Gebrauch der App freiwillig sein und sie nur
für die Dauer der Krise eingesetzt werde. Bis anhin hatte sich der Bundesrat dazu nur
sehr zurückhaltend geäussert, was in den Medien bereits für Spekulationen gesorgt
hatte, weil vonseiten des BAG und der beteiligten Hochschulen bereits Tage zuvor ein
konkretes Datum kommuniziert worden war, an dem die App bereitstehen sollte.
Gleichzeitig erörterte die Presse viele noch offene Fragen zur geplanten Corona-Warn-
App. Vor dem Hintergrund einer Experteneinschätzung, wonach 60 Prozent der
Bevölkerung die App nutzen müssten, damit sie wirksam sei, wurde debattiert, ob die
Freiwilligkeit der richtige Weg sei. Dies wurde aus ethischen Gründen – namentlich,
weil ein App-Zwang einen inakzeptablen Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung
darstellte – grösstenteils bejaht, aber gleichzeitig anerkannt, dass eine so weit
verbreitete, freiwillige Verwendung der App eine grosse Akzeptanz und damit ein
grosses Vertrauen seitens der Bevölkerung voraussetze. Dieses Vertrauen basiere
seinerseits gerade auf der Freiwilligkeit und nur schon der geringste Anschein, der Staat
wolle die Menschen zur Benutzung der App drängen, könnte es zerstören, warnte etwa
die Zürcher GLP-Nationalrätin und Geschäftsführerin des IT-Verbandes Swico Judith
Bellaïche im Tages-Anzeiger. Gegen die App wurde indessen das Argument ins Feld
geführt, sie bringe nichts, weil sie das manuelle Contact Tracing nicht ersetzen könne.
Dem widersprach der massgeblich an der Entwicklung der App beteiligte EPFL-
Epidemiologe Marcel Salathé nicht, erklärte aber gegenüber dem «Blick», dass die
Contact-Tracing-Stellen durch die App entscheidend entlastet werden könnten und
dass jede Installation helfe, auch wenn weniger als 60 Prozent der Bevölkerung die App
nutzten.
Eine Mitte April im Auftrag der NZZ durchgeführte Befragung, deren Ergebnisse die
Zeitung Anfang Mai publizierte, hatte ergeben, dass knapp drei Viertel der Schweizer
Bevölkerung sich bereit erklärten, eine Tracking-App zu installieren, wenn diese zur
Eindämmung des Coronavirus und damit zur Verkürzung des Lockdowns beitragen
könnte. Dabei würden die Befragten am ehesten eine App installieren, die vom
Bundesrat herausgegeben würde – gut die Hälfte erklärte sich dazu bereit –, während
das BAG, die Kantone und andere vorgeschlagene Institutionen deutlich weniger
Vertrauen genossen. Bei den Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern, unter
denen die NZZ eine ähnliche Umfrage durchgeführt hatte, konnte sich ebenfalls gut die
Hälfte vorstellen, die Corona-App des Bundes zu installieren, wobei einzig in der
Grünen Fraktion klar die Skepsis überwog. Ein Obligatorium für die Anwendung wurde
von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern hingegen grossmehrheitlich
abgelehnt. 43

Im Frühjahr 2020 befassten sich auch die Staatspolitischen Kommissionen der
eidgenössischen Räte mit den Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.
Nach Anhörungen des EDÖB und des BAG sprachen sich beide Kommissionen
grundsätzlich für die Einführung einer Corona-Warn-App durch den Bund aus,
forderten aber gleichzeitig, dass dies in einem transparenten politischen Verfahren,
d.h. basierend auf einer soliden Rechtsgrundlage geschehen müsse. Sie reichten
deshalb Ende April zwei gleichlautende Kommissionsmotionen ein (SPK-NR: Mo.
20.3144; SPK-SR: Mo. 20.3168), mit denen sie den Bundesrat aufforderten, die
gesetzlichen Grundlagen zur Einführung einer solchen App zu schaffen. Gleichzeitig
hielten sie fest, dass nur technische Lösungen ohne zentrale Speicherung von
personenbezogenen Daten zulässig sein sollen und dass das Verwenden der App
freiwillig sein müsse. Weil das sogenannte Proximity Tracing – je nach konkreter
Ausgestaltung – grundsätzlich die Gefahr schwerer Grundrechtseingriffe berge, dürfe

MOTION
DATUM: 05.05.2020
KARIN FRICK

01.01.20 - 31.12.20 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die gesetzliche Grundlage dafür nicht bloss in einer Notverordnung des Bundesrates
angesiedelt, sondern müsse dem Parlament vorgelegt werden, begründeten die
Kommissionen ihre Vorstösse.
Der Bundesrat beantragte die Motionen zur Ablehnung, da einerseits die
Anforderungen an die Anonymität und die Dezentralität in der Systemarchitektur der
Schweizer App angelegt und damit sichergestellt seien. Andererseits falle die
Einführung der freiwilligen App in die epidemienrechtlichen Befugnisse des
Bundesrats, sodass dazu weder ein Gesetz noch eine Notverordnung vonnöten sei.
Nachdem sich in den Plenardebatten beider Kammern in der ausserordentlichen
Maisession herausgestellt hatte, dass der Bundesrat und die Kommissionen im Grunde
genommen dieselben Ziele verfolgten, ging es im Wesentlichen darum, ob die App
durch einen Parlamentsentscheid zusätzlich legitimiert werden sollte. Bundesrat Alain
Berset erläuterte vor beiden Räten, dass die App zunächst ab Mitte Mai in eine
mehrwöchige Pilotphase gehe, bevor sie der breiten Bevölkerung zur Verfügung gestellt
werde. Im Falle der Annahme der Motionen würde der Bundesrat dem Parlament bis zur
Sommersession ein dringliches Bundesgesetz als Grundlage für die Einführung der App
vorlegen. Die Pilotphase würde aber in jedem Fall wie geplant durchgeführt, um das
Projekt nicht auszubremsen. Im Anschluss an die Annahme des dringlichen Gesetzes
durch das Parlament würde die App dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Dieses Vorgehen wurde schliesslich vom Ständerat mit 32 zu 10 Stimmen und
vom Nationalrat mit 127 zu 55 Stimmen bei 11 Enthaltungen gutgeheissen, indem die
Räte jeweils die von ihrer SPK eingereichte Motion annahmen. 44

Mitte Mai 2020 verabschiedete der Bundesrat die bis Ende Juni befristete «Verordnung
über den Pilotversuch mit dem ‹Swiss Proximity-Tracing-System› zur
Benachrichtigung von Personen, die potenziell dem Coronavirus (Covid-19) ausgesetzt
waren». Darin werden gestützt auf das Datenschutzgesetz die Organisation, der
Betrieb, die bearbeiteten Daten und die Nutzung der Proximity-Tracing-App für die
Dauer der Pilotphase geregelt. Die App werde zunächst versuchsweise Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der ETHZ und der EPFL, Armeeangehörigen, Mitarbeitenden von
Spitälern, der eidgenössischen und kantonalen Verwaltungen sowie weiteren
ausgesuchten Organisationen zur Verfügung gestellt, damit diese allfällige technische
Mängel und Probleme in der Benutzbarkeit aufdecken können, wie der Bundesrat per
Medienmitteilung bekannt gab. Die Pilotphase startete schliesslich am 25. Mai.
Spätestens Ende Juni soll sie beendet und die «SwissCovid»-App für die Bevölkerung
freigegeben werden.
Zweck der App ist es, das klassische Contact Tracing der kantonalen Behörden zu
ergänzen. Sie sei technisch nicht in der Lage, Standortdaten aufzuzeichnen, führte der
Bundesrat aus, sondern tausche lediglich anonyme Codes mit anderen Smartphones in
der Nähe aus. So könnten keine Personendaten rückverfolgt und die Privatsphäre
bestmöglich geschützt werden. Diese Einschätzung teilte auch der EDÖB Adrian
Lobsiger. Was er bisher vom Projekt gesehen habe, gebe keinen Anlass zu
datenschutzrechtlichen Bedenken, sagte er in einem Interview mit «Le Temps». Das
Entwicklerteam habe alles getan, um die Anonymität und die Privatsphäre der App-
Nutzerinnen und -Nutzer zu gewährleisten, wobei er insbesondere die dezentrale
Datenspeicherung und die freiwillige Nutzung der App lobend hervorhob. Er werde
allerdings «sehr wachsam» sein, dass kein Druck zur App-Nutzung auf Arbeitnehmende
oder Kundinnen und Kunden von Geschäften ausgeübt werde, fügte Lobsiger an.
Zusätzlich zur Funktionalitätstestphase kündigte der Bundesrat einen öffentlichen
Sicherheitstest des Systems an. Zu diesem Zweck wurden alle Quellcodes der
SwissCovid-App öffentlich zugänglich gemacht, sodass Fachleute und interessierte
Personen das System auf Sicherheitslücken prüfen können. Die Ergebnisse werden vom
Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) öffentlich einsehbar gesammelt,
bewertet und gegebenenfalls zum Anlass für Anpassungen an der App genommen. Der
Sicherheitstest sollte am 28. Mai starten und so lange dauern, bis ihn das NCSC für
beendet erklärt. 45
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Zum Start der Pilotphase der Proximity-Tracing-App des Bundes Ende Mai 2020
veröffentlichte der Bundesrat die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage, die das BAG
Ende April in Auftrag gegeben hatte, um die Einstellung der Schweizer Bevölkerung zur
Corona-App zu erfahren. Demnach begrüssten 70 Prozent der Bevölkerung die
Einführung der App und 59 Prozent erklärten sich klar oder eher dazu bereit, sie zu
installieren. Eine Mehrheit der Befragten stellte sich aber klar gegen eine
Installationspflicht, insbesondere gegen einen punktuellen App-Zwang zum Beispiel
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durch Arbeitgeber oder als Bedingung für den Zugang zu bestimmten Angeboten und
Dienstleistungen. Als für die Installationsbereitschaft entscheidende Faktoren
identifizierte die Studie das konkret vorhandene Wissen über die Funktionalitäten der
App und das Vertrauen in den Bundesrat. In Widerstand gegen die App resultierten
dahingegen konkrete Datenschutzbedenken sowie die allgemeine Befürchtung, dass im
Zuge der Corona-Pandemie der Persönlichkeitsschutz dauerhaft eingeschränkt werden
könnte. Besonders skeptisch zeigten sich jene Personen, die trotz Corona-
Einschränkungen viele ausserhäusliche Kontakte pflegten und die sich vor einer
Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und einer zwangsweise durchgesetzten
Quarantäne fürchteten. Die Autoren kamen zum Schluss, «dass die Faktoren
Eigenverantwortung, Vertrauen und freiwillige Solidarität die Basis bilden für eine weite
Verbreitung einer Proximity-Tracing-App in der Schweiz». Um möglichst viele
Menschen dazu zu bewegen, die App zu installieren, plane das BAG, sobald das
Parlament grünes Licht für die App gegeben haben wird, eine entsprechende
Informationskampagne zu starten, berichtete «Le Temps». 46

In der Sommersession 2020 setzte der Ständerat die Differenzbereinigung bei der
Totalrevision des Datenschutzgesetzes fort. In zwei Punkten, die das Auskunftsrecht
der von einer Datenbearbeitung betroffenen Person und die Informationspflicht der
datenbearbeitenden Stelle betrafen, fügte sich die kleine Kammer stillschweigend und
diskussionslos den Beschlüssen des Nationalrates. So muss die betroffene Person nicht
zwingend über die Liste ihrer Rechte und die allfällige Absicht, eine
Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen, informiert werden. Eine angeforderte Auskunft
muss zudem «die bearbeiteten Personendaten als solche» beinhalten, wobei die SPK-
SR zum Schluss gekommen war, dass die vom Nationalrat eingefügte Ergänzung «als
solche» nichts nütze, aber auch nichts schade, wie deren Berichterstatter Daniel
Fässler (cvp, AI) vor dem Plenum erläuterte. Stillschweigend hielt der Ständerat
hingegen an seinem Entscheid fest, dass alle genetischen Daten als besonders
schützenswerte Personendaten gelten sollen, da die einschränkende Definition des
Nationalrates gemäss dem Kommissionssprecher wohl nicht EU-konform wäre.
Für eine kurze Debatte sorgte die Frage, welche Daten für eine an sich
persönlichkeitsverletzende Kreditwürdigkeitsprüfung verwendet werden dürfen. Eine
Minderheit Müller (fdp, LU) schlug vor, den Einbezug von bis zu zehn Jahre alten Daten
zu erlauben – dies hatte der Nationalrat so entschieden –, wobei aber Daten aus
öffentlich zugänglichen staatlichen Registern von dieser Beschränkung ausdrücklich
auszunehmen seien. Mit einer kurzen und starren Frist würden die Interessen der
Gläubiger zu wenig berücksichtigt, begründete Damian Müller den Antrag. Der Rat folgte
mit 25 zu 17 Stimmen jedoch seiner Kommissionsmehrheit und hielt an seinem letzten
Beschluss fest, wonach die verwendeten Daten nicht älter als fünf Jahre sein dürfen,
wie es auch der Bundesrat ursprünglich vorgesehen hatte. Kommissionssprecher
Fässler argumentierte, dass ältere Daten mitunter ungenau seien und daher nicht als
Rechtfertigungsgrund für eine Persönlichkeitsverletzung zugelassen werden sollten.
Gerungen wurde in der Ständekammer indes immer noch um die Definition von
«Profiling mit hohem Risiko», nachdem der Nationalrat dem risikobasierten Ansatz zur
Regulierung des Profilings zugestimmt, sich aber mit der Abgrenzung der Risikostufen
nicht zufrieden gezeigt hatte. Die Kommission schlug ihrem Rat einstimmig eine neue
Formulierung vor, die sich am heute geltenden Konzept des Persönlichkeitsprofils
orientierte und die die Idee der grossen Kammer aufnahm, das Risiko am Ergebnis der
Datenbearbeitung anstatt am Prozess festzumachen. Mit einem Einzelantrag wollte
Ständerat Ruedi Noser (fdp, ZH) der Formulierung des Nationalrats den Vorzug geben,
weil der Vorschlag der ständerätlichen SPK das Profiling faktisch verbiete und den
unklaren und veralteten Begriff «wesentliche Aspekte der Persönlichkeit» verwende.
Kommissionssprecher Fässler und Bundesrätin Karin Keller-Sutter widersprachen
dieser Darstellung jedoch: Profiling mit hohem Risiko werde nicht verboten, sondern
lediglich höheren Anforderungen unterworfen, der kritisierte Begriff sei im geltenden
Recht bereits etabliert und der Vorschlag Noser käme einer Nicht-Regulierung des
Profilings gleich, wie sie wohl kaum mit dem EU-Datenschutzniveau vereinbar wäre.
Zudem hätten der von Noser gewünschten Lösung im Nationalrat nur 65 Mitglieder
zugestimmt, während 57 sie abgelehnt und sich 65 der Stimme enthalten hatten,
weshalb darin kaum der endgültige Wille der grossen Kammer zum Ausdruck gekommen
sei. Der Ständerat folgte mit 39 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) klar seiner Kommission und
schrieb die neue Formulierung ins Gesetz, wonach Profiling dann mit hohem Risiko
verbunden ist, wenn es «die Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer
natürlichen Person erlaubt». Damit wird das heutige Schutzniveau bei der
automatisierten Datenbearbeitung gehalten, aber weder erhöht, wie es im Sinne der
Ständeratsmehrheit und der linken Seite des Nationalrats gewesen wäre, noch gesenkt,
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was dem bürgerlichen Ansinnen entsprochen hätte. Mit noch drei inhaltlichen
Differenzen ging die Vorlage wieder an den Nationalrat. 47

Die Änderung des AHVG mit dem Ziel, den Behörden die systematische Verwendung
der AHV-Nummer als Personenidentifikator zu ermöglichen und dadurch die
Verwaltungsarbeit effizienter zu machen, wurde in der Sommersession 2020 vom
Ständerat als Erstrat behandelt. Als Sprecher der SPK-SR, die die Vorlage mit 7 zu 4
Stimmen gutgeheissen hatte, wies Andrea Caroni (fdp, AR) zu Beginn der Debatte noch
einmal darauf hin, dass der Datenschutz jederzeit gewährleistet sei und dass sich hinter
den Neuerungen eben nicht «ein massiver Schritt in Richtung behördlicher
Überwachung», sondern eine «sanfte technische Optimierung ohne nennenswerte
Schwierigkeiten» verberge. Eine Minderheit um Daniel Fässler (cvp, AI) befand die
Vorlage dagegen für unnötig und beantragte Nichteinreten. Es gehe gar nicht darum, ob
die Verwaltungsbehörden die AHV-Nummer als Personenidentifikator verwenden
dürfen oder nicht, sondern lediglich darum, ob es dafür in jedem Bereich einer
spezialgesetzlichen Grundlage bedarf oder ob eine generelle Ermächtigung im AHVG
geschaffen wird, führte Fässler aus. Falls in Zukunft ein neuer Anwendungsbereich
dazukommen sollte, könne dafür eine spezialgesetzliche Grundlage geschaffen werden,
weshalb man auf die vorliegende Revision «getrost verzichten» könne, schloss der
Minderheitsvertreter. Bundesrat Alain Berset gestand der Kommissionsminderheit zu,
dass die Vorlage keine grosse Veränderung gegenüber der heutigen Praxis mit sich
bringe, vielmehr stelle sie aber für die Behörden aller drei Staatsebenen zweifelsfrei
klar, wer wozu die AHV-Nummer verwenden dürfe – im Moment glichen die
verschiedenen gesetzlichen Grundlagen einem «Dschungel». Man könne das Problem
schon immer wieder unter den Teppich kehren, aber dadurch werde es nicht gelöst. Er
appellierte deshalb an den Rat, «den Teppich ein letztes Mal anzuheben» und eine
«vernünftige Lösung» zu finden, auch wenn kein grosser Enthusiasmus dafür vorhanden
sei. Die kleine Kammer trat schliesslich mit 37 zu 6 Stimmen auf das Geschäft ein.
Inhaltlich hatte die Kommission eine einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf
vorgenommen. Sie wollte, dass im Sinne einer Ausnahme auch tripartite Kommissionen,
die die Einhaltung der allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge überwachen, die
AHV-Nummer verwenden dürfen, obwohl dies für private Zwecke generell untersagt ist.
Bundesrat Berset sprach sich deutlich gegen eine solche Ausnahme aus, da die AHV-
Nummer im Kampf gegen Schwarzarbeit nichts nütze, solange sie nicht mit anderen
Daten ausser Name und Geburtsdatum verknüpft werden könne; so eine Möglichkeit für
tripartite Kommissionen sei jedoch nicht vorgesehen und verlangte gegebenenfalls
nach einer Aufsicht zur Sicherstellung des Datenschutzes, da es sich um private Akteure
handle. Angesichts des einstimmigen Kommissionsantrags verzichtete der
Innenminister jedoch auf einen Gegenantrag, womit die Änderung stillschweigend
angenommen wurde. In der Gesamtabstimmung stimmte die kleine Kammer dem
Gesetz mit 37 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung zu. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2020
KARIN FRICK

Ebenfalls noch im Mai 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur
dringlichen Änderung des Epidemiengesetzes betreffend das Proximity-Tracing-
System, mit der die Rechtsgrundlage für die Corona-Warn-App geschaffen werden soll.
Eine solche hatten die eidgenössichen Räte mit der Annahme zweier Motionen der
Staatspolitischen Kommissionen (Mo. 20.3144 und 20.3168) ausdrücklich verlangt.
Zweck der SwissCovid-App ist es, das herkömmliche Contact-Tracing der Kantone zu
ergänzen. Die Nutzung der App soll ausdrücklich freiwillig sein und aus der Teilnahme
oder Nicht-Teilnahme dürften keine Vor- oder Nachteile erwachsen, versicherte der
Bundesrat in der entsprechenden Medienmitteilung. Der Datenschutz werde gewahrt,
indem die Daten dezentral gespeichert würden und das System keine Standortdaten
erfasse. Zudem seien die technischen Details und der Quellcode der App öffentlich
zugänglich. Überdies verpflichtete sich der Bundesrat dazu, die App ausser Betrieb zu
nehmen, sobald sie für die Bekämpfung des Coronavirus nicht mehr erforderlich ist.
Die SGK-SR, die sich als erste mit der Vorlage auseinandersetzte, nahm die Botschaft
positiv auf und zeigte sich erfreut, dass der Bundesrat die Forderungen des Parlaments
bezüglich Freiwilligkeit, dezentraler Datenspeicherung, Open Source und
Diskriminierungsverbot aufgenommen habe. Sie beantragte ihrem Rat zwei Änderungen
am Entwurf: Erstens müsse sichergestellt sein, dass die App nachweislich aus dem
veröffentlichen Quellcode erstellt worden sei. Zweitens wollte sie die
Ausserbetriebnahme der App nicht nur bei nicht mehr gegebener Notwendigkeit,
sondern auch bei erwiesener ungenügender Wirksamkeit vorsehen. Die SGK-NR hiess
den Entwurf mit den Änderungen ihrer Schwesterkommission ebenfalls gut und
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beantragte zusätzlich, dass der Corona-Test für Personen, die von der App über eine
mögliche Ansteckung benachrichtigt worden sind, kostenlos sein müsse. Die beiden
Kommissionen ersuchten den Bundesrat ausserdem in einem Schreiben, eine
Erwerbsausfallentschädigung für Personen zu prüfen, die sich aufgrund einer
Benachrichtigung der App freiwillig in Quarantäne begeben. Damit soll ein Anreiz für die
breite Nutzung der App geschaffen werden.
Ständerat Damian Müller (fdp, LU) übernahm den Antrag der SGK-NR auf kostenlose
Tests und brachte ihn in der Sommersession in der Kantonskammer als Einzelantrag ein,
wo er auch mit grosser Mehrheit angenommen wurde. Der Ständerat hoffte, durch
diese Vorwegnahme der einzigen inhaltlichen Differenz zwischen den Kommissionen
die Beratung des dringlichen Geschäfts zu beschleunigen. In den anderen Punkten
stimmte die kleine Kammer stillschweigend den Anträgen ihrer Kommission zu und
nahm die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 43 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung
an. Anschliessend schrieb sie die Motionen 20.3144 und 20.3168, mit denen die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte das nun vorliegende Gesetz verlangt
hatten, stillschweigend ab.
Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) äusserte in der grossen Kammer indes Zweifel,
ob man «diese Gesetzesgrundlage für ein Informationssystem, staatlich betrieben zur
Überwachung der Bürgerinnen und Bürger, einfach so durchwinken» solle, und
beantragte Nichteintreten, fand dafür jedoch ausserhalb seiner Fraktion keine
Unterstützung. Die Volkskammer trat mit 164 zu 26 Stimmen bei 6 Enthaltungen auf das
Geschäft ein und lehnte daraufhin alle von der Kommissionsmehrheit abweichenden
Anträge ab. Es handelte sich dabei um diverse Einzelanträge sowohl für eine
Verschärfung – wodurch gemäss Mehrheitsmeinung jedoch die Funktionalität der App
beeinträchtigt würde – als auch für eine Lockerung des Datenschutzes – zur
Vereinfachung der Interoperabilität mit anderen Anwendungen und der
wissenschaftlichen Nutzung der Daten – sowie um einen Minderheitsantrag
Wasserfallen (sp, BE) zur Garantie von Erwerbsersatz während der freiwilligen
Quarantäne, den die Ratsmehrheit aber als nicht ausgereift ansah; der Bundesrat sei
aufgefordert, hier eine Regelung zu treffen. In der Gesamtabstimmung stimmte der
Nationalrat der somit bereinigten Vorlage mit 156 zu 22 Stimmen bei 13 Enthaltungen
zu, wobei sich die Fraktionen der SVP und der Grünen grossteils skeptisch zeigten, und
schrieb die beiden Kommissionsmotionen für eine gesetzliche Grundlage für die
Corona-Warn-App stillschweigend ab.
Ebenfalls noch in derselben Session nahmen beide Räte die Dringlichkeitsklausel an und
verabschiedeten die dringliche Gesetzesänderung sodann mit 154 zu 23 Stimmen bei 18
Enthaltungen im Nationalrat und mit 42 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Ständerat.

In den Medien wurde die parlamentarische durch eine lebhafte gesellschaftliche
Debatte über Sinn und Unsinn beziehungsweise Chancen und Gefahren von Corona-
Warn-Apps im Allgemeinen sowie der SwissCovid-App im Speziellen begleitet. Ein Teil
der Bevölkerung konnte die offizielle Lancierung der SwissCovid-App, die nach der
Genehmigung der Gesetzesgrundlage durch das Parlament erfolgen sollte, kaum
erwarten. Wie «Le Temps» Anfang Juni berichtete, verzeichnete die App zu diesem
Zeitpunkt schon rund 50'000 Downloads, obwohl sie sich noch in der Testphase befand
und für die Öffentlichkeit noch gar nicht freigegeben war. Auch zeigten sich nicht alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier über ihr Mitspracherecht bei der
Rechtsgrundlage für die App erfreut, vielmehr gehe durch die parlamentarische
Beratung wertvolle Zeit verloren, liess sich etwa GLP-Nationalrat Martin Bäumle (glp, ZH)
im «Blick» zitieren. Einwände gegen die App betrafen vor allem den Datenschutz und
im Spezifischen die Rolle der US-amerikanischen Tech-Konzerne Amazon, Apple und
Google bei deren Entwicklung und Betrieb. Während Amazon das sogenannte Content
Delivery Network zur Verteilung der anonymen Codes an alle teilnehmenden
Smartphones bereitstellt, hatten Apple und Google eigens eine spezielle Bluetooth-
Schnittstelle entwickelt, die von der App für das Proximity-Tracing genutzt wird. Dabei
schwang aber auch ein wenig Stolz mit, dass das Entwicklerteam der EPFL es geschafft
hatte, die Tech-Riesen Apple und Google von ihrer Anwendung zu überzeugen und so
den Stein für die gemeinsame Bluetooth-Schnittstelle ins Rollen zu bringen.
Gleichzeitig erhielt die Schweizer App – nicht zuletzt im internationalen Vergleich – Lob
für ihre vorbildliche, datensparsame und sichere Struktur. Die Datensicherheit wurde,
wie die NZZ berichtete, auch von zwei Cybersicherheitsstellen des Bundes, dem
Computer Security Incident Response Team am BIT sowie dem Swiss Government
Computer Emergency Response Team, bestätigt. Dieselbe Zeitung resümierte jedoch,
dass die «höchste Hürde» der SwissCovid-App noch bevorstehe, indem sie in der
Bevölkerung tatsächlich Fuss fassen müsse. 49
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In der Sommersession 2020 genehmigte der Ständerat einstimmig (bei 2 Enthaltungen)
das Protokoll vom 10. Oktober 2018 zur Änderung des Übereinkommens SEV 108 des
Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung
personenbezogener Daten. Noch im Juni 2020 werde die EU über die Angemessenheit
des schweizerischen Datenschutzniveaus entscheiden, und weil die eidgenössischen
Räte das Datenschutzgesetz bis dahin noch nicht fertig beraten haben werden, spiele
die Ratifikation des Änderungsprotokolls eine zentrale Rolle für den Entscheid der EU,
betonte Bundesrätin Karin Keller-Sutter neuerlich die Bedeutung des Abkommens. In
den Schlussabstimmungen sprachen sich der Nationalrat mit 143 zu 6 Stimmen bei 49
Enthaltungen (alle Gegenstimmen und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion) und der
Ständerat wiederum einstimmig bei 2 Enthaltungen für die Genehmigung des
Europaratsprotokolls aus. Damit kann der Bundesrat, unter Vorbehalt des fakultativen
Referendums, das Änderungsprotokoll zum Übereinkommen SEV 108 ratifizieren. 50
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Mit der Verabschiedung der Verordnung über das Proximity-Tracing-System gab der
Bundesrat am 24. Juni 2020 den offiziellen Startschuss für die Inbetriebnahme der
SwissCovid-App. Der öffentliche Sicherheitstest habe bislang keine kritischen oder
systemrelevanten Probleme offengelegt, das NCSC nehme aber weiterhin Meldungen
entgegen, um den Datenschutz und die Sicherheit der App fortwährend zu
gewährleisten, erklärte die Regierung in der entsprechenden Medienmitteilung. Sie gab
darin auch eine allgemeine Empfehlung zur Nutzung der App ab und betonte abermals,
dass sowohl die Nutzung der App an sich als auch die Eingabe des sogenannten
Covidcodes nach Erhalt eines positiven Testergebnisses freiwillig seien. Gleichzeitig
stellte der Bundesrat klar, dass Personen, welche sich aufgrund einer Kontaktmeldung
durch die SwissCovid-App freiwillig, d.h. ohne Anordnung einer Behörde oder eines
Arztes bzw. einer Ärztin, in Quarantäne begäben, keinen Anspruch auf Erwerbsersatz
hätten. Im erläuternden Bericht zur Verordnung begründete er diesen Entscheid damit,
dass einer von der App gewarnten Person empfohlen werde, den zuständigen
kantonalen Dienst zu kontaktieren, der dann auf Basis eines Gesprächs über die
Anordnung einer Quarantäne entscheide. Die blosse App-Benachrichtigung solle
dagegen zu keinem Anspruch auf Entschädigung führen. 51
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Der Streit um die datenschutzrechtlichen Anforderungen für das Profiling wird sich
auch über die dritte Runde der Differenzbereinigung beim totalrevidierten
Datenschutzgesetz hinziehen, wie sich nach der Sitzung der SPK-NR im Juli 2020
abzeichnete. Mit 13 zu 12 Stimmen beschloss die Kommission, ihrem Rat die Rückkehr
zur ursprünglichen Lösung des Nationalrates zu beantragen und kehrte sich damit
wieder von der jüngsten Einigung der beiden Kammern auf einen risikobasierten Ansatz
ab. Nach dem Willen der knappen Kommissionsmehrheit soll demnach auf jegliche
besondere Voraussetzungen – etwa auf die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen
Person – für Profiling verzichtet werden, und zwar ungeachtet des Risikos, das dieses
für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person darstellt. Die
risikobasierte Unterscheidung verschiedener Arten von Profiling sei ein «Swiss Finish»
und gefährde die Schweizer Wirtschaft, so die Argumentation. Die starke Minderheit
zeigte sich hingegen mit dem Kompromissvorschlag des Ständerats zufrieden, da er das
heutige Datenschutzniveau garantiere und Rechtssicherheit schaffe. Auch die Differenz
in der Frage, welche Daten für die Kreditwürdigkeitsprüfung verwendet werden dürfen,
wollte die Kommissionsmehrheit mit 15 zu 10 Stimmen aufrechterhalten, indem sie an
der zehnjährigen Frist festhielt, während die Minderheit hier ebenso beantragte, sich
dem Ständerat, der fünf Jahre beschlossen hatte, anzuschliessen. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
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KARIN FRICK

Anlässlich der Freischaltung der SwissCovid-App um Mitternacht des 25. Juni 2020
brachten die Medien der Bevölkerung die genaue Funktionsweise sowie die Vor- und
Nachteile der SwissCovid-App näher. Am ersten Tag wurde die App gemäss
Presseberichten bereits eine halbe Million Mal aktiviert. Eine gute Woche später war
diese Zahl auf rund eine Million gestiegen. Damit sei das Interesse an der App aber
deutlich geringer als erwartet beziehungsweise sei die anfängliche Euphorie allzu
schnell verflogen, so das allgemeine Urteil. Verschiedene Experten stellten
übereinstimmend fest, dass das Vertrauen in die App und die Bereitschaft zur
Installation wohl doch geringer seien als gedacht. Es sei nun an den Behörden, besser
zu kommunizieren, um diesen Widerstand in der Bevölkerung doch noch zu
überwinden. 
Drei Wochen nach dem Start fiel die Bilanz der SwissCovid-App eher nüchtern aus und
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die NZZ fragte rhetorisch: «Geht der SwissCovid-App die Luft aus?» Sie verwies auf die
bereits wieder rückläufige Anzahl aktiver Apps, die ihrerseits jedoch nach wie vor
steigenden und inzwischen rund 1.8 Mio. zählenden Downloads gegenüberstanden. Das
BAG führte diese Diskrepanz auf Probleme bei der Messung der aktiven Apps zurück
und versprach künftig genauere Zahlen. Ausserdem kündigte das Bundesamt eine
weitere, gross angelegte Werbekampagne für die App an.
Der Nutzen der App wurde in der öffentlichen Debatte folglich aber nicht nur durch die
geringen Nutzerzahlen, sondern auch durch die mangelhafte Arbeit der involvierten
Behördenstellen relativiert. Wie die NZZ berichtete, erhielten positiv getestete
Personen den Covidcode zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, sodass
die Kontaktpersonen viel zu spät gewarnt würden. Ausserdem funktioniere die
Zusammenarbeit zwischen der Hotline des Bundes, an die sich App-Nutzer im Falle
einer Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung wenden sollten, und den
Contact-Tracing-Stellen der Kantone beziehungsweise den kantonsärztlichen Diensten
alles andere als reibungslos. Dadurch erhielten die von der App gewarnten Personen
keine offizielle Quarantäneanordnung und damit keinen Erwerbsersatzanspruch, wie es
der Bundesrat im Erläuterungsbericht zur Proximity-Tracing-System-Verordnung
vorgesehen hatte. Gerade deshalb blieben viele der potenziell Infizierten nicht zu
Hause und gefährdeten so Andere, kritisierte der Geschäftsführer der BAG-Hotline-
Betreiberin Andy Fischer.
Unterdessen lancierte ein Bürgerkomitee in der Westschweiz ein Referendum gegen
die vom Parlament beschlossene dringliche Änderung des Epidemiengesetzes, die als
gesetzliche Grundlage für die SwissCovid-App dient. Das Komitee bemängelte, dass
keine richtige demokratische Debatte über die Risiken der Tracing-Technologie geführt
worden sei, und befürchtete deren Missbrauch zur staatlichen Kontrolle sowie sozialen
Druck zu deren Nutzung. Die Konzerne Apple und Google, die die entscheidende
Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung stellten, seien nicht gerade für ihren Datenschutz
berühmt und die Bluetooth-Technologie sei zu ungenau, sodass viele unnötige
Quarantänen verfügt würden, was der Wirtschaft schade, zitierte die Presse aus der
Argumentation. Aus dem Kreis der eidgenössischen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gehörte dem Komitee der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor an.
Bis am 8. Oktober hat das Komitee Zeit, die notwendigen 50'000 Unterschriften zu
sammeln. Das dringliche Gesetz würde bei einem zustande gekommenen Referendum
jedoch erst nach der Ablehnung in der Volksabstimmung oder ein Jahr nach
Inkrafttreten, falls die Abstimmung nicht vorher stattfindet, ausser Kraft gesetzt. 53

Einstimmig und unverändert nahm der Nationalrat in der Herbstsession das
totalrevidierte Bundesgesetz über die Bearbeitung von Personendaten durch das EDA
an. Das Gesetz enthalte keine neuen Datenbearbeitungen oder neue Kompetenzen für
das EDA, hielt Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) im Ratsplenum fest. Der
Entwurf bilde aber im Hinblick auf die neuen technologischen Möglichkeiten und
Herausforderungen im Bereich der Datenbearbeitung einen klareren Rechtsrahmen als
bisher und nehme einige Tätigkeiten des EDA, die bis anhin in einer Verordnung
geregelt waren, ins formelle Gesetz auf. Bundesrat Ignazio Cassis betonte, in einer
Demokratie sei es wichtig, dass sich das Regierungshandeln auf klare und transparente
Rechtsgrundlagen abstütze. Das neue Gesetz, das mit der laufenden Totalrevision des
Datenschutzgesetzes vereinbar sei, verbessere die Vorhersehbarkeit der
Datenverarbeitung für aussenpolitische Zwecke und verleihe ihr die demokratische
Legitimität und parlamentarische Kontrolle, die sie verdiene. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 ging die Totalrevision des Datenschutzgesetzes in die dritte
Runde der Differenzbereinigung. Zunächst hatte sich der Nationalrat mit den drei aus
der letzten Runde verbleibenden Differenzen sowie einem Minderheitsantrag aus seiner
SPK zu befassen. Die erste Differenz, welche die Definition der besonders
schützenswerten Personendaten betraf, legte die grosse Kammer auf einstimmigen
Antrag ihrer Kommission stillschweigend bei, indem sie sich der Definition des
Ständerates anschloss. Demnach sind alle genetischen Daten, und nicht nur jene, die
eine natürliche Person eindeutig identifizieren, besonders schützenswert.
Die zweite Differenz – und wie sich schon länger abgezeichnet hatte, der
Hauptstreitpunkt des Geschäfts – war die Definition des Profilings. Cédric Wermuth
(sp, AG) zeigte sich als Vertreter der Kommissionsminderheit enttäuscht über die
Abkehr der Mehrheit vom gefunden geglaubten Kompromiss und bedauerte, dass seine
links-grüne Ratsseite mit der Bereitschaft zur gemeinsamen Lösungssuche wohl «einen
taktischen Fehler gemacht» habe. Die Kommissionsminderheit setzte sich für die
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ständerätliche Lösung ein, die einen risikobasierten Ansatz beim Profiling verfolgte und
erhöhte Anforderungen für ein Profiling mit hohem Risiko für die Persönlichkeit oder
die Grundrechte der betroffenen Person vorsehen wollte. Ein solch hohes Risiko wäre
dann gegeben, wenn eine Verknüpfung von Daten eine Beurteilung wesentlicher
Aspekte der Persönlichkeit einer Person erlauben würde. Die Mehrheit der SPK-NR war
indessen auf den ersten Beschluss des Nationalrats – und damit auf den Stand vor
Beginn der Kompromissfindung zwischen den Parlamentskammern –
zurückgeschwenkt, obwohl der Nationalrat in seiner zweiten Beratung der
Gesetzesvorlage den risikobasierten Ansatz noch unterstützt hatte. Die
Kommissionsmehrheit wollte nun doch keine verschiedenen Risikostufen für das
Profiling festlegen, weil die EU-DSGVO keine solche Unterscheidung vornehme und das
sogenannte «Swiss Finish» die Schweizer Wirtschaft unnötig einschränke. Die
Minderheit Wermuth und der Bundesrat waren jedoch der Ansicht, dass die Fassung
der Kommissionsmehrheit das Schutzniveau gegenüber der heutigen Regelung für
Persönlichkeitsprofile senke, weil sie gar keine besonderen Anforderungen für das
Profiling mehr stelle. Das Konzept der Mehrheit definiere zwar den Begriff Profiling,
sehe dann aber gar keine Rechtsfolgen, beispielsweise das Verlangen einer Einwilligung
der betroffenen Person, vor; «genau die gleiche Wirkung» erzielte man, wenn man im
Gesetz definierte, «was ein blauer Pavian sei», echauffierte sich Wermuth über den
«absurden» Mehrheitsvorschlag. Die links-grüne Ratsseite betonte zudem noch einmal,
dass sie einem Gesetz, welches das geltende Schutzniveau unterschreite, auf keinen
Fall zustimmen werde; der risikobasierte Ansatz beim Profiling sei für seine Fraktion
«eine Conditio sine qua non», so Wermuth. Dennoch folgte der Nationalrat mit 98 zu
88 Stimmen bei 5 Enthaltungen seiner Kommissionsmehrheit. Die Fraktionen der SP,
der Grünen und der GLP hatten sich trotz vereinzelter Unterstützung aus der Mitte und
der FDP nicht durchsetzen können.
Als Drittes scheiterte ein Minderheitsantrag Glättli (gp, ZH), der ein explizites
Widerspruchsrecht zum Profiling im Gesetz verankern wollte, mit 105 zu 84 Stimmen
bei 2 Enthaltungen. Nach Ansicht der Mehrheit, die auch der Bundesrat unterstützte,
war eine solche ausdrückliche Nennung nicht nötig, weil sich ein allgemeines
Widerspruchsrecht gegen die Bearbeitung der eigenen Personendaten bereits aus
anderen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes ergebe.
Die letzte Differenz betraf die Frage, wie alt die bearbeiteten Daten sein dürfen, damit
eine Kreditwürdigkeitsprüfung keine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung
darstellt. Während die Kommissionsmehrheit hier am letzten nationalrätlichen
Beschluss von zehn Jahren festhalten wollte, beantragte eine Minderheit Gredig (glp,
ZH), dem Ständerat zu folgen und fünf Jahre zu beschliessen. Die
Minderheitsvertreterin argumentierte, dass «ein Blick fünf Jahre in die Vergangenheit
eines Menschen» ausreichen sollte, um dessen Kreditwürdigkeit zu prüfen. Auch hier
setzte sich aber die bürgerliche Ratsseite durch und stimmte mit 104 zu 87 Stimmen bei
einer Enthaltung dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu.

Es verblieben für die letzte Beratung im Ständerat damit die zwei Differenzen bezüglich
des Profilings und der zulässigen Daten für die Kreditwürdigkeitsprüfung. Letztere
räumte die kleine Kammer aus, indem sie sich stillschweigend dem Nationalrat
anschloss, wie es ihre SPK einstimmig beantragt hatte. Damit dürfen für eine
Kreditwürdigkeitsprüfung bis zu zehn Jahre alte Daten beigezogen werden. Der
Bundesrat, der fünf Jahre vorgeschlagen hatte, könne «gut damit leben», kommentierte
EJPD-Vorsteherin Karin Keller-Sutter diesen Beschluss. Beim Profiling hielt der
Ständerat hingegen ebenso stillschweigend an seinem Entscheid für die risikobasierte
Variante fest, womit er eine Einigungskonferenz nötig machte, bei der sich die
Ständekammer gute Erfolgschancen ausrechnete. Kommissionssprecher Daniel Fässler
(cvp, AI) erklärte, weshalb die nationalrätliche Variante nicht DSGVO-konform und damit
kein gangbarer Weg sei: Die DSGVO verbiete grundsätzlich jede Verarbeitung
personenbezogener Daten, ausser es liege die Zustimmung der betroffenen Person
oder ein anderer Rechtfertigungsgrund vor. Das Schweizer Datenschutzgesetz sei
umgekehrt konzipiert, indem es die Verarbeitung von Personendaten grundsätzlich
zulasse, sofern keine Ausnahme vorliege. Die Verankerung von qualifizierten
Rechtsfolgen bei Profiling mit hohem Risiko sei daher notwendig, um das vorgegebene
Schutzniveau zu halten.

Wie erwartet entschied sich die Einigungskonferenz im letzten Streitpunkt um das
Profiling für die ständerätliche Version, dergemäss für ein Profiling mit hohem Risiko
für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person erhöhte
datenschutzrechtliche Anforderungen gelten. Der Nationalrat stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz mit 134 zu 42 Stimmen bei einer Enthaltung zu, wobei sich nur die
SVP-Fraktion grossmehrheitlich dagegen stellte. Kommissionssprecher Matthias Jauslin
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(fdp, AG) hatte das Ratsplenum um Zustimmung gebeten, weil die Schweiz – sowohl für
ihre Bürgerinnen und Bürger als auch für die Wirtschaft – dringend ein modernes und
von der EU in seiner Gleichwertigkeit anerkanntes Datenschutzgesetz brauche. Der
Ständerat nahm den Antrag der Einigungskonferenz einstimmig an. In den
Schlussabstimmungen zeigte sich dasselbe Stimmmuster: Der Nationalrat stimmte mit
141 zu 54 Stimmen (alle SVP) bei einer Enthaltung für das totalrevidierte
Datenschutzgesetz, während es der Ständerat einstimmig annahm. Damit kamen die
parlamentarischen Beratungen des Datenschutzgesetzes nach über drei Jahren mit zum
Teil emotional ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten doch noch zu einem
mehrheitlich versöhnlichen Abschluss. 55

Einen Tag nach Ablauf der Referendumsfrist am 8. Oktober 2020 erklärte Bundesrat
Alain Berset Medienberichten zufolge das Referendum gegen die SwissCovid-App für
gescheitert. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter habe sich der
Gesundheitsminister erfreut gezeigt und die Wichtigkeit der App für die Unterbrechung
der Infektionsketten unterstrichen. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigte
François de Siebenthal als Sprecher des Referendumskomitees, dass die benötigten
Unterschriften nicht beisammen seien. Wie der «Corriere del Ticino» ergänzte, sei die
App bis zu diesem Zeitpunkt 2.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. 56

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.10.2020
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In der Wintersession 2020 verabschiedeten die eidgenössischen Räte das
Bundesgesetz über die Bearbeitung von Personendaten durch das EDA. Der Ständerat
hatte es in der ersten Sessionswoche seiner Schwesterkammer gleichgetan und den
unveränderten Entwurf einstimmig angenommen. Damit erhalte das EDA eine formell-
gesetzliche Grundlage, um zur Erledigung seiner Aufgaben auch besonders
schützenswerte Personendaten bearbeiten zu können, wie sie das Datenschutzgesetz –
sowohl in der alten als auch in der neuen, totalrevidierten Fassung – eigentlich schon
längst verlangte, so SPK-Sprecher Daniel Fässler (cvp, AI). Die Schlussabstimmungen
passierte die Vorlage im Ständerat ebenfalls einstimmig und im Nationalrat mit einer
Gegenstimme (Marcel Dettling; svp, SZ). 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

In der Wintersession 2020 nahm sich der Nationalrat als Zweitrat der Änderung des
AHV-Gesetzes an, mit der den Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Personenidentifikator erlaubt werden sollte. Die Grüne Fraktion
beantragte die Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat, damit dieser statt der
systematischen Erlaubnis zur Verwendung der AHV-Nummer die systematische
Erlaubnis zur Verwendung einer nicht zurückrechenbaren Personennummer auf Basis
der AHV-Nummer ins Auge fassen solle. Werde aus der AHV-Nummer zuerst eine
registerspezifische, andere einmalige Nummer berechnet, aus der es jedoch umgekehrt
nicht möglich ist, die AHV-Nummer zurückzurechnen, werde die unerlaubte
Verknüpfung verschiedener Registerdaten zusätzlich erschwert und damit der
Datenschutz besser gewahrt, begründete Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) das
Anliegen seiner Fraktion. Den Mehraufwand für die registerspezifischen
Identifikationsnummern erachtete eine breite Ratsmehrheit im Vergleich zum
Sicherheitsgewinn – schliesslich habe nicht einmal der EDÖB etwas gegen die geplante
systematische Verwendung der AHV-Nummer einzuwenden gehabt, so SP-
Fraktionssprecher Cédric Wermuth (sp, AG) – jedoch als nicht verhältnismässig, wie es
GLP-Fraktionssprecherin Corina Gredig (glp, ZH) zusammenfasste, und lehnte die
Rückweisung mit 144 zu 37 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Ebenso erfolglos blieben
zwei Minderheitsanträge Barrile (sp, ZH), die beabsichtigten, den Kreis der zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer berechtigten Stellen weiter
einzuschränken als vom Bundesrat vorgesehen. Demgegenüber stimmte die grosse
Kammer einem Einzelantrag Romano (cvp, TI) mit 160 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu und übernahm damit die vom Ständerat eingefügte Erweiterung der Befugnis zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer auf tripartite Kommissionen, die die
Einhaltung von allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen kontrollieren. Die
vorberatende SPK-NR hatte auf diese Ergänzung verzichten und dem Bundesrat folgen
wollen, weil sie befürchtete, diese Ausnahme vom Grundsatz, dass die Verwendung der
AHV-Nummer staatlichen Akteuren vorbehalten ist, könnte auch bei anderen Privaten
Begehrlichkeiten wecken. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die somit
differenzbereinigte Vorlage mit 145 zu 38 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Nebst den
geschlossenen Grünen lehnte auch ein Teil der SVP-Fraktion den Entwurf ab. Zudem
schrieb die Volkskammer das Postulat 17.3968 betreffend ein Sicherheitskonzept für
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Personenidentifikatoren stillschweigend ab. In der Schlussabstimmung hiess der
Nationalrat das Gesetz mit 148 zu 44 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut, während die
Ständekammer dem Entwurf mit 39 zu 3 Stimmen zustimmte. 58

Grundrechte

Das Anliegen der parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE), das
Bundesgerichtsgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Restitutio in integrum auch
bei einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR – d.h. wenn die
Schweiz vor dem Gerichtshof anerkennt, dass sie eine Menschenrechtsverletzung
begangen hat und dieser im Gegenzug auf eine Verurteilung der Schweiz verzichtet –
ermöglicht wird, war in den Entwurf zum revidierten Bundesgerichtsgesetz
aufgenommen und vom Erstrat im Frühling 2019 gutgeheissen worden. Allerdings war
der Zweitrat im Dezember 2019 nicht auf die Vorlage eingetreten, weshalb sich die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verzögerte. Der Nationalrat verlängerte
deren Behandlungsfrist im Frühling 2020 daher um zwei Jahre. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2020
KARIN FRICK

Nachdem der parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) zur Fristverlängerung für die
Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und von Fremdplatzierungen vor 1981 von beiden Kommissionen
Folge gegeben worden war, erarbeitete die RK-SR die entsprechende
Gesetzesänderung. Im Gegensatz zur Anregung der Initiative sah sie jedoch keine
Verlängerung, sondern die Streichung der Frist vor. Viele der Betroffenen müssten sich,
um ein Gesuch einreichen zu können, der schwierigen Vergangenheit stellen und eine
festgesetzte Frist lasse nicht allen genügend Zeit, die entsprechende Entscheidung zu
treffen, begründete die RK-SR diesen Schritt. Um eine rechtsungleiche Behandlung der
Personen, die ihr Gesuch später einreichen werden, gegenüber jenen, die die
Auszahlung von CHF 25'000 bereits erhalten haben, zu vermeiden, müssten zudem alle
auszubezahlenden Solidaritätsbeiträge CHF 25'000 betragen. Die Summe von CHF
25'000 sollte daher nicht mehr als Höchstbetrag, sondern als fixer Betrag im Gesetz
festgeschrieben werden, auf dessen Auszahlung bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien
auch ein Rechtsanspruch besteht.
Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme das Vorhaben der Kommission,
merkte aber an, dass der ursprünglich im Gesetz festgelegte Zahlungsrahmen von CHF
300 Mio. nicht mehr das richtige Finanzierungsinstrument darstelle, wenn der Bund
sich verpflichte, bei Gutheissung eines Gesuchs in jedem Fall CHF 25'000
auszubezahlen. Die benötigten Mittel müssten nach Auslaufen des Zahlungsrahmens im
Budgetprozess bewilligt werden. Er beantragte deshalb die Streichung des
Zahlungsrahmens aus dem Gesetz.
In der Frühjahrssession 2020 nahmen sowohl der Ständerat (einstimmig bei einer
Enthaltung) als auch der Nationalrat (mit 189 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) in der
Gesamtabstimmung den Entwurf der RK-SR mit der vom Bundesrat beantragten
Änderung an. Im Nationalrat blieb ein Minderheitsantrag Geissbühler (svp, BE), der die
Frist anstatt aufzuheben bis Ende 2022 verlängern wollte, ausserhalb der SVP-Fraktion
ohne Unterstützung.
Die Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der
Session nicht mehr im Frühling 2020 durchgeführt werden. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK

Das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», befand sich in der Frühjahrssession 2020 in
der Differenzbereinigung. Damit kamen die vom Nationalrat in den Entwurf eingefügten
gleichstellungspolitischen Bestimmungen in der Kantonskammer auf den Prüfstand. Die
SPK-SR hatte sich mit den Ergänzungen des Nationalrats grundsätzlich einverstanden
gezeigt, sich aber bei zwei der drei neuen Bestimmungen für eine von der Verwaltung
vorgeschlagene, redaktionell verbesserte Variante entschieden. Inhaltlich schlug die
Kommission ihrem Rat einzig eine kleine Anpassung vor, nämlich dass die Beiträge des
Bundes für die Integration nicht nur insbesondere den Frauen, sondern zusätzlich auch
den Kindern und Jugendlichen zugutekommen sollen. Dagegen forderte SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) per Einzelantrag die Streichung der drei Bestimmungen zur
Förderung der Gleichstellung, weil sie seines Erachtens «unnötig und insbesondere
einseitig» seien. Der Ständerat folgte jedoch in allen Belangen mit grosser Mehrheit
seiner Kommission und hiess die drei gleichstellungspolitischen Ergänzungen gut.
Für die redaktionellen Korrekturen zeigte sich die nationalrätliche Kommission dankbar.
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Ohne weitere Anpassungen beantragte sie ihrem Rat Zustimmung zur Fassung des
Ständerates. Noch in der Frühjahrssession 2020 stimmte die grosse Kammer dem
Entwurf in der Gesamtabstimmung mangels Gegenantrags stillschweigend zu. SVP-
Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) wies bei dieser Gelegenheit jedoch darauf hin, dass
das Fehlen einer Minderheit nicht als einhelliges Einverständnis zur Vorlage
missverstanden werden sollte. Die Probe aufs Exempel steht indes noch aus: Die
Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls der dritten
Sitzungswoche nicht mehr in der Frühjahrssession 2020 durchgeführt werden.
Gemäss Einschätzung der NZZ sei es fraglich, ob der gleichstellungspolitisch
aufgerüstete Gegenvorschlag reiche, um die Stimmbevölkerung davon abzuhalten, der
Initiative für ein schweizweites Verhüllungsverbot zuzustimmen. Andererseits hätten
die Räte mit dem Gleichstellungsaspekt genau jenes Argument für das Burkaverbot
adressiert, das auch ausserhalb des rechtskonservativen Milieus verfange. Entscheidend
werde also sein, ob die Bevölkerung glaube, dass der Gegenvorschlag «handfeste
Folgen» habe, oder ihn als Symbolpolitik betrachte, orakelte die Zeitung. 61

Mit 100 zu 90 Stimmen bei einer Enthaltung nahm der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2020 eine Motion Quadranti (bdp, ZH) an, mit der die BDP-
Nationalrätin den Bundesrat aufforderte, die Vorlage zur Schaffung der nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) rasch dem Parlament zu unterbreiten sowie eine
Übergangslösung unter Beibehaltung des Status quo mit dem Schweizerischen
Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) sicherzustellen, bis die neue Institution
ihre Arbeit aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat die
entsprechende Botschaft bereits zuhanden des Parlaments verabschiedet, weshalb die
Annahme der Motion nunmehr symbolischen Charakter hatte. Quadranti hatte den
Vorstoss nach längerem Stillstand des Projekts bereits im Sommer 2019 eingereicht,
worauf er aber von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft und die Diskussion
vorerst verschoben worden war. Nach dem Ausscheiden Quadrantis aus dem Rat am
Ende der Legislaturperiode war die Motion von ihrem Parteikollegen Martin Landolt
(bdp, GL) übernommen und im Frühjahr 2020 erneut dem Nationalrat vorgelegt
worden. Bekämpfer Gregor Rutz äusserte Zweifel am Nutzen einer solchen Institution
für die Schweiz, die seiner Ansicht nach «dasjenige Land auf diesem Planeten [sei], das
die Menschenrechte am besten schütz[e]», weil nämlich das Stimmvolk über deren
Einhaltung wache. Anstatt einer neuen Institution schlug er vor, die Stimmbevölkerung
als Menschenrechtsinstitution akkreditieren zu lassen, was vom zuständigen Bundesrat
Ignazio Cassis als «interessante[r] Ansatz» zur Kenntnis genommen wurde. Es gebe
durchaus «Raum für gute Impulse» und er freue sich auf die materielle Beratung des
Geschäfts zur Schaffung der NMRI, schloss der Aussenminister. 62
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Nachdem die eidgenössischen Räte den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot», das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, mit der
Bereinigung aller Differenzen auf Kurs gebracht hatten – die Schlussabstimmungen
standen aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Frühjahrssession indes noch
aus –, beriet der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Volksinitiative an sich. Der
Ständerat hatte schon im Herbst 2019 über die Initiative debattiert und sie zur
Ablehnung empfohlen. Die Volkskammer als Zweitrat hatte die Diskussion zur Initiative
seinerzeit ausgesetzt, bis die Beratungen zum Gegenvorschlag abgeschlossen sein
würden, und nahm sie nun ein knappes Jahr später in Angriff. Die SPK-NR beantragte
ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. In der mehrstündigen, emotionalen Ratsdebatte standen sich das
befürwortende – bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einem grossen Teil der Mitte-
Fraktion – und das gegnerische Lager – bestehend aus allen anderen Fraktionen –
unverrückbar gegenüber. Als «Dialog der Gehörlosen» bezeichnete «Le Temps» die
Diskussion, in der nur die bereits bekannten, festgefahrenen ideologischen Positionen
zu den Frauenrechten und zum «Kulturkampf» («Le Temps») vorgetragen wurden. Die
Befürworterseite argumentierte im Kern, das Verhüllungsverbot setze ein klares
Zeichen gegen die Unterdrückung der Frau und stärke die offene Gesellschaft sowie die
Sicherheit in der Schweiz. Die Gegenseite betonte in erster Linie die Unvereinbarkeit
eines solchen Verbots mit der liberalen Gesellschaftsordnung. 91 Wortmeldungen
später entschied der Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Für die Initiative standen neben der
geschlossenen SVP-Fraktion zwei Drittel der Mitte-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der
FDP- (de Quattro/fdp, VD; Dobler/fdp, SG) und eine aus der GLP-Fraktion
(Chevalley/glp, VD) ein. Abschliessend billigte die Volkskammer, dass ihre Kommission
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die Petition 15.2044 für die Ungültigkeitserklärung der Initiative aus Gründen der
Einheit der Materie zur Kenntnis genommen hatte. Wie Kommissionssprecher Damien
Cottier (fdp, NE) im Ratsplenum erläuterte, war die Kommission der Ansicht gewesen,
dass die Volksinitiative die Einheit der Materie wahre, indem sie ein einziges Thema,
nämlich das Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, betreffe.

In den Schlussabstimmungen zwei Tage darauf wurde der Bundesbeschluss, mit dem
das Parlament die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl, im Nationalrat mit 113 zu 77
Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen, wobei die befürwortenden und
ablehnenden Stimmen dieselben geblieben waren wie bei der inhaltlichen Beratung.
Der Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss mit 36 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu; hier bestand die Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion und CVP-Vertreter
Beat Rieder (cvp, VS). 

Weil sie aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der Frühjahrssession 2020
stattgefunden hatten, standen auch die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die Gesichtsverhüllung in der Sommersession 2020 auf der Agenda der
eidgenössischen Räte. Den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» nahm der Nationalrat mit 104 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.
Während sich die Mitte-Fraktion hier grossmehrheitlich dafür aussprach, stimmten
neben der geschlossenen SVP- eine breite Mehrheit der Grünen Fraktion sowie einige
Angehörige der FDP- und der Mitte-Fraktionen dagegen. Der Ständerat verabschiedete
das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei auch hier alle SVP- und zwei Mitte-Stimmen ablehnend waren. 63

Aufgrund des coronabedingten Abbruchs der Frühjahrssession 2020 standen die
Schlussabstimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) erst in der Sommersession
desselben Jahres auf der Tagesordnung der eidgenössischen Räte. Konkret wurde mit
der Gesetzesänderung die Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge
gestrichen. Der Entwurf wurde vom Ständerat einstimmig bei einer Enthaltung (Philippe
Bauer; fdp, NE) und vom Nationalrat mit einer Gegenstimme (Erich Hess; svp, BE)
angenommen. 64
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Der Bund müsse den Kantonen umgehend die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen,
damit diese im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel 2017–2020
die benötigten Ressourcen für einen effektiven Kampf gegen den Menschenhandel
aufbauen können, so die Forderung einer Motion Streiff-Feller (evp, BE), die in der
Wintersession 2020 vom Nationalrat angenommen wurde. Der NAP sehe unter anderem
eine verstärkte Strafverfolgung vor, damit die Abschreckung glaubwürdig werde und
sich die Ausbeutung von Menschen nicht mehr lohne. Diese Strafverfolgung sei jedoch
komplex und ressourcenintensiv, weshalb sie gerade Kantone mit einem kleinen
Polizeikorps nicht ohne Unterstützung des Bundes effektiv betreiben könnten,
begründete die Motionärin ihren Vorstoss. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt, weil die Kantone bereits die Möglichkeit hätten, den Bund um
personelle, materielle, fachliche oder technische Unterstützung für die Strafverfolgung
in Menschenhandelsfällen zu ersuchen, unterlag damit im Nationalrat jedoch mit 108 zu
76 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Damit geht die Motion an den Ständerat. 65
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Innere Sicherheit

Nachdem die SiK-SR das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) unter Berücksichtigung eines Mitberichts der RK-SR
erneut beraten, ihren Standpunkt aber nur minimal angepasst hatte, widmete sich in
der Frühjahrssession 2020 der Ständerat als Erstrat dem Geschäft. Wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) einleitend anmerkte, habe die
sicherheitspolitische Kommission weitgehend das Konzept des Bundesrates
übernommen. Die beiden Streitpunkte der Vorlage waren der Hausarrest und die
Altersgrenze für die Massnahmen.
Beim Hausarrest, der als ultima ratio dienen soll, wenn andere, mildere präventiv-
polizeiliche Massnahmen wie ein Kontakt- oder Rayonverbot nicht gewirkt haben, sah
der Entwurf des Bundesrates die Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmen aus
medizinischen Gründen, zu Erwerbs- und Bildungszwecken, zur Ausübung der
Glaubensfreiheit und zur Wahrnehmung von familiären Verpflichtungen vor. Während
die grosse Mehrheit der konsultierten RK-SR dieses Konzept unterstützt hatte,
beantragte die Mehrheit der vorberatenden SiK-SR die Streichung aller
Ausnahmegründe bis auf die medizinischen Gründe. Sie wollte der Öffentlichkeit den
bestmöglichen Schutz vor gefährlichen Personen bieten, denn Hausarrest komme
überhaupt erst in Frage, wenn von einer Person eine konkrete Gefahr ausgehe und
diese gegen mildere Massnahmen bereits verstossen habe. Eine Minderheit Dittli (fdp,
UR) beantragte hingegen, bei der bundesrätlichen Version zu bleiben, da Ausnahmen
einerseits nur aus wichtigen Gründen gewährt werden könnten und somit kein
genereller Anspruch darauf bestehe und da andererseits der Verzicht auf diese
Möglichkeiten den Hausarrest einer Präventivhaft sehr nahe kommen lasse, was im
Hinblick auf die EMRK problematisch wäre. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte,
dass der Hausarrest, um die Verhältnismässigkeit zu wahren, die Kontakte zur
Aussenwelt und das soziale Leben nicht unnötig einschränken dürfe und dass sie
überdies durch die Ausnahmen keine Sicherheitslücken befürchte. Weiter sah der
Entwurf des Bundesrates vor, den Hausarrest auf maximal neun Monate zu begrenzen,
was auch eine Minderheit Juillard (cvp, JU) so handhaben wollte. Die
Kommissionsmehrheit schlug ihrem Rat stattdessen eine unbegrenzte
Verlängerungsmöglichkeit vor, mit dem Argument, die Massnahme müsse so lange
aufrechterhalten werden können, bis die betroffene Person nicht mehr gefährlich sei.
Justizministerin Keller-Sutter erachtete die unbefristete Dauer jedoch als nicht
verhältnismässig und wahrscheinlich auch nicht EMRK-konform. In beiden Fragen folgte
die Ratsmehrheit schliesslich den Minderheitsanträgen und liess es beim
bundesrätlichen Entwurf bewenden.
Diskussionsbedarf bestand zum Zweiten noch bei der Frage, auf Personen welchen
Alters die präventiv-polizeilichen Massnahmen angewendet werden können. Während
der Bundesrat eine Altersgrenze von 15 Jahren für den Hausarrest und von 12 Jahren für
die übrigen Massnahmen vorgesehen hatte, beantragte eine Minderheit Zopfi (gp, GL),
die Grenze für alle PMT-Massnahmen bei 18 Jahren festzulegen, blieb damit jedoch
chancenlos. Die Ratsmehrheit blieb auch hier bei der bundesrätlichen Version, weil
durchaus auch Minderjährige radikalisiert sein und terroristische Aktivitäten planen
oder ausführen könnten, so die Argumentation der Justizministerin. Sie versicherte
gleichzeitig, dass bei Minderjährigen in der Interessenabwägung erzieherischen und
Kindesschutzmassnahmen grundsätzlich Vorrang vor präventiv-polizeilichen
Massnahmen beigemessen werde.
In den grossen Streitpunkten auf der Linie des Bundesrates verbleibend hiess der
Ständerat die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 35 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen gut und stimmte der Abschreibung diverser Vorstösse stillschweigend
zu. 66
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In der Sommersession 2020 beugte sich der Nationalrat, nachdem er bei seiner ersten
Beratung im Frühling 2018 nicht auf das Geschäft eingetreten war, zum zweiten Mal
über den Entwurf zum Informationssicherheitsgesetz (ISG). Die SiK-NR hatte in der
Zwischenzeit die angeforderten Verbesserungsvorschläge vom VBS bezüglich der
Kosten für öffentliche und private Unternehmen, zur verstärkten Kontrolle des
Parlaments bei der Anwendung und Überwachung des Gesetzes, zur Abstimmung des
ISG auf die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken sowie zur
Möglichkeit, den Bereich Personensicherheitsüberprüfung in einen separaten Erlass
auszulagern, erhalten und diskutiert. Sie beantragte ihrem Rat nun, auf die Vorlage
einzutreten. Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Fraktionen ausser der SVP –
deren Sprecher David Zuberbühler (svp, AR) das Gesetz als «umfangreiches und
komplexes Bürokratiemonster» bezeichnete und die hohen Umsetzungskosten
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kritisierte – betonten unisono die dringende Notwendigkeit des Gesetzes im Zeitalter
der Digitalisierung und sahen die Kosten angesichts des hohen Schadenspotenzials bei
Cyberangriffen als verhältnismässig an. Auch Bundesrätin Viola Amherd hob hervor,
dass die Kosten zur Umsetzung des ISG «im Verhältnis zu dessen Nutzen gering und
gerechtfertigt» seien, denn das ISG werde «zahlreiche wesentliche Sicherheitslücken
schliessen, Einheitlichkeit schaffen und gleichzeitig die Effizienz und Wirksamkeit der
bestehenden Sicherheitsmassnahmen erhöhen». Nicht zuletzt sei auch die
international tätige Wirtschaft auf das Gesetz angewiesen, da sich die entsprechenden
Unternehmen sonst nicht mehr zertifizieren lassen und keine Aufträge im
sicherheitsrelevanten Bereich mehr ausführen könnten; «das wäre dann der Schaden
für die Wirtschaft, nicht die etwas vermehrten Kosten, die sich durch dieses Gesetz
ergeben», so die VBS-Chefin weiter. So trat der Nationalrat diesmal ohne Gegenantrag
auf die Vorlage ein.
In der Detailberatung schuf die grosse Kammer zwei Differenzen zum Ständerat. Erstens
ergänzte sie auf Antrag ihrer Kommission einen Absatz, wonach der Bundesrat seine
Ziele und die Kosten für die Informationssicherheit den sicherheitspolitischen
Kommissionen vorlegen muss. Damit sollen diese auf jeden Fall zu einem allfällig
geplanten Wechsel des Sicherheits-Ambitionsniveaus, das vom Bundesrat festgelegt
wird, konsultiert werden, weil der Wechsel auf eine höhere Sicherheitsstufe
beträchtliche Mehrkosten nach sich ziehen würde. Der Bundesrat hatte diese Änderung
abgelehnt, weil sie angesichts der ohnehin umfassenden Kontrollrechte des Parlaments
über den Bundesrat und die Verwaltung in seinen Augen überflüssig sei, unterlag mit
diesem Antrag jedoch deutlich. Zweitens schloss sich der Nationalrat in der Frage der
Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator wieder dem Entwurf des
Bundesrats an, nachdem der Ständerat hier weiter gegangen war und die systematische
Verwendung der AHV-Nummer hatte erlauben wollen. In der bundesrätlichen Version,
für die sich die Kommissionsmehrheit stark gemacht hatte, darf die AHV-Nummer
einmalig zur Personenidentifikation verwendet werden, muss nach der Erzeugung einer
nicht zurückrechenbaren Personennummer aber gelöscht werden. Eine Minderheit
Keller-Inhelder (svp, SG), die gar keine Verwendung der AHV-Nummer erlauben wollte,
und eine Minderheit Flach (glp, AG), die den ständerätlichen Beschluss stützte, blieben
chancenlos – letztere sogar, obwohl sich der Bundesrat mittlerweile ebenso für die
systematische Verwendung der AHV-Nummer aussprach, weil diese mit einer Revision
des AHV-Gesetzes sowieso eingeführt werden sollte. Mit diesen zwei inhaltlichen
Änderungen sowie einigen redaktionellen Anpassungen übergab der Nationalrat die
Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung –
sämtliche Opposition aus der SVP-Fraktion – wieder an den Ständerat. 67

Der Ständerat hatte in der Frühjahrssession 2020 die vom Bundesrat vorgeschlagenen
polizeilichen Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) weitgehend unverändert
übernommen. Damit sollen terroristische Gefährderinnen und Gefährder als letztes
Mittel unter Hausarrest gestellt werden können, auch wenn sie noch minderjährig sind.
Daran entzündete sich nachfolgend eine öffentliche Debatte über die
Rechtsstaatlichkeit solcher Massnahmen. Wer ein Gefährder oder eine Gefährderin ist,
sei nur «äusserst schwammig» definiert, monierte die WOZ, und es sei beängstigend,
«wie sorglos die ParlamentarierInnen mit den Grundrechten umgehen». Weiter lastete
die Zeitung der Kantonskammer «Arbeitsverweigerung» an, weil sie sich nicht mit
diesen grundlegenden Fragen auseinandergesetzt habe. Kritisch ausgefallen ist, wie die
Presse im Mai berichtete, auch ein Rechtsgutachten, das vom Bund und den Kantonen
in Auftrag gegeben worden war. Darin warnte Rechtsprofessor Andreas Donatsch vor
einer Verletzung der EMRK – dass ein Mensch als gefährlich eingestuft werde, genüge
nicht, um ihn einzusperren. Zum selben Schluss kamen sowohl das UNO-
Hochkommissariat für Menschenrechte als auch die Menschenrechtskommissarin des
Europarates, Dunja Mijatović. Man befürchte, «dass die Anwendung dieses Gesetzes zu
erheblichen Verletzungen der Menschen- und Grundrechte führt», zitierte
beispielsweise der «Sonntags-Blick» aus dem Schreiben an den Bundesrat, das fünf
UNO-Sonderberichterstatter unterzeichnet hatten. Die unpräzisen Formulierungen
bzw. das vage Konzept des «potenziellen Terroristen» bereiteten das Feld für
willkürliche Freiheitsentzüge und die vorgesehenen Massnahmen seien so weder mit
der EMRK noch – da zum Teil schon ab 12 Jahren angedacht – mit der UNO-
Kinderrechtskonvention vereinbar, lautete die internationale Schelte.
Europaratskommissarin Mijatović forderte die Schweizer Parlamentarierinnen und
Parlamentarier zudem in einem Brief auf, «ihr Vorhaben zu revidieren», wie «Le
Temps» berichtete.
Die SiK-NR goss unterdessen munter Öl ins Feuer, als sie ungeachtet der Kritik am
bundesrätlichen Entwurf diesen noch verschärfte. In ihrer Sitzung Mitte Mai 2020
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ergänzte sie die polizeilichen Massnahmen mit 11 zu 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen um
eine sogenannte gesicherte Unterbringung von Gefährdern (GUG), d.h. eine
Präventivhaft für Personen, die keine Straftat begangen haben, denen der
Nachrichtendienst dies aber zutraut. Sie wolle damit eine vom Nationalrat 2018
angenommene entsprechende Motion 16.3673 umsetzen, war ihrer Medienmitteilung zu
entnehmen. Die Aargauer Zeitung kommentierte diesen Entscheid in Anbetracht der
Debatte um die Rechtsstaatlichkeit des – im Vergleich zur Haft weniger
einschneidenden – Hausarrests als «überraschend». Als Anführer der starken
Minderheit, die sich in der Kommission gegen die Präventivhaft stellte, liessen die
Medien Nationalrat Beat Flach (glp, AG) zu Wort kommen: Ein liberaler Rechtsstaat
müsse andere – auch «verrückt andere» – Meinungen zulassen, denn wenn wir unsere
Grundwerte über Bord würfen, hätten die Terroristen uns «in die Knie gezwungen», so
Flach gegenüber der Aargauer Zeitung. Relativierend äusserte sich in derselben Zeitung
dagegen Kommissionspräsidentin Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU): «Damit man in der
Schweiz als Gefährder eingestuft wird, braucht es mehr als eine extreme
Meinungsäusserung.»
Bevor sich in der Sommersession 2020 der Nationalrat mit dem Geschäft befassen
wird, sprachen sich in der Presse Vertreterinnen und Vertreter von
Menschenrechtsorganisationen sowie Kinder- und Grundrechtsexperten noch einmal
vehement gegen die umstrittenen Massnahmen aus. Bei der Terrorbekämpfung dürften
die Menschenrechte nicht aussen vor bleiben, forderten sie unisono. Ausserdem habe
die Schweiz mit Genf als «UNO-Menschenrechtshauptstadt» durchaus einen Ruf zu
verlieren, gab eine Vertreterin von Amnesty International gegenüber dem «Corriere del
Ticino» zu bedenken. 68

In der Sommersession 2020 stimmte der Ständerat als Erstrat dem
Vorläuferstoffgesetz zu, mit dem der Zugang für Privatpersonen zu bestimmten
chemischen Substanzen  erschwert werden soll, die sich zur Herstellung von
Sprengstoff eignen. Die vorberatende SiK-SR hatte im Frühling Vertretungen des
Schweizerischen Drogistenverbandes, von PharmaSuisse und der Kantone angehört und
war mehrheitlich zum Schluss gekommen, dass das Gesetz nur kleine Einschränkungen
mit sich bringe, die sich für den Sicherheitsgewinn allemal lohnten. Eine Minderheit
Salzmann (svp, BE) beantragte dem Rat indes Nichteintreten, weil damit alle
Privatkäufer der einschlägigen Stoffe unter Generalverdacht gestellt und die
Verkaufsstellen administrativ unnötig belastet würden. Kommissionssprecher Matthias
Zopfi (gp, GL) argumentierte vor dem Ratsplenum dagegen für das Gesetz, weil ohnehin
nur wenige Privatpersonen die als Vorläuferstoffe definierten Substanzen in den
bewilligungspflichtigen Mengen und/oder Konzentrationen kauften. Zudem würden
nicht nur terroristische, sondern auch andere Straftaten – beispielsweise die
Sprengung von Bankomaten – erschwert und letztlich auch Unfälle mit selbst
hergestellten Sprengstoffen verhindert. Mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte
die Kantonskammer ihrer Kommissionsmehrheit und trat auf die Vorlage ein. Als einzige
Änderung beantragte die Kommission einstimmig, zusätzlich zu den drei vom Bundesrat
vorgesehenen Kategorien des freien Zugangs, der Bewilligungspflicht und des Verbots
als Zwischenstufe den Zugang über den Fachhandel einzufügen. Damit sollen
hochkonzentrierte Stoffe in kleinen Mengen weiterhin ohne Bewilligung erworben
werden können, allerdings nur im Fachhandel, d.h. insbesondere in Apotheken und
Drogerien. Der Bundesrat unterstützte diese Anpassung, worauf sie der Ständerat
stillschweigend guthiess. In der Gesamtabstimmung nahm er den Entwurf mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 69

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2020
KARIN FRICK

In der Sommersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT). In der
langen Eintretensdebatte wurden die grundsätzlichen Fragen erörtert, ob die
vorgesehenen Massnahmen mit den Menschenrechten vereinbar seien und ob es sie
überhaupt brauche. Während die Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen und der
Sozialdemokraten beide Fragen entschieden verneinten, zeigte sich die bürgerliche
Ratsseite sowohl von der Notwendigkeit als auch von der Völkerrechtskonformität des
Gesetzes vollkommen überzeugt. GLP-Nationalrätin Katja Christ (glp, BS) beantragte
Nichteintreten, weil die Gesetzesvorlage die Schweiz nicht sicherer mache, sondern
den Rechtsstaat untergrabe. «Rund achtzig Nichtregierungsorganisationen sowie
namhafte Straf- und Völkerrechtler» seien sich darin einig, dass mit den geplanten
Massnahmen «eine Grenze überschritten» werde, nahm Christ auf die mediale
Diskussion im Vorfeld der Ratsdebatte Bezug und warnte pathetisch: «Die Freiheit
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stirbt mit Sicherheit». Ins gleiche Horn blies Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp,
ZH), die das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen wollte. Sie forderte, die unklare
Definition des Gefährders müsse überarbeitet werden, «denn weder Sie noch sonst
jemand kann das Gegenteil beweisen, wenn ihr oder ihm vorgeworfen wird, potenziell
gefährlich zu sein.» Gerade die Grundrechte seien «unser stärkstes Schutzschild» im
Kampf gegen den Terrorismus und sie hoffe deshalb, dass die öffentliche Kritik der
Menschenrechtsbeauftragten des Europarats sowie der UNO-Sonderberichterstatter
«in diesem Saal etwas bewegt» habe. Dasselbe postulierte die Sozialdemokratin
Franziska Roth (sp, SO), die ebenfalls einen Rückweisungsantrag stellte. Das Gesetz
gefährde «das, was wir eigentlich vor Terrorismus schützen wollen, und das ist, gelinde
gesagt, Stumpfsinn», polterte sie. Der Bundesrat müsse die vorgeschlagenen
Massnahmen – insbesondere jene, die Kinder und Jugendliche betreffen, was «der
Schweiz nicht würdig» sei – deshalb auf Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung und
mit dem Völkerrecht sowie auf ihre Notwendigkeit prüfen und einen Mitbericht der RK-
NR einfordern. Kommissionssprecher Mauro Tuena (svp, ZH) plädierte dagegen für
Eintreten und gegen die Rückweisungen, denn die Verschärfungen seien angesichts der
terroristischen Bedrohungslage dringend notwendig. «Mit diesen Präventivmassnahmen
können Menschenleben gerettet werden», appellierte er an das Ratsplenum. SVP-
Fraktionssprecher Jean-Luc Addor (svp, VS) erklärte, die Schweiz befinde sich
gegenüber dem Terrorismus in einer «Situation der legitimen Selbstverteidigung» und
dass Kinder von Terrorgruppen benutzt würden, sei «eine traurige Realität». Dass
internationale Menschenrechtsinstitutionen die Schweiz öffentlich kritisiert hatten,
oder in seinen Worten sich «mit mindestens zweifelhafter Legitimität» für
«berechtigt» gehalten hätten, den Volksvertretern eines souveränen Staats «eine
Predigt zu halten» und ihnen zu «erklären», was sie tun dürften und was nicht,
bezeichnete er indes als «einigermassen originell». FDP-Sprecher Rocco Cattaneo (fdp,
TI) hob hervor, dass mit diesem Gesetz die kantonalen und kommunalen Polizeikorps
«endlich» die Möglichkeit erhielten, schnell zu reagieren. Alois Gmür (cvp, SZ) legte die
Position der Mitte-Fraktion so dar, dass es eben «gewisse Opfer» brauche, «wenn man
tatsächlich mehr Sicherheit will», worauf ihm SP-Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) die
rhetorische Frage stellte, ob es dann nicht am sinnvollsten wäre, «dass man alle Männer
von 15 bis 50 Jahren präventiv unter Hausarrest stellen würde, um die Anzahl der
Delikte gegen Leib und Leben auf nahezu null zu reduzieren». Mit vielen Fragen
konfrontiert wurde auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in ihrem Votum die
Notwendigkeit der Vorlage betonte und mehrfach bekräftigte, der Bundesrat habe die
Grundrechtsfragen «vertieft und sorgfältig geprüft». Die international geäusserten
Bedenken teile sie nicht und erachte sie als «unbegründet», erläuterte sie. Es handle
sich dabei um «eine politische Stellungnahme», die aber «rechtlich nicht sehr präzis»
und eher «Ausdruck einer allgemeinen Sorge» gewesen sei.
Nach einem langen, veritablen Schlagabtausch zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager trat der Nationalrat schliesslich mit 107 zu 84 Stimmen bei einer
Enthaltung auf das Geschäft ein. Die beiden Rückweisungsanträge wurden mit 85 zu 106
Stimmen (1 Enthaltung) respektive 85 zu 105 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt. Es
standen sich dabei das links-grün-grünliberale und das bürgerliche Lager jeweils
geschlossen gegenüber. In der Detailberatung brachte das links-grüne Lager etliche
Minderheitsanträge zur Abschwächung der Vorlage ein, die allesamt scheiterten.
Ebenso erfolglos blieb der einzige Änderungsantrag der Kommissionsmehrheit, die
einen neuen Artikel zur sogenannten gesicherten Unterbringung von Gefährdern (GUG)
einbringen wollte. Mit diesem Artikel könnten «klar Leben gerettet werden»,
argumentierte Kommissionssprecher Tuena, während die Kommissionsminderheit um
Beat Flach (glp, AG) betonte, diese Massnahme sei nicht EMRK-konform. Auch nach
Ansicht des Bundesrates gehe eine solche Präventivhaft – im Gegensatz zum Hausarrest
als ultima ratio – «tatsächlich zu weit», weshalb der Bundesrat trotz Bitten der Kantone
ausdrücklich auf die GUG verzichtet habe, wie die Justizministerin ausführte. Mit 113 zu
78 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte der Nationalrat der Minderheit und lehnte die
Präventivhaft ab – dies, weil sich hier zusätzlich zur links-grünen Ratsseite auch die
grosse Mehrheit der FDP-Fraktion sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion zum Nein-
Lager gesellten. Somit nahm die grosse Kammer die inhaltlich unveränderte Vorlage – es
wurden jedoch einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen – in der
Gesamtabstimmung mit 111 zu 86 Stimmen ohne Enthaltungen an. Abgelehnt hatten das
Gesetz die geschlossenen Fraktionen der SP, der Grünen und der Grünliberalen sowie
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander (svp, SZ). 70
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Nachdem der Nationalrat im zweiten Anlauf im Sommer 2020 doch noch auf das
Geschäft eingetreten war, widmeten sich die eidgenössischen Räte in der
Herbstsession der Differenzbereinigung beim Informationssicherheitsgesetz. Der
Ständerat, der als Erstes an der Reihe war, zeigte sich in zwei Punkten nicht bereit, den
Beschlüssen des Nationalrats zu folgen. Mit stillschweigender Zustimmung strich er
erstens den von der Volkskammer eingefügten Absatz, dass der Bundesrat seine Ziele
und die Kosten für die Informationssicherheit zwingend den sicherheitspolitischen
Kommissionen zur Konsultation vorlegen muss, wieder aus dem Gesetz. Nach Ansicht
der SiK-SR war diese Bestimmung überflüssig, was auch Bundesrätin Viola Amherd
bekräftigte: Die Fachkommissionen könnten wie die Finanzkommission und die
Finanzdelegation jederzeit verlangen, dass sie zu einem Thema konsultiert würden, und
dieser Forderung werde immer nachgekommen. Zweitens hielt die Kantonskammer an
ihrem Beschluss fest, dass die AHV-Nummer systematisch zur Personenidentifikation
im Rahmen des Informationssicherheitsgesetzes verwendet werden darf. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) hatte beantragt, den Beschluss des Nationalrats zu
übernehmen, dass die AHV-Nummer nur vorübergehend zur Erzeugung einer nicht
zurückrechenbaren Personennummer verwendet werden darf, unterlag jedoch mit 31
zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung klar. VBS-Vorsteherin Viola Amherd hatte dem Rat
in Erinnerung gerufen, dass er im Juni der Änderung des AHV-Gesetzes zugestimmt
habe, das den Behörden generell die systematische Verwendung der AHV-Nummer
erlaube; es mache darum keinen Sinn, hier jetzt eine andere Regelung festzuschreiben.
In den übrigen, redaktionellen Differenzen schloss sich der Ständerat stillschweigend
dem Nationalrat an.
Die zwei vom Ständerat aufrechterhaltenen Differenzen waren anschliessend im
Nationalrat hochumstritten. Während die Mehrheit der SiK-NR sich bereit erklärte, auf
die ausdrückliche Erwähnung der Konsultationspflicht des Bundesrates zu verzichten,
beantragte eine Minderheit Hurter (svp, SH) deren Beibehaltung. Es handle sich dabei
um eine «Notbremse», um zu verhindern, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, und
er verstehe nicht, so Hurter, «warum Sie sich weigern, Informationen zu erhalten».
Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und drei Abweichlern aus der Mitte
hielt die grosse Kammer diesen Passus jedoch für unnötig und strich ihn endgültig aus
dem Gesetz. Während sich eine Minderheit Riniker (fdp, AG) für die systematische
Verwendung der AHV-Nummer und damit die Bereinigung auch dieser Differenz
starkmachte, wollte die Kommissionsmehrheit am Beschluss festhalten, dass die AHV-
Nummer nur einmalig zur Erzeugung einer nicht zurückrechenbaren
Identifikationsnummer verwendet werden darf und aus Gründen des Datenschutzes
nachher gelöscht werden muss. Die Grundsatzfrage der systematischen Verwendung
der AHV-Nummer durch alle Behörden solle im Rahmen der entsprechenden Revision
des AHV-Gesetzes geklärt und nicht bereits hier vorweggenommen werden,
argumentierte etwa Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH). Äusserst knapp mit 90
zu 87 Stimmen bei 9 Enthaltungen erhielt die grosse Kammer diese Differenz aufrecht,
womit sich der Ständerat noch einmal damit befassen muss. 71

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
KARIN FRICK

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession 2020 als Zweitrat das Vorläuferstoffgesetz.
Weil sie in der vorgesehenen Regulierung des Erwerbs bestimmter Chemikalien, die
sich zur Herstellung von Sprengstoff eignen, eine massive Freiheitsbeschränkung für die
Bürgerinnen und Bürger sah, beantragte die SVP-Fraktion Nichteintreten. Deren
Vertreter Erich Hess (svp, BE) argumentierte, für eine effektive Terrorbekämpfung
müsse man eher «schauen, dass nicht jeder Terrorist in unser Land kommt», als
einzelne Substanzen zu verbieten und wenn, dann müssten konsequenterweise auch
Autos, Lastwagen und Messer bewilligungspflichtig gemacht werden, weil damit in
letzter Zeit die meisten Anschläge in Europa verübt worden seien. CVP-Vertreter und
SiK-NR-Mitglied Martin Candinas (cvp, GR) betonte hingegen, dass die Kommission
ohne Gegenantrag eingetreten sei, was zeige, «dass die Problematik niemals so gross ist
wie vorgetragen». Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp, ZH) hielt dem SVP-
Argument, das Gesetz stelle alle unter Generalverdacht, entgegen, dass es dieselbe
Partei sei, die beim Gesetz über die polizeilichen Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bereit sei, «für eine vermeintlich totale Sicherheit unsere
Freiheit zu opfern», die bei diesem Geschäft indes darauf abziele, wegen «ein bisschen
Bürokratie unsere Sicherheit aufs Spiel zu setzen». So fand das
Nichteintretensbegehren ausserhalb der SVP-Fraktion denn auch keine Unterstützung
und scheiterte mit 165 zu 27 Stimmen bei einer Enthaltung klar. In der Detailberatung
blieben zwei Minderheitsanträge Porchet (gp, VD) ebenso erfolglos. Erstens verlangte
die Grüne Nationalrätin, dass Diebstahl und Verlust von Vorläuferstoffen dem Fedpol
gemeldet werden müssen und nicht nur können, was die Ratsmehrheit jedoch als
schwierig durchsetzbar ablehnte. Zweitens wollte die Waadtländerin die systematische
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Verwendung der AHV-Nummer durch das Fedpol aus Datenschutzgründen aus dem
Gesetz streichen, wovon die Ratsmehrheit zugunsten eines effizienten
Bewilligungsprozesses jedoch absah. Die somit unveränderte Vorlage nahm der
Nationalrat in der Gesamtabstimmung mit 164 zu 27 Stimmen bei zwei Enthaltungen an,
wobei der Widerstand vollumfänglich in der SVP-Fraktion zu verorten war.
Das gleiche Muster zeigte sich anschliessend auch in den Schlussabstimmungen, wo
der Nationalrat dem Gesetz mit 155 zu 41 Stimmen zustimmte und es der Ständerat mit
35 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung guthiess. 72

Obschon das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) äusserst umstritten war – insbesondere die Definition
des Gefährders bzw. der Gefährderin, die Präventivhaft, die schliesslich keinen Eingang
ins Gesetz gefunden hatte, und die Anwendbarkeit der Massnahmen auf Minderjährige
hatten für heftige Diskussionen gesorgt –, resultierten aus der ersten
parlamentarischen Beratungsrunde keine inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden
Räten. In die Differenzbereinigung musste das Geschäft nur, weil der Nationalrat noch
einige sprachliche Anpassungen am französischen Text vorgenommen hatte, die der
Ständerat in der Herbstsession 2020 allesamt stillschweigend guthiess. Der Mangel an
Differenzen ging jedoch überhaupt nicht mit einem Mangel an Kontroverse einher. In
den Schlussabstimmungen brachte das links-grün-grünliberale Lager seinen Unmut
über das seiner Ansicht nach grundrechtsmissachtende Gesetz zum Ausdruck, indem es
ihm (von drei Abweichlern im Ständerat abgesehen) einhellig eine Abfuhr erteilte.
Bedingt durch die bürgerlichen Ratsmehrheiten wurde die Vorlage dennoch
komfortabel angenommen, im Ständerat mit 33 zu 11 und im Nationalrat mit 112 zu 84
Stimmen.
Die gegen Ende geräuscharme parlamentarische Debatte wurde in den Medien von
einigen Warnschüssen des gegnerischen Lagers begleitet. Die Jungen Grünen empörten
sich bereits im Sommer, dass das Parlament ein Gesetz verabschiede, das dreifach
gegen geltendes Recht verstosse, nämlich gegen die UNO-Kinderrechtskonvention, die
schweizerische Bundesverfassung und das Europäische Übereinkommen über die
Ausübung von Kinderrechten. Der Gesetzestext, der die Massnahmen bereits für Kinder
ab zwölf Jahren vorsehe, sei «inakzeptabel». Um Druck auszuüben, wollten sie den
Expertenausschuss der UNO, der die Umsetzung der Kinderrechtskonvention
überwacht, auf die Angelegenheit aufmerksam machen, erklärten sie gegenüber «Le
Temps». Die WOZ sah im Parlamentsbeschluss vor allem ein Produkt der Angst vor
Terroristinnen und Terroristen, deren Geschäft im Schüren von Angst bestehe und die
es offenbar geschafft hätten, das Handeln der Parlamentsmehrheit zu bestimmen. In
einem offenen Brief, aus dem «La Liberté» zitierte, brachten 63 Rechtsprofessorinnen
und -professoren ihre Bedenken zum Ausdruck, dass das Gesetz der Willkür Tür und Tor
öffne und die Rechtsstaatlichkeit untergrabe. Mit den vorgesehenen Massnahmen, die
nur auf Indizien gestützt verhängt würden, und zwar ohne dass eine Straftat vorliege,
gebe man sich der Illusion hin, etwas gegen den Terrorismus zu tun, was aber ein
Trugschluss sei, erklärte Nadja Capus, eine der unterzeichnenden Professorinnen. Wie
dieselbe Zeitung weiter berichtete, machte auch die NGO-Plattform Menschenrechte
Schweiz mobil gegen das Gesetz. Handkehrum überlegte die NZZ, ob durch die neuen
präventiv-polizeilichen Massnahmen Taten wie die Mitte September von einem der
Bundesanwaltschaft bekannten Islamisten verübte Messerattacke von Morges
verhindert werden könnten. 73

BUNDESRATSGESCHÄFT
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KARIN FRICK

Knapp zwei Wochen nach den Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) gaben die Jungen Grünen,
die Juso und die Junge GLP zusammen mit der Piratenpartei und dem Chaos Computer
Club bekannt, gegen das von links-grün heftig kritisierte Gesetz das Referendum zu
ergreifen. Die Massnahmen gegen potenziell gefährliche Personen, die jedoch keine
Straftat begangen haben, seien ein «Frontalangriff auf den Rechtsstaat», wie die Presse
das Komitee zitierte. In einem Rechtsstaat sei es unabdingbar, dass die Polizei einem
Gericht plausibel erklären müsse, warum eine Massnahme nötig sei, bevor sie
angeordnet werde; diese Entscheidung unterliege nun aber dem Gutdünken der Polizei,
die auf Basis blosser Indizien handeln könne. Jeder und Jede könne so zum
terroristischen Gefährder bzw. zur terroristischen Gefährderin gemacht werden.
Weiter erachteten es die PMT-Gegnerinnen und -Gegner als fraglich, ob das Gesetz
überhaupt mehr Sicherheit bringe. Wer wirklich einen Terroranschlag plane, lasse sich
von einer Fussfessel oder von Hausarrest auch nicht aufhalten, argumentierten sie. Die
Referendumsfrist läuft bis am 14. Januar 2021. 74
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Im Rahmen der Differenzbereinigung zum Informationssicherheitsgesetz (ISG)
befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2020 abermals mit der Frage, ob zur
Personenidentifikation im Zusammenhang mit dem ISG die AHV-Nummer verwendet
werden darf. Schon in der ersten Beratung im Dezember 2017 hatte der Ständerat die
systematische Verwendung der AHV-Nummer im ISG festschreiben wollen – ein
Entscheid, der vom Nationalrat seither zweimal wieder umgestossen worden war,
zuletzt im September 2020, jedoch nur noch mit sehr knapper Mehrheit. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) beantragte im Ständerat erneut, aus Datenschutzgründen auf
die direkte Verwendung der AHV-Nummer zu verzichten und stattdessen eine aus der
AHV-Nummer abgeleitete Identifikationsnummer zu verwenden. Mit 30 zu 10 Stimmen
bei einer Enthaltung hielt der Ständerat jedoch an seinem Beschluss fest, die Nutzung
der AHV-Nummer als Identifikator zu erlauben. Die gleiche Konstellation – die
Kommissionsmehrheit beantragte Zustimmung zur Verwendung der AHV-Nummer, eine
Minderheit Porchet (gp, VD) deren Ablehnung – zeigte sich daraufhin auch im
Nationalrat. Nachdem dieser aber zwei Tage zuvor der Revision des AHV-Gesetzes
zugestimmt hatte, das neu allen Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Identifikator erlaubt, machte eine andere Entscheidung beim ISG nicht
mehr viel Sinn. Diese Geschichte sei «leider gelaufen» und die Abstimmung jetzt nur
noch «für die Galerie», fasste Thomas Hurter (svp, SH) als Sprecher der SVP-Fraktion,
die sich bislang auch gegen die Verwendung der AHV-Nummer ausgesprochen hatte,
die Lage zusammen. So schloss sich die grosse Kammer mit 140 zu 46 Stimmen dem
Beschluss des Ständerates an und räumte die letzte Differenz aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat das ISG einstimmig an, der Nationalrat hiess
es mit 141 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Abgelehnt hatte es die geschlossene
SVP-Fraktion, weil sie die Unklarheit über die Umsetzungskosten bemängelte. 75

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

Kriminalität

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat im Frühjahr 2020 die Motion Regazzi
(cvp, TI) ab, mit der eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden sollte, um wegen
Pädophilie verurteilten Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen und sie
so an Auslandsreisen zu hindern. Die kleine Kammer folgte stillschweigend ihrer
staatspolitischen Kommission, die keinen Handlungsbedarf sah. Im Ausland begangene
pädosexuelle Straftaten seien nach schweizerischem Recht ohnehin strafbar und sich
in einem Strafverfahren befindliche oder aus einer Freiheitsstrafe entlassene Pädophile
könnten von den Justizbehörden bereits nach geltendem Recht mit einem
Ausreiseverbot belegt werden, so die Begründung der Kommission. 76

MOTION
DATUM: 04.03.2020
KARIN FRICK

Die schweizweite statistische Erfassung von «hate crimes» aufgrund der sexuellen
Orientierung, der Geschlechtsidentität, des Geschlechtsausdrucks oder von
Geschlechtsmerkmalen könnte Ansatzpunkte für die Prävention aufzeigen und würde
generell die Diskriminierung dieser Gruppe thematisieren, argumentierte die
ständerätliche WBK, die ihrem Rat die Annahme der entsprechenden Motion Quadranti
(bdp, ZH) beantragte. In der Frühjahrssession 2020 folgte die Ratsmehrheit jedoch
einem Einzelantrag Hefti (fdp, GL) und lehnte den Vorstoss mit 21 zu 18 Stimmen bei
einer Enthaltung ab. Die Gegnerschaft der Motion erachtete die geforderte Statistik in
der vorgeschlagenen Form im Hinblick auf die Datenqualität als problematisch, da sie
aus Polizeirapporten zusammengestellt würde und nicht wie die polizeiliche
Kriminalstatistik aus Anzeigen aufgrund des Strafgesetzbuches. Innenminister Alain
Berset versicherte, der Bundesrat werde beim Thema «hate crimes» nicht untätig
bleiben, und wies darauf hin, dass es der in der Volksabstimmung vom Februar 2020
angenommene Artikel 262bis StGB (Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung) möglich mache, auch diesen Tatbestand in der polizeilichen
Kriminalstatistik zu erfassen. Dies war zum Zeitpunkt der Einreichung der Motion noch
nicht möglich gewesen, weswegen die Motion eine Statistik basierend auf
Polizeirapporten vorgeschlagen hatte. 77
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La Suisse et les Etats-Unis se sont entretenus lors d'un premier cyberdialogue, afin
d’œuvrer conjointement et durablement en faveur d'un cyberespace libre, ouvert et
sûr. Les cyberdialogues bilatéraux s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de
protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC). Les discussions ont porté sur la
sécurité de la communication mobile, les infrastructures de communication, la
poursuite pénale en matière de cybercriminalité et de cybersécurité. Les possibilités
numériques visant à lutter contre le coronavirus ont également été évoquées. 78

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 09.07.2020
DIANE PORCELLANA

Polizei

Anders als ihre Schwesterkommission wollte die RK-NR trotz der inzwischen
angelaufenen parlamentarischen Beratung der Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung,
im Zuge deren auch das Strafmass für Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte angepasst werden könnte, mehrheitlich an den beiden parlamentarischen
Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) mit
ebendiesem Anliegen festhalten. Im Gegensatz zur Kommissionsminderheit, die den
Initiativen keine Folge mehr geben wollte, sehe die Mehrheit Handlungsbedarf; man
müsse Behörden und Beamte besser schützen, und zwar «nicht am Sankt-Nimmerleins-
Tag», appellierte Berichterstatter Philipp Bregy (cvp, VS) an das Ratsplenum. Mit 109 zu
77 Stimmen gab der Nationalrat im Frühling 2020 beiden Initiativen Folge. 79

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2020
KARIN FRICK

Nach geltendem Recht muss die Person, die eine Ordnungsbusse verhängt, auf der
Quittung oder dem Bedenkfristformular ihren Vor- und Nachnamen angeben. Um die
Polizistinnen und Polizisten, die Ordnungsbussen verhängen, besser zu schützen,
sollen sie neu nur noch ihre Matrikelnummer angeben müssen. Der Nationalrat folgte in
der Herbstsession 2020 diskussionslos dem Antrag des Bundesrates und nahm eine
entsprechende Motion Addor (svp, VS) stillschweigend an. 80
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